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Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nat ionalrat 

Ber ichtsaufbau 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationa l rat gemäß Art. 126d Abs. 1 Bundes-Ver­

fassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrnehmungen, d ie er bei e iner Ge­

barungsüberprüfung getroffen hat. 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusa mmenfassend die 

Sachverha ltsda rste l l ung (Kennzeichnung mit 1 an  der zweiten Stel le  der Textzah l), 

deren Beu rtei lung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Ste l l ung­

nahme der überprüften Ste l le (Kennzeichnung mit 3) sowie d ie a l lfä l l ige Gegenäu­

ßerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht. Das in d ie­

sem Bericht entha ltene Zah lenwerk beinha ltet a l lenfa l l s kaufmänn ische Auf- und 

Abrundungen .  

Der vorl iegende Bericht des Rechnu ngshofes ist nach der Vorlage über d i e  Website 

des Rechnungshofes .. http://www. rechnungshof.gv.at" verfügbar. 

• gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, Druckerei des Bundesministeriums für Finanzen, UW-Nr. 836 
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Bundesmin isterium für Arbeit, Sozia les und Konsumentenschutz 

beispielsweise 

Bundesvoransch lag 

beziehungsweise 

das heißt 

E lektron ische Datenverarbeitung 

et cetera 

Europä ischer Gerichtshof 

Euro 

exk lusive 

fo lgend(e) Seite (Seiten) 

Fami l ienlastenausgleichsfonds 

Gebietskrankenkasse( n) 

Geschäftszah l  

Hauptverband der österreichischen Sozia lversicherungsträger 

in der (geltenden) Fassung 

ink l usive 

I nformationstechnologie 

in Höhe von 

Leistungswesen der Gebietskrankenkassen 

l itera (Buchstabe) 

l aut 
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Wirkungsbereich der Bundesministerien für 

Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

Gesundheit und Frauen 

Invaliditätspension Neu 

Kurzfassung 

Allgemeines 

Der RH füh rte zwischen Apri l und Septem ber 2016 eine Gebarungsüberprüfung 

zum Thema II l nva l id itätspension Neu" durch.  Prüfungshand lungen erfolgten bei 

der Pensionsversicherungsansta lt (PVA), der Oberösterreich ischen Gebietskran­

kenkasse (OÖGKK), dem Arbeitsmarktservice (AMS), beim Hauptverband der ös­

terreich ischen Sozia lversicherungsträger (Hauptverband) und beim BMASK. (TZ 1) 

Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurtei l ung, 

- ob d ie Ziele der II lnva l id itätspension Neu" erreicht wurden, 

- ob d ie U mstel lung der Geld leistung zweckmäßig und sachgerecht war, 

- ob d ie veränderte Betreuung der betroffenen Personen zweckmäßig war und 

- ob die Verwaltung der Leistungen für den betroffenen Personenkreis zweckmä­

ßig war. 

Der Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2014 bis 2015.  Soweit erforderl ich nahm 

der  RH auch a uf frühere bzw. aktuel lere Entwicklungen Bezug. (TZ 1)  

M it der II lnva l id itätspension Neu" bzw. dem Sozia l rechts-Änderungsgesetz 2012 

(SRÄG 2012) löste der Gesetzgeber das  System der befristeten Inva l id itätspension 

ab. Die Reform gestaltete insbesondere d ie Geld leistungen bei I nva l id ität um, schuf 

mit dem Case Management eine neue Betreuungsform, gewährte einen Rechtsan­

spruch auf mediz inische Rehabi l itation und änderte die Parameter für d ie beruflj-
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Zielerreichung 

Geldleistungen 

che Rehabi l itation. Mit d iesen Maßnahmen strebte d ie Bundesregierung - grund­

sätz l ich in Überei nstimmung m it den Empfeh lungen des RH - eine Anhebung des 

faktischen Pensionsantrittsalters zur Sicherung der nachha ltigen Finanzierbarkeit 

des Pensionssystems an .  (TZ 2, TZ 3) 

Die Regierungsvorlage ging davon aus, dass die ) nva l id itätspension Neu" d ie öf­

fentliche Hand bereits i n  den Jahren 2014 bis 2018 um rd . 648,62 Mio. E U R  ent las­

ten würde. Bereits 2015 sollten etwa 4.000 Personen in medizinischer Rehab i l ita­

tion und rd . 2.500 in berufl icher Rehab i l itation betreut werden .  Rund 90 % der 

Rehabi l itationsgeldbeziehenden sol lten nach einem Jahr  a ls gesund wieder auf den 

Arbeitsmarkt kommen und 60 % wieder arbeiten .  Tatsäch l ich waren im Jahr  2015 

fast 19.000 Personen im Rehabi l itationsgeld und weniger a ls 200 Personen in beruf­

l icher Rehabi l itation gemäß SRÄG 2012. Die Quote der Genesungen nach einem 

Jahr lag bei rd . 12 %, wobei nur rd . 12 % bis rd . 25 % dieser Personen wieder er­

werbstätig waren. Nach einer Hochrechnung des RH werden d ie mit der E inführung 

des Rehabi l itationsge lds verbundene, etwas höhere Geld leistung und der zusätzli­

che Betreuungsaufwand - ohne Gegensteuerungsmaßnahmen - statt den erwar­

teten E inspa rungen einen Mehraufwand bis zum Jahr  2018 von rd . 100 Mio. EUR 

b is  200 Mio.  EUR  verursachen.  (TZ 4,TZ 5) 

Die Geld leistung wäh rend der medizi n ischen Rehab i l itation ( /JRehabi l itationsgeld") 

konnte von der OÖGKK ohne Verzögerungen implementiert werden. (TZ 6) 

Die Konzeption der Leistung wies jedoch wesentl iche Schwächen auf: 

- Die Bemessungsgrund lage war mit nur  einem Monat zu kurz, was zu nicht sach­

gerechten Leistungen füh rte. (TZ 7) 

- Die zur Existenzsicherung konzipierte Mindesthöhe berücksichtigte weder be­

darfserhöhende Faktoren (z .B .  Unterha ltspfl ichten) noch bedarfssenkende Fak­

toren (z .B . weitere E inkom men) .  (TZ 8) 

- Die Übergangsregel für Personen, d ie aus einer befristeten I nva l id itätspension 

in  die Neuregelung übernommen wurden, war h insichtl ich Va lorisierung und 

Berücksichtigung geänderter U mstände nicht sachgerecht. (TZ 9) 

- Die Auszah lungsmoda l itäten (z .B.  Auszah lungsrhythmus, steuerl iche Behand­

lung) waren für d ie Betroffenen unzweckmäßig. (TZ 10) 
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Gegenüber der bisherigen Inva l id itätspension war das Rehab i l itationsgeld  für Neu­

gewährungsfä l le  im Schnitt um rd . 9 % höher. (TZ 11) 

Aufgrund der unterschiedl ichen Deta i l rege lungen konnte d ie Höhe des Rehabi l ita­

tionsgelds gegenüber  einer I nva l id itätspension bzw. AMS-Leistungen wesentl ich 

höher oder auch niedriger sein. Die Transparenz für d ie Betroffenen war gering, 

e ine gezie lte Steuerungswirkung (z .B .  Anreiz für d ie Rehab i l itation und den Wieder­

ei nstieg in  den Arbeitsmarkt) war n icht gegeben. (TZ 12) 

Während des Bezugs des Rehabi l itationsge lds waren d ie Betroffenen weiterhin 

pensionsversichert. Je nach vorherigem Erwerbs leben und Höhe des Rehabi l itati­

onsge lds konnte sich d ie Pensionsleistung - zum Tei l  erhebl ich - erhöhen, a ber 

auch reduzieren . Weder die Betroffenen (z.B. für d ie Entscheidung über ein Rechts­

mittel )  noch der Bund (für d ie  finanz ie l le Bewertung des SRÄG 2012) verfügten 

über d ie notwendigen Informationen über Ausmaß und Richtung der Auswirkun­

gen. (TZ 14) 

Insgesamt brachte durch d ie Berechnung der I nva l id itätspension e in längeres Ver­

wei len i m  Erwerbsleben n icht immer Vortei le für d ie Versicherten.  D ies stel lte zu­

mindest bei bestimmten Krankheitsverläufen einen Widerspruch zur Logik  der AI­

terspensionen dar. (TZ 13) 

Inhaltliche Betreuung der Rehabilitationsgeldbeziehenden 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Neuregelung war die Einführung des Ca se Ma­

nagements für Rehabi litationsgeldbeziehende, d .h .  deren individuel le Betreuung und 

Begleitung im Rehabi l itationsprozess durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Gebietskrankenkassen, a ls neue Leistung der Sozia lversicherung. Es bl ieb jedoch un­

klar, wer die Kosten dafür zu tragen hatte. Auch die Aufgabendefinition bl ieb sehr 

abstrakt; so bl ieben etwa die erwartete Betreuungsintensität oder d ie Betreuungsfel­

der (nur medizin ische Betreuung, auch a l lgemeine Rehabi l itationshindernisse) weit­

gehend offen. Konkrete Zielvorgaben, welche Ergebnisse durch das Ca se Manage­

ment erreicht werden sol lten, feh lten ebenfa l ls. Die Zah l  der tatsächl ich betreuten 

Personen war 2015 mehr a ls viermal so hoch wie in der Regierungsvorlage zum 

SRÄG 2012 erwartet. Es gab H inweise darauf, dass auch Personen, bei denen nur  eine 

geringe Wahrscheinl ichkeit für eine Besserung bestand, Maßnahmen der medizini­

schen Rehabi l itation erh ielten und Rehabi l itationsgeld bezogen.  (TZ 15 bis TZ 21) 

Die Betreuung war zwischen PVA, GKK und AMS aufgetei lt, eine strategische Zielver­

einbarung zwischen d iesen Stel len feh lte ebenso wie eine Gesamtverantwortung, 

mehrere operative Probleme an  den Schn ittstel len (z.B. h insichtl ich des Umfangs 

und des Formats der Datenübermitt lung) waren noch n icht gelöst. (TZ 22, TZ 23) 
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Berufliche Rehabilitation und Umschulung 

Die Anzah l  der Personen, d ie nach einem Antrag auf Inva l id itätspension berufl ich 

rehabi l itiert wurden, war bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung mit rd . 150 we­

sent l ich geringer a l s  i n  den finanziel len Erläuterungen zum SRÄG 2012 erwartet 

( rd .  4.600) . (TZ 24) 

Dies war insbesondere darauf zu rückzuführen, dass die Anwendungsvoraussetzun­

gen im H inb l ick auf die Rege lungen zum Berufsschutz sehr eng gefasst waren .  Wei­

ters brach ein hoher Antei l  der Betroffenen die Umschu lungsmaßnahmen ab.  Die 

Dauer - und damit d ie Kosten - der Maßnahmen lagen wesentl ich über den Plan­

werten der Regierungsvorlage. Demgegenüber nahmen rd . 5 .900 Personen im 

Jahr  2014 eine berufl iche Rehabi l itation unabhängig von einem Pensionsantrag in 

Anspruch . (TZ 24, TZ 25, TZ 26, TZ 29) 

Auswirkung der Invaliditätspension Neu auf das Pensionsantrittsalter 

Die "Inval id itätspension Neu" hatte auch Auswirkungen auf das Pensionsantrittsal­

ter und die Erreichung des d iesbezügl ichen Regierungszie ls :  Im  Gegensatz zur Ent­

wickl ung in den Jahren 2003 bis 2010 stieg das Pensionsantrittsa lter ausgehend 

von 58,1 Jahren im Jahr 2010 auf 60,2 Jahre im Jahr 2015 an. (TZ 31) 

Bei Berücksichtigung der Rehabi l itationsgeld beziehenden (die keine Pension antra­

ten, aber a uch aus dem Erwerbsleben ausschieden) war der Anstieg geringer 

(59, 1 Jahre im Jahr  2015), aber immer noch erkennbar. D ieser Anstieg war insbe­

sondere auf einen Rückgang der inva l id itätsbed ingten Pensionen infolge Verschär­

fungen beim Tätigkeitsschutz und bei Sperrfristen sowie auf rechtl iche Änderungen 

bei der Langzeitversicherten rege lung ("Hacklerrege lunglt) zurückzuführen . (TZ 31) 

Die Zielformu l ierung bzw. das Monitoring der Erfolge h insichtl ich des Pensionsan­

trittsa lters wies wesentl iche Schwächen auf: Die Bundesregierung hatte ledigl ich 

ein Gesamtzie l für das faktische Pensionsantrittsa lter angegeben, obwoh l  Regel­

pensionen, vorze itige Alterspensionen und krankheitsbedingte Erwerbsunfäh igkeit 

von sehr untersch iedl ichen E influssfaktoren abh ingen. Die Statistik war durch ver­

schiedene Faktoren verzerrt. E in Monitori ng, das Entwickl ungen und Effekte ge­

setzl icher Änderungen auf das Pensionssystem und den Arbeitsmarkt übergreifend 

auswertete, feh lte. Unter Finanzierungsgesichtspunkten wesentl iche Aspekte (z .B .  

zwischenstaatl iche Pensionen, Korridorpensionen, Zuschläge bei Frauen jenseits 

des Rege lpensionsantrittsa lters) wurden durch das b loße Abstel len auf  das An­

trittsa lter n icht erfasst. (TZ 33 bis TZ 36) 

III-411 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)14 von 88

www.parlament.gv.at



I nva l id itätspension Neu 

Kenndaten 

Rechtsgrundlagen 

Invaliditätspension Neu 

Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012 (SRÄG 2012) - BGBI. I Nr. 3/2013 
Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz - BGBI. I Nr. 2/2015 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBI. Nr. 609 Ld.g.F. 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, BGBI. Nr. 315/1994 Ld.g.F. 
Arbeitsmarktservicegesetz, BGBI. Nr. 313/1994 Ld.g.F. 
Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz, BGBI. Nr. 3/2013 Ld.g.F. 
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz BGBI. Nr. 189/1955 Ld.g.F. 

Rehabilitationsgeld I 2014 I 2015 

Personenanzahl (Beziehende): 

gemäß Regierungsvorlage 3.685 4.069 

Bund (PVA und VAEB) Ist 11.267 18.643 

Aufwand in Mio. EUR 

gemäß Regierungsvorlage 62,08 70,61 

Bund Ist 92,10 246,803 

Teilversicherung gemäß Regierungsvorlage 20,17 22,93 

Teilversicherung Bund Ist 37,80 101,703 

Krankenversicherungsbeitrag gemäß Regierungsvorlage 4,75 5,40 

Krankenversicherungsbeitrag Bund Ist 7,05 18,883 

Umschulungsgeld I 2014 I 2015 

Personenanzahl (Beziehende): 

gemäß Regierungsvorlage Bestand: 908 I Bestand: 

Zugänge: 1.815 Zugänge: 

Bund (PVA und VAEB) Ist maximal 1522 

Aufwand in Mio. EUR 

gemäß Regierungsvorlage 16,29 I 42,12 

Ausgaben für Umschulungsgeld Bund Ist 
2,12 

(ohne Sozialversicherungsbeiträge)1 

1 Zeitraum von 1. Februar 2014 bis 30. Juni 2016 

R 
-

H 

2.278 
2.741 

2 Zugänge von 3 . Februar 2014 bis 29. April 2016 berücksichtigt. Von den in diesem Zeitraum registrierten 163 Personen sind lS2 Umschu­

lu ngsgeldbeziehende. 

3 Eval uierungsbericht vom 31. März 2016, Werte daher teilweise It. vorläufiger Erfolgsrechnung der Krankenversicherungsträger 

Quellen: Regierungsvorlage SRÄG 2012; Hauptverband; AMS; OÖGKK; RH 
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Prüfungsablauf und -gegenstand 

1 (1)  Der RH führte zwischen Apri l und September 2016 eine Gebarungsüberprüfung 

zum Thema )nva l id itätspension Neu"1 durch . Prüfungshand lungen erfolgten bei 

der Pensionsversicherungsanstalt (PVA, sie entschied über den Leistungsanspruchj, 

der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK, sie zah lte einen Tei l  der 

Geld leistung aus und übernahm das Case Management während der mediz in i­

schen Rehabi l itation), dem Arbeitsmarktservice (AMS, es zah lte einen Te i l der 

Geld leistung aus und übernahm d ie Betreuung während der beruflichen Rehabi l i­

tation), beim Hauptverband der österreichischen Sozia lversicherungsträger (Haupt­

verband, er koord inierte zwischen den bete i l igten Stellen) und beim BMASK. 

Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurte i lung, 

- ob d ie Ziele der "I nva l id itätspension Neu" erreicht wurden, 

- ob die U mstel lung der Geld leistung zweckmäßig und sachgerecht war, 

- ob die veränderte Betreuung der betroffenen Personen zweckmäßig war und 

- ob d ie Verwa ltung der Leistungen für den betroffenen Personenkre is zweckmä­

ßig war. 

I m  Zuständ igkeitsbereich der OÖGKK nahm der RH auch eine E inzelfa l lprüfung auf 

Basis einer Stichprobenziehung vor. Der Prüfungszeitraum umfasste d ie Jahre 2014 

bis 2015. Soweit erforderl ich nahm der RH auch auf frühere bzw. aktuel lere Ent­

wicklungen Bezug. 

(2) Zu dem im Dezember 2016 übermittelten Prüfungsergebn is nahmen das AMS 

im Jänner 2017, die übrigen geprüften Ste l len im März 2017 Ste l lung. Der RH er­

stattete seine Gegenäußerung im Jun i 2017. 

(3) Das BMASK, der Hauptverband, d ie OÖGKK und d ie PVA merkten an, dass die 

Zeit seit dem Sta rt der "Inva l id itätspension Neu" im Jahr 2014 eine abschl ießende 

Beurtei lung noch nicht zulasse. Al le geprüften Stel len sagten jedoch zu, sich um die 

Berücksichtigung und Umsetzung der Empfeh l ungen im jewei l igen Zuständ igkeits­

bereich zu bemühen. 

Das ASVG verwendet für Arbeiterinnen und Arbeiter den Begriff "Inval idität" und für Angestellte den Begriff 

"Berufsunfä higkeit". Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und das Bauern-Sozialversicherungsgesetz 

verwenden den Begriff "Erwerbsunfähigkeit". Der RH verwendet zur leichteren Lesbarkeit einheitlich den 
Begriff der Inval iditätspension. 
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Einleitung 

Das BMASK führte weiters aus, d ie gegenständl iche Prüfung widme sich überwie­

gend dem Gesetzesvorhaben " Inva l id itätspension Neu" als solchem im Sinne einer 

vorweggenommenen Eva lu ierung. Dies sei bereits aus den dargelegten "Zielen" 

der Prüfung in der Ku rzfassung auf Seite 7 erkennbar. Nur i n  wenigen Punkten 

würde der RH tatsäch l ich dem Auftrag einer Gebarungsprüfung im Sinne des 

Art. 126b B-VG entsprechend konkrete Vol lzugsprobleme aufzeigen. 

Der Hauptverband beurteilte die Bewertung der operativen Umsetzung im Rah men 

der gesetzl ichen Vorgaben durch den RH a ls  ein erfreu l iches Ergebnis und wertete 

die Ergebnisse des RH a ls  wertvol len I nput zur weiteren Qual itätssteigerung. 

(4) Der RH verwies h insichtl ich des Zeitpunktes der Prüfung einerseits auf das be­

troffene Gebarungsvolumen ( Differenz zwischen Zielvorste l lung und tatsächl ichen 

Auswi rkungen von rd . 750 Mio.  EUR bereits bis 2018), das eine zeitnahe Gegen­

steuerung schon fi nanzie l l  geboten erscheinen l ieß. Andererseits verwies der RH 

auf die Festlegung im Regierungsprogramm, wonach das faktische Pensionsan­

trittsa lter 2018 d ie wesentl iche Entscheidungsgrund lage für d ie weitere Pensions­

strategie sein sol l , d ie voraussichtl ich ein noch deutl ich größeres Gebarungsvo lu­

men (Auszah lungen 2016 in der Untergl iederung 22: rd. 10 Mrd. EUR) beeinflussen 

wi rd .  Er h ielt auch desha lb  ein Zuwarten bis 2018 angesichts der relevanten Vor­

laufzeiten für d ie Ana lyse für verspätet. 

H insichtlich des vom BMASK eingewendeten verfassungsmäßigen Auftrags zur Ge­

barungsüberprüfung im Sinne des Art. 126b B-VG h ielt der RH fest, dass d ie Ana­

lyse der Auswirkungen von Reformmaßnahmen im Vergleich zu den ursprüngl ichen 

Zie lsetzungen unter Berücksichtigung der Wirkungsorientierten Folgeabschätzun­

gen ein wichtiger Bestandtei l des Auftrags a n  den RH ist. Der RH bedauerte daher, 

dass das BMASK mit H inweis auf d ie verfassungsgesetzl ichen Grund lagen für den 

RH auf eine inha lt l iche Auseinandersetzung mit dessen Empfeh lungen verzichtet 

hatte. 

Allgemeines und Pensionsreformen 2000 bis 2012 

2.1  (1 )  Die Auszah lungen des  Bundes für  öffentl iche Pensionssysteme (Unselbststän­

d ige, Se lbstständ ige sowie Beamtinnen und Beamte) betrugen im Jah r  2015 insge­

samt rd. 19,185 Mrd.  E UR. Sie machten somit rd. 26 % der Gesamtauszah l ungen 

des Bundes aus ( Positionen für e ine nachha ltige Entwicklung Österreichs, Reihe 

2016/2, 5 .11 Pensionen) .  I h re Entwick lung war daher e in entscheidender Faktor fü r 

d ie Nachhaltigkeit der öffentl ichen Finanzen. 
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2.2 

(2)  Nach dem EU-Ageing Report 2015 wird das Verhältnis der über 64-Jährigen zu 

den 15- bis 64-Jährigen an  der Bevölkerung in  Österreich von rd.  27 % (2013) auf 

rd.  51  % (2060) steigen. Bereits in den Jahren 2000 und 2003 besch loss d ie Regie­

rung daher Pensionsreformmaßnahmen2, insbesondere die Ausweitung des Durch­

rechnungszeitraums oder die Senkung des Steigerungsbetrags.3 Diese Maßnahmen 

bewirkten eine geringere Ersatzrate4 der Pension gegenüber dem Aktiveinkommen, 

trugen aber auch dazu bei, dass zur Zeit der Gebarungsüberprüfung aktuel le Prog­

nosen nur  einen re lativ geringen Anstieg des Gesamtaufwands für Pensionen5 von 

rd . 13,9 % im Jahr  2013 auf rd . 14,4 % des B IP  im Jahr  2060 berechneten.  Der An­

teil der Bundesmittel am BIP fü r d ie Pensionssysteme wird demnach in d iesem Zeit­

raum unter Ei nbeziehung der Beamtensysteme von 6,0 % auf 6,4 % steigen. 

(3 )  Dieses Szenario ging a l lerd ings auch von einer Erhöhung des durchschnittl ichen 

faktischen Pensionsa ntrittsalters und von einer erhöhten Erwerbsbetei l igung ä lte­

rer Menschen aus. 

Der RH hatte sich zuletzt im Jahr 2010 in  seinem Bericht "Einführung des Pensions­

kontos" ( Reihe Bund 2011/8, TZ 17) umfassend mit der Entwicklung des Pensions­

a ntrittsa lters bis zum Jahr  2009 auseinandergesetzt. Er hatte dabei darauf hinge­

wiesen, dass das Pensionsantrittsa lter seit 2005 nicht mehr gestiegen war, obwohl  

d ies Z ie l  der Pensionssicherungsreform 2003 gewesen war. Der RH hatte daher 

empfoh len, die Bemühungen zur  Anhebung des Pensionsantrittsalters zu intensi­

vieren und im Zusam menwirken von Dienstgebern sowie Kranken- und Pensions­

versicherungsträgern verstärkt Maßnahmen der Prävention und Rehabi l itation zu 

ergreifen .  Weiters hatte der RH auf d ie  Auswi rkungen der Änderungen i m  Bereich 

der Langzeitversichertenregelung ("Hacklerregelung") h ingewiesen. 

(4) Mehrere Gesetzesänderungen in den Jahren 2011 und 2012, i nsbesondere auch 

die prüfungsgegenständ l iche Neuregelung der I nva l id itätspension, sol lten zu einer 

Erhöhung des faktischen Pensionsantrittsa lters beitragen . Im  Regierungsprogramm 

20136 legte d ie Bundesregierung im Kapitel Pensionen d ie Priorität erneut auf d ie  

Anhebung des faktischen Pensionsantrittsa lters. 

Der RH hielt fest, dass d ie Auszah lungen des Bundes für öffentliche Pensionssys­

teme im Jahr  2015 insgesamt rd. 19,185 Mrd .  EUR  betrugen und somit rd. 26 % der 

z.B. Budgetbegleitgesetz 2003, BGBI. Nr. I 71/2003 

Das heißt, die Pensionen werden auf Basis einer geringeren Bemessungsgrundlage ermittelt und der ge­

währte Prozentsatz der Bemessungsgrundlage sinkt. 

d.h. das Verhältnis der Pension zu den vorherigen Arbeitseinkommen 

die gesetzliche Pensionsversicherung bzw. die Pensionsversicherung der Beamtinnen u nd Beamten 

BKA, Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die Jahre 2013 bis 2018 (2013) s. 63 ff. 
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Gesamtauszah lungen des Bundes a usmachten. E r  wies erneut darauf h in, dass zur 

Sicherung der Nachha ltigkeit des Pensionssystems und damit der öffentl ichen Fi­

nanzen einer höheren Erwerbsbetei l igung ä lterer Personen eine erhebliche Bedeu­

tung zukam.  Dies insbesondere dann,  wenn nach den Einschn itten der Jahre 2000 

und 2003 weitere Senkungen der Ersatzrate vermieden werden sol len . Dies stellte 

einen wichtigen Kontext für die Beurtei lung der Zielerreichung des Projekts "I nva­

l id itätspension Neu" dar. Die Entwicklung des Pensionsantrittsa lters ana lysierte der 

RH unter TZ 31.  

Inhalte der Reform 2012 

3.1  ( 1 )  D ie  Regelung der "I nva l id itätspension Neu" im SRÄG 2012 verfo lgte d ie Ziele, 

gesundheitl ich beeinträchtigte Menschen länger im Erwerbsleben zu ha lten, sie zu 

aktivieren, statt passive Leistungen zu gewähren, und sie besser in  den Arbeits­

markt zu integrieren .  

Um d ies  zu erreichen, schaffte der Gesetzgeber a b  dem 1 .  Jänner 2014 für  a l le  ab  

1 .  J änner 1964 Geborenen d ie bisherige befristete I nva l id itätspension ab  und ver­

lagerte die Zuständ igkeit für d ie Betreuung für bestimmte Fä l le von der PVA auf die 

GKK bzw. das AMS.7 Bei vorübergehender I nva l id ität für vora ussichtl ich länger als 

sechs Monate bestanden nunmehr folgende Möglichkeiten:  

- Umschulungsgeld und Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation (Umschu­

lung), wenn Maßnahmen der beruflichen Rehabi l itation zumutbar bzw. zweck­

mäßig waren (§ 303 ASVG und § 39b AIVG), 

- Rehabilitationsgeld und Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation, wenn 

Maßnahmen der berufl ichen Rehabi l itation (noch) n icht zweckmäßig oder nicht 

zumutbar waren (§§ 253f, 270b und  276f ASVG), 

- befristete Invaliditätspension bei Versicherten mit Geburtsjahrgängen bis 1963. 

Gegenüber der Rechtslage vor dem SRÄG 2012 unverändert bl ieben folgende 

Entscheidungsa lternativen:8 

- Ablehnung des Antrags, wenn keine Invalidität vorlag, 

Für a l le vor diesem Stichtag geborenen Personen waren die davor geltenden pensionsrechtlichen Bestim­

mungen weiter anzuwenden (§ 669 Abs. 5 ASVG) .  

Weiters musste e ine  Wartezeit erfüllt sein und durfte noch kein Anspruch auf Alterspension o.ä .  bestehen 

(§ 254 Abs. 1 ASVG). Brachte die bzw. der Versicherte innerhalb von 18 Monaten erneut einen Antrag ein 

und bestand keine wesentliche Veränderung des Gesundheitszustands, hatte die PVA den Antrag gemäß 
§ 362 ASVG zurückzuweisen (18 Monate ,, (Sperr)frist"). 
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- unbefristete Invaliditätspension (IIDauerleistung"), wenn  I nva l id ität voraus­

sichtl ich dauerhaft vorlag und eine Rehabi l itation n icht zweckmäßig oder n icht 

zumutba r war (§ 254 ASVG) .  

(2) D ie fo lgende Abbi ldung zeigt, wie häufig die PVA im Jahr  2015 von den ei nzel­

nen Entscheidungsmöglichkeiten bei der Neugewährung9 Gebrauch machte: 

Abbildung 1: Erledigungen der Pensionsanträge wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 2015 

(Neugewährungen, PVA) 

befristete Invaliditätspension 
4.3S7 (10 %) 

dauernde Inva liditätspension 
8.861 (20 %) 

sonstige Erledigungen 
2.834 (6 %) 

Ablehnung 
22.8S5 (52 %) 

Quellen : PVA; RH 

Wie der Abbi ldung zu entnehmen ist, lehnte die PVA rund die Hä lfte der Anträge auf 

Neugewährung einer Inva l id itätspension ab. Rund 20 % der Anträge führten zu einer 

Dauerleistung, bei rd . 22 % erkannte d ie PVA eine vorläufige Leistung zu (TZ 29) .  Die 

verbleibenden Fä l le waren sonstige Erledigungen, wie z.B. Rückziehung oder Entfa l l  

de r  Entscheidung wegen Todesfa l l s .  Bei den  vorläufigen Le istungen entfielen 

rd . 5.400 Fä l le auf medizin ische Rehabi l itation, rd . 4.400 auf befristete I nva l id itäts­

pension nach der a lten Rechtslage und led igl ich Ei nzelfä l le auf berufl iche Rehabi l ita­

tion.'O 

(3 )  Die fo lgende Abbi ldung zeigt eine schematische Übersicht über d ie fünf wich­

tigsten Entscheidungsa lternativen bei lä ngerer Arbeitsunfäh igkeit: 

Bei den Weitergewährungsfä llen wurden im Jahr 2015 18.795 Anträge erledigt, davon wurden 2.385 abge­

lehnt, 4.928 Personen wurde medizinische und 59 berufliche Rehabilitation gewährt. 

10 Die berufliche Rehabilitation kommt - im Gegensatz zur medizinischen Rehabilitation - nur für Personen 
mit Berufsschutz in Frage (siehe dazu TZ 24 ff.). 
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PVA 

AMS 

GKK 

Invalidität liegt 

dauerhaft vor 

unbefristete Pension 

Abbildung 2: Entscheidungsalternativen Versicherungsfal l  der geminderten Arbeitsfähigkeit 

nach dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012 

längere Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit/Unfall 

Antrag auf Inval iditäts­
pension stellen 

I 

Antragsprüfung 

Alternativen finden: 

- freiwillige berufliche Rehabilitation 
- Übergangsgeld 
- betriebliche Rehabilitation 

Kompetenzzentrum der PVA 

Inva lidität l iegt 
nicht vor 

Ablehnung 

vorübergehende Invalidität 
liegt voraussichtlich 

> 6 Monate vor 

befristete Pension berufliche Rehabilitation 

berufliche Reha 
ist nicht zweckmäßig 

und zumutbar 

medizinische Rehabilitation 

Quelle: RH 

Ein Antrag a uf I nva l id itätspension war gesetzl ich vorrangig a l s  Antrag auf mediz in i­

sche oder berufliche Rehab i l itation zu werten ( §  361 Abs. 1 ASVG) .  Die PVA ent­

sch ied dann unter Einsatz eines neu geschaffenen, e inheitl ichen Begutachtungs­

zentrums auf Bas is versch iedener (mediz i n ischer, berufskund l icher und 

a rbe itsmarktbezogener) Gutachten" m ittels Bescheid, ob e in und welcher Leis­

tungsanspruch für d ie Versicherte bzw. den Versicherten bestand .  

(4) D ie  Geld leistung, d ie Betreuungsleistung und der Zeitpunkt der Begutachtung 

waren bei voraussichtl ich vorübergehender I nva l i d ität je nach Entscheidungsva ri­

a nte untersch iedl ich:  

11 Die Gutachten umfassten medizinische, berufskundliche und a rbeitsmarktbezogene Aspekte und erfolgten 

in einem einheitlichen, neu bei der PVA eingerichteten Begutachtungszentrum (§ 307g ASVG), wobei die 
PVA für Potenzialanalysen und Berufsfindung teilweise auch externe Stellen heranzog. Auch das zustän­
dige AMS konnte sich an das Begutachtungszentrum wenden, wenn zu entscheiden war, ob eine beim 
AMS vorzumerkende Person als invalid oder berufsunfähig einzustufen war. Mittels Feststellungsan­

trag konnte eine versicherte Person zudem für die Prüfung der Durchführbarkeit von Rehabilitations­
maßnahmen klären lassen, ob seine Invalidität oder Berufsunfähigkeit voraussichtlich dauerhaft vor­
lagen (§ 255a ASVG). 
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Tabelle 1: 

Geld leistung 

Zuständigkeit 

Rehabilitation: Unterschiede in der Geldleistung, der Betreuungsleistung und der 

Begutachtung 

Invaliditätspension1 I Berufliche Rehabilitation I Medizinische Rehabilitation 

I nva l iditätspension Umschulungsgeld Rehabi l itationsgeld 

PVA AMS GKK 

Betreuungsleistung keine Umschulungsmaßnahmen Ca se Management 

Begutachtung zumindest a l le  24 Monate, 
bei Bedarf 

im Regelfal l  nach 12 M onaten, 

bei Bedarf früher bei Bedarf früher  

1 Diese Regelung bezog sich auf die alte Rechtslage und kam nach dem SRÄG 2012 nur  mehr für vor dem 1. Jänner 1964 Geborene zur 
Anwendung. 

Quelle:RH 

Die Geld leistungen für jede der drei Va rianten unterschieden sich in Bemessungs­

grundlage, Berechnung und Auszah lungsmodus (TZ 7). 

Im Gegensatz zur befristeten I nva l id itätspension waren im neu geschaffenen System 

für d ie Beziehenden von Rehabi l itations- und U mschu lungsgeld Betreuungsleistun­

gen vorgesehen : Case Managerinnen und Manager der GKK betreuten Rehabi l itati­

onsgeldbeziehende (TZ 15) . Umschu lungsgeldbeziehende erhielten Schu lungsmaß­

nahmen, die das AMS bzw. dessen Partnerein richtungen begleiteten (TZ 24). 

Weiters wurde im neuen System die F requenz der Wiederbegutachtung erhöht. 

Betrug d iese bei der befristeten I nva l id itätspension im Regelfa l l bis zu 24 Monate12, 

war nunmehr bei der mediz in ischen Rehabi l itation eine etwa jährl iche Wiederbe­

gutachtung vorgesehen (§§ 143a Abs. 1, 143b, 307g ASVG) .  

(5) D ie Rege lungen des SRÄG 2012 wurden in den Jahren nach der Besch lussfas­

sung mehrfach novel l iert, pr imär zur Kla rsteI l ung ei nzel ner Bestimmungen oder um 

Härtefä l le  abzufedern .13 

(6) Die Organisation für wirtschaftl iche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

bewertete in der Studie "Menta l Hea lth and Work Austria" (2015) d ie Reform als 

vielversprechend, wies jedoch darauf h in, dass der Erfolg stark von der Imp lemen­

tierung abhänge. Es bestehe das erhebl iche Ris iko, dass d ie Reform an  Strukturpro­

blemen scheitere; medizin ische Rehabi l itation könnte (wie in der Vergangenheit) 

12 Beziehungsweise war von der versicherten Person für eine weitere Zuerkennung der befristeten Pension 
gemäß Bescheid spätestens innerhalb von drei Monaten nach dem Ende des Leistungsbezugs die Weiterge­

währung zu beantragen. Vor der neuerlichen Zuerkennung musste die bzw. der Versicherte den Fortbestand 

der geminderten Arbeitsfähigkeit bei der Wiederbegutachtung glaubhaft machen. 

13 Beispielsweise in Form einer Übergangsbestimmung für Personen, die von einer befristeten Inval id itätspen­

sion auf Rehabilitationsgeld umgestellt wurden und deren Leistungshöhe gewahrt werden sollte (§ 669 Abs. 

6a ASVG, BGB!. I Nr. 30/2014). Es wurde auch die Möglichkeit eines durch die GKK verhängten Ruhens des 

Bezugs bei fehlender Mitwirkung eingeführt (§ 143a Abs. 5 ASVG, BGBI .  I Nr. 2/2015) oder Klarstel lungen 
zur Berechnung vorgenommen (§ 143a Abs. 3-4, BGB!. I Nr. 2/2015). 
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3.2 

ledigl ich einen Sch ritt zur Dauerleistung darstel len, die berufliche Rehabi l itation a ls 

Leistungserhöhung für Langzeitarbeitslose enden. E ine rigorose Umsetzung müsse 

daher sichergestellt werden.14 

Der RH bewertete grundsätzl ich positiv, dass für Personen mit vorübergehender 

I nva l id ität nunmehr eine medizin ische bzw. berufl iche Betreuung und e ine häufi­

gere Wiederbegutachtung vorgesehen waren. Al lerd i ngs war der RH der Ansicht, 

dass der Erfo lg der Reform 2012 n icht a l le in aus der gesetz l ichen Änderung zu er­

warten ist. Die OECD tei lte d iese E inschätzung. 

Zielerreichung 

Grundannahmen der Reform 2012 

4.1 (1 )  I n  der folgenden Tabel le ste l lt der RH d ie vom BMASK in der Regierungsvorlage 

zum SRÄG 2012 getroffenen Annahmen den Ist-Werten des Jahres 2015 gegen­

über: 

14 OECD, Mental Health and Work Austria (2015) (mit einem Kapitel über das SRÄG 2012), S. 55. "success 

hinges entirely on its implementation, great risk that the reform could eventual ly founder if it fails to ad­

dress other structural problems. Rehabilitation benefit could (like in  the past) turn into a stepping stone on 

the way to permanent disabil ity, the retrain ing scheme could end up as just a higher benefit for the long 
term unemployed". 
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Tabelle 2:  

Thema 

Beziehende (nur PVA) 

Dauer des Bezugs 

durchschnittliche Höhe (12x im Jahr) 

R 
-

H 

Vergleich der Annahmen der Regierungsvorlage zum Sozialrechts-Änderungsgesetz 

2012 mit den Ist-Werten 2015 

I Annahmen der Regierungsvorlage I Ist-Werte 2015 
zum sRÄG 2012 

Rehabilitationsgeld 

2015: 4.069 Personen 18.546 Personen, 
davon rd. 7.300 Neugewährungsfälle 

durchschnittlich 12 Monate in rd. 70 % der Fälle über 12 Monate 

Rehabilitationsgeld (2015): Rehabilitationsgeld': rd. 1.162 EUR 

rd. 1.450 EUR gegenüber Dauer- Neugewährungsfälle': rd. 1.240 EUR 

leistung: 1.165,50 EUR 

Gesundungsrate2 (gegenüber befristet Anstieg von rd. 12 % auf rd. 90 % Weitergewährungsfälle2: 10,51 % 
Invaliditätspension Beziehenden) erwerbsaktive Personen Neugewährungsfälle: 15,83 %3 

Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt Reintegration von 60 % der Rehabilita- zwischen 12 % und 25 % 
tionsgeldbeziehenden in den Arbeits-
markt3 

Betreuungsaufwand 

Zusatzkosten Verwaltung bzw. Case keine Angaben ca. 8,74 Mio. EUR (Mehrkosten Kran-
Management kenversicherung rd. 10,59 Mio. EUR 

und Einsparung Pensionsversicherung 
rd. 1,85 Mio. EUR) 

zusätzlich medizinische Versorgungs- keine Angaben unklar' 
kosten 

Umschulungsgeld 

Zugänge bei Umschulungsgeld- 2015: 2.741 Zugänge maximal 122 ZugängeS 
beziehenden 

1 Durchschnittswerte 2015 It. Hauptverband, jedoch ohne Zugänge Dezember 2015 

2 ausgedrückt als Anteil der Entziehungen, weil Invalidität nicht mehr vorliegt, an den begutachteten Fällen; zu berücksichtigen ist, dass 

die Begutachtung bei Rehabilitationsgeldbezug häufiger als bei befristet Invaliditätspension Beziehenden erfolgt, allerdings dort auch 
die Quote erfolgreicher Klagen höher ist. Eine Weiterbeobachtung der Genesungsrate über einen längeren Zeitraum ist daher erforder­
lich. 

3 Annahme der Regierungsvorlage: 10 % werden pro Jahr arbeitslos, 20 % gehen in berufliche Rehabilitation und 10 % gehen in Pension. 

4 Eine kausale Zuordnung zusätzlicher Betreuungsaufwände auf die veränderte Betreuung (z.B. Beratung durch Ca se Management) er­

folgte seitens der Krankenversicherungsträger nicht, eine Stichprobenanalyse des RH zeigte jedoch durchaus zusätzliche Maßnahmen. 

S Zugänge bis Mitte 2016 berücksichtigt: 2014: 49, 2015: 122 und bis Mitte 2016: 55 Zugänge. Unterbricht eine Person ihre Maßnahme 

für länger als 28 Tage, wird erneut ein Zugang gezählt. 

Quellen: Regierungsvorlage; PVA; OÖGKK; AMS; RH 

(3 )  Wie die Tabel le zeigt wich d ie tatsächl iche Entwicklung ganz wesentl ich von 

den Annahmen des BMASK in der Regierungsvorlage ab: 

- Es waren mehr a ls  viermal so viele Personen von der medizin ischen Rehabi l ita­

tion betroffen, dagegen nur  weniger a l s  ein Zehntel von der beruflichen Rehabi­

l itation.  

Die Maßnahmen dauerten in rd . 70 % der Fäl le länger a ls  erwartet. 
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4.2 

4.3 

- Die Erfolge der Maßnahmen während des Rehabi l itationsgelds waren wesent­

l i ch geringer a l s  vom BMASK a ngenommen; statt einer Gesundungsrate von 

rd . 90 % betrug d iese bisher nur  rd. 11 % bis 16 %. 

- Der Erfolg a m  Arbeitsmarkt lag m it rd . 12 % bis 25 % der ehemal igen Rehabi l ita­

tionsgeldbeziehenden weit unter den Erwartungen von rd . 60 %. 

E ine Begründung, warum d ie Genesungsrate bei Rehabi l itationsgeldbeziehenden 

so hoch ste igen sol lte, war der Regieru ngsvorlage zum SRÄG 2012 n icht zu entneh­

men.  

(4)  Wichtige finanziel l  maßgebl iche Punkte, wie insbesondere der Zusatzaufwand  

fü r das  Case M anagement bzw. e i ne  veränderte medizin ische Betreuung, waren 

gar n icht bewertet. Tatsäch l ich wiesen d ie Krankenversicherungsträger in der Kos­

tenrechnung zur Vol Iz iehung des Rehabi l itationsgelds Kosten von rd . 10,59 Mio. EUR 

im Jahr 2015 aus.  

Der RH kritisierte d ie Annahmen, d ie der Besch lussfassung der Regierungsvorlage 

und der Im plementierung der " I nva l id itätspension Neu" zugrunde lagen, a ls unzu­

reichend: mehrere Aspekte feh lten völ l ig (z .B .  der Zusatzaufwand des Case Ma­

nagements), andere waren un real istisch bzw. n icht begründet, i nsbesondere d ie 

Gesundungsrate von Rehabi l itationsgeldbeziehenden von 90 % ohne zusätz l iche 

Kosten der Betreuung. 

Da die tatsäch l ichen Kennzahlen sta rk von den P lanwerten der Regierungsvorlage 

abwichen, empfah l  der RH dem BMASK, 

- d ie wesentl ichen Annahmen zur  )nva l id itätspension Neu" mit den a ktuel l  zur  

Verfügung stehenden Daten erneut zu prüfen und a l lenfa l ls  zu aktua l is ieren 

sowie 

- d ie Parameter dabei mögl ichst vo l lständ ig (z .B .  h insichtl ich der Kosten des 

Ca se Managements und der mediz in ischen Betreuung) und  rea l istisch ( insbe­

sondere h insichtlich der Genesungsraten )  a nzusetzen .  

Die OÖGKK führte i n  i h rer Ste l lungnahme aus, sie kenne du rch ih re tägl iche Arbeit 

die Materie "Rehabi l itationsgeld"  genau .  Die Richtung stimme, sie sei selbstver­

ständ l ich bereit, auch weiterh i n  an  Verbesserungen m itzua rbeiten.  Zu den Empfeh­

lungen des RH, i nsbesondere zu e iner Defin ition eines erfolgreichen Case Manage­

ments und  der Zielgruppe für das Rehabi l itationsge ld bzw. das Case Management, 

e iner rechtl ichen Klarste I lung des Kostenersatzes u nd eines gemeinsamen Daten­

austausches, sicherte d ie OÖGKK ihre U nterstützung zu .  
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Finanzielle Ziele und Auswirkungen der Reform 2012 

5.1 

Jahr 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Summe 

( 1 )  Das BMASK stellte in der Regierungsvorlage zum SRÄG 2012 d ie fi nanziel len 

Auswirkungen der ) nva l id itätspension Neu" auf Basis der unter TZ 4 dargestel lten 

Annahmen mit E insparungen fü r den Bund von rd . 648,7 M io.  EUR  in den Jahren 

2014 bis 2018 dar. 

Tabelle 3: Erwartete Gesamteinsparungen durch die berufliche und medizinische Rehabilitation, 

Sozialrechts-Änderungsgesetz 2012 

I Berufliche Rehabilitation I Medizinische Rehabilitation I Einsparung Summe 

Einsparungen in Mio .  E U R  

-8,6 -14,8 -23,4 

2, 1 31,7 33,8 

34,4 81,0 1 15,4 

76,1 134,3 210,4 

120,4 192,1 312,5 

224,4 424,3 648,7' 

Positive Werte stellen in der Darstellung der Regierungsvorlage eine Einsparung dar, 
negative Werte einen Zusatzaufwand. 
1 Durch die Beschränkung der Berechnung der Regierungsvorlage auf eine Kom masteI le ergeben sich Abweichungen zur genaueren vom 

BMASK übermittelten Summe i.H .v. 648,62 M io. EUR (Rundungsdifferenzen) 

Quel len: Regierungsvorlage SRÄG 2012; RH 

(2) Obwohl  das Monitoring des BMASK d ie von den Annahmen stark abweichenden 

I st-Werte ( insbesondere hinsichtlich Anzah l  der betroffenen Personen und Gene­

sungsrate) zeigte, nahm das BMASK keine Neuberechnungen mit veränderten Para­

metern vor.15 Der RH erste l lte im Rahmen der Gebarungsüberprüfung auf Basis der 

Berechnungsschemata der finanziel len Erläuterungen zum SRÄG 2012 mit den I st­

Werten des Jahres 2014 bzw. 2015 eine vereinfachte Hochrechnung der finanziellen 

Auswirkungen bis 2018.16 Diese zeigte, dass - sol lten von den betei l igten Stel len keine 

Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden -statt den ka lku l ierten Einsparungen 

15 Für den Bundesvoranschlag 2014 und 2015 sowie den Bundesfinanzrahmen 2015-2018 übernahm das 

BMASK jedoch die Gebarungsvorschaurechnung der Pensionsversicherungsträger. Nach Angabe des BMASK 

waren damit die hohen Einsparziele der Regierungsvorlagen in  den Budgetwerten nicht mehr enthalten. Die 

Auswirkungen der "I nvalid itätspension Neu" gegenüber der alten Rechtslage waren jedoch in diesen Be­
rechnungsgrundlagen nicht mehr erkennbar. 

16 Für die Kalkulation rechnete der RH die Ist-Personenzahlen der Jahre 2014 und 2015 hoch. Unter der An­
nahme einer gleichbleibenden prozentuellen Vertei lung bei den Abgängen kalkulierte er Bestandzahlen, die 

monetär auf Basis der von der OÖGKK rückgemeldeten Werte mit dem Szenario "kein Sozialrechts-Ände­

ru ngsgesetz 2012" verglichen wurden. Da die Pensionsleistung und die Arbeitslosenleistung jedoch betrags­

mäßig günstiger als die Rehabil itationsleistung war, zeigte sich schnell, dass - auch o h ne Berücksichtigung 

der diversen Zusatzkosten - im Vergleich zur a lten Rechtslage im betrachteten Zeitraum kein Einspa­

rungspotenzia l  rea lisiert werden konnte. Ohne Korrekturmaßnahmen wäre so b is  2018 bei e inem 

Rehabil itationsgeld neu i .H .v. 1.280 EUR u n d  e inem Arbeitserfolg von 12,2 % mit kumul ierten M ehr­
kosten i .H .v. rd. 203,10 M io. E U R  (exkl. Tei lversiche rungsbeiträgen) zu rechnen.  
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von rd. 648,7 M io. EUR jedenfa l l s  e in Zusatzaufwand von rd. 100 Mio. EUR bis 

200 Mio. EUR bis 2018 wahrscheinl ich war. 

Dieses Ergebnis ergab sich v.a .  durch 

- den Zusatzaufwand wegen der höheren Geldleistung bei Rehabi l itationsmaß­

nahmen gegenüber den bisherigen befristeten Pensionsleistungen (TZ 11), 

- den Zusatzaufwand für Case Management und mediz in ische Versorgung, 

- den Zusatzaufwand für d ie Betreuung der aus dem Rehab i l itationsge ld bzw. 

U mschu lungsgeld kommenden Personen auf dem Arbe itsmarkt17 sowie 

- d ie geringeren Einsparungseffekte aufgrund der niedrigen Genesungsrate und 

der geringeren Erfolge a m  Arbeitsmarkt.18 

Darüber h inaus war noch d ie Weiterversicherung der Betroffenen in der Pensions­

versicherung während des Leistungsbezugs19 zu berücksichtigen .  Sie war in  der Re­

gierungsvorlage zum SRÄG 2012 zwar  mit rd. 22,9 Mio. EUR fü r das Jahr  2015 be­

wertet20, a l lerdi ngs m it der Anmerkung, dass "dabei kei n  echter Aufwand" 

entstehe, sondern es s ich v ie lmehr um eine interne U mschichtung von der Ausfa l l ­

haftung des Bundes hand le .  Das  BMASK bewertete nicht, ob Zusatzkosten dadurch 

entstanden, dass jenen Personen, die durch den Bezug des Rehabi l itationsge lds 

eine längere Versicherungsdauer erreichten, möglicherweise später eine höhere 

dauerhafte Pensionsle istung zustand.  E ine Auswertung des RH ergab a l lerd ings, 

dass e in Anstieg der Pensionen erwartbar war (siehe TZ 14) . 

17 Die Leistungs- und Maßnahmenkosten für Personen, die nach medizin ischer Rehabilitation zusätzlich in das 

AMS-Vormerkregister kamen, wurden in der Regierungsvorlage vom BMASK mit jährlich rd. 15.000 EUR 

angenommen. Vom AMS wurden anhand einer repräsentativen Vergle ichsgruppe errechnet, dass e in  

durchschnittlicher Rehabilitationsabsolvent im Jahr 2015 im Sch nitt 13.716 EUR an AMs-Geldern bezog. 

Dieser Wert setzte sich aus einem durchschnittlichen Leistungsbezug i .H.v. 8.146 EUR und durchsch nittl i­

chen Maßnahmenkosten i .H .v. 5.570 EUR zusammen. 

18 Eine Szenarien-Analyse zeigte, dass (abgesehen von der Ausgesta ltung der Geldleistung) v.a. den Parame­
tern Gesundungsrate, Fallanzahl (Definition der Zielgruppe) und Arbeitsmarkterfolg besondere Bedeutung 
zukam. 

19 Rehabilitationsgeldbeziehende waren gemäß § 8 Abs. 1 Z l lit. d und Abs. 1 Z 2 lit. c ASVG in der Kranken­

und Pensionsversicherung teilversichert. Umschulungsgeldbeziehende waren ebenfal ls als Beziehende ei­
ner Geldleistung des AIVG gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 lit. b ASVG in der PVA teilversichert - gemäß § 40 AIVG 

waren sie krankenversichert und während der Teilnahme an Maßnahmen gemäß § 40a AIVG auch unfal lver­
sichert. 

20 I n  der Kalkulation zur Regierungsvorlage wurden vom BMASK 22,8 % der Beitragsgrundlage für die Teilver­
sicherung in der Pensionsvorsorge für fünf Jahre berechnet. 
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5.2 

5.3 

Die Zah lungen fü r d ie  Weitervers icherung für das Jahr 2015 betrugen 

rd . 101,7 Mio.  EUR, somit mehr a ls vierma l so vie l wie in  der Regierungsvorlage 

angenommen. 

(3)  E ine Bewertung der langfristigen Auswirkungen über d ie fünf ka lkul ierten Jahre 

h inaus (z .B .  unter Berücksichtigung der lebenslangen Folgen e iner Rehabi l itation 

bzw. der Weiterversicherung in der Pensionsversicherung) erstel lte das BMASK we­

der zur Zeit der Beschlussfassung noch auf Basis der veränderten Parameter zur 

Zeit der Gebarungsüberprüfung. 

Der RH merkte kritisch an, dass d ie vom BMASK prognostizierte Einsparung von 

rd . 648,62 Mio. EUR  bis 2018 auf unrea l istischen Annahmen basierte und voraus­

sichtl ich nicht ei ntreten wird, sondern im Gegente i l  soga r mit e inem Zusatzauf­

wand von rd . 100 Mio.  EUR  bis rd . 200 Mio.  EUR  zu rechnen sein wird .  Die Be­

sch ränkung der Ka lku lation auf fünf Jahre (und damit e inhergehend z .B. die n icht 

berücksichtigten Auswirkungen höherer Tei lversicherungsbeiträge in H inb l ick a uf 

d ie  Dauerleistungen bzw. die langfristigen Effekte e iner eventuel l  erhöhten Gesun­

dungsrate) war aus Sicht des RH unzweckmäßig. 

Der RH wiederholte daher seine Empfeh lung einer Neubewertung der " Inva l id itäts­

pension Neu" unte r TZ 4 und empfahl  dem BMASK ergänzend, dabei 

- die finanziel l en Auswi rkungen der " Inva l id itätspension Neu" mit den aktuel l  

zur Verfügung stehenden Daten erneut zu berechnen, 

- auch d ie  langfristigen Auswirkungen der Maßnahmen zu bewerten ( ink l .  Be­

rücksichtigung der Auswirkung e iner weiteren Versicherung der Rehab i l itati­

onsge ldbeziehenden ), 

- gegebenenfa l ls bei den wesentl ichen ( im Folgenden vom RH dargestel lten) 

Problemfe ldern Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten (siehe dazu TZ 30) . 

( 1 )  Das BMASK wies in seiner Ste l lungnahme auf e in ige durch den Gesetzgeber 

mittlerwei le erfolgte Änderungen hin, m it denen Anregungen des RH tei lweise be­

reits Rechnung getragen sei :  

Im  SVÄG 2016 (BGBI .  I N r. 29/2017) sei  im Rahmen des neu gesta lteten § 253e 

Abs.  1 Z 1 ASVG eine berufl iche Rehabi l itation bei drohender I nva l id ität eingeführt 

und damit das Problem der Rehabi l itation fü r Menschen ohne Berufsschutz adres­

siert worden.  
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Durch Richt l in ien des Hauptverbands sei der Grundsatz der "early I ntervention" um­

gesetzt worden. Die Wiedereingl iederung in den Arbeitsmarkt nach la ngen Kranken­

ständen sei mit dem Wiedereingl iederungsteilzeitgesetz, BGB I .  I N r. 30/2017, umge­

setzt worden, welches zum 1. Ju l i  2017 in Kraft treten werde. 

Im  Übrigen würden d ie Auswirkungen der " I nva l id itätspension Neu" l aufend beob­

achtet. Die i m  Zuge einer dera rtigen Neuordnung erwartbaren Probleme seien a uf 

Vol lzugsebene durch entsprechende Maßnahmen adressiert worden.  

(2) Die OÖG KK führte in i h rer Ste l l ungnahme neuerl ich aus, s ie kenne durch i h re 

tägl iche Arbeit d ie Materie " Rehabi l itationsge ld" genau und sei der  Ansicht gewe­

sen, dass d ie  Richtung stimme. Die OÖGKK sei selbstverständl ich bereit, auch wei­

terhin an  Verbesserungen mitzua rbeiten .  Sie sicherte insbesondere h insichtl ich der 

Empfeh l ungen des RH  zu e iner Definition eines erfolgreichen Case Managements 

und der Zielgruppe für das Rehabi l itationsge ld bzw. das Case M anagement, e iner 

rechtl ichen KlarsteI lung des Kostenersatzes und e inem gemeinsamen Datenaus­

tausch ihre Unterstützung zu .  

Rehabilitationsgeld 

Abwicklung der Geldleistung 

6.1 

6.2 

Nach Er lassung des Bescheides über die Zuerkennung von Rehabi l itationsgeld 

übermitte lte die PVA die I nformation elektronisch auch an  d ie  jeweil ige G KK. Diese 

ermittelte dara ufh in, wie hoch das Rehabi l itationsgeld war, informierte d ie Betrof­

fenen darüber und lud sie zu e inem Erstgespräch (s iehe TZ 15 f. ) e in .  Die Ermittl ung 

des Rehabi l itationsge lds erfolgte weitgehend ana log zum Krankenge ld und konnte 

somit auf der - entsprechend adaptierten - bere its bestehenden EDV-Appl i kation 

der GKK erfolgen. Die Anpassungen des EDV-Systems verursachten jedoch einen 

( in  der Regierungsvorlage nicht e inka l ku l ierten) Aufwand von rd . 613 .000 EUR in  

den Jahren 2013 bis 2015. 

In  den vom RH (siehe TZ 1) ana lysierten Fä l len konnte die OÖG KK nach Ü bermitt­

lung der Entscheidung der PVA in a l len Fä l len innerhalb e ines Monats das Rehabi l i­

tationsge ld anweisen.  Aus den dem RH  zur Verfügung gestel lten Unterlagen erga­

ben sich keine Fehler i n  der  Berechnung. 

Der RH begrüßte die rasche und korrekte Abwicklung der Berechnung und Auszah­

l ung des Rehabi l itationsgelds durch d ie  OÖGKK, wies a l lerd ings a uf den zusätzl i­

chen EDV-Aufwand von rd . 613.000 E U R  h in .  
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Berechnung des Rehabilitationsgelds 

7.1 ( 1 )  Gemäß § 143a Abs. 2 ASVG gebührte das Rehabi l itationsgeld i m  Ausmaß des 

Krankengelds, d .h .  zunächst in  Höhe von 50 %, ab dem 43. Tag21 i n Höhe von 60 % 
des monatl ichen Entgelts aus der letzten unselbstständigen Erwerbstätigkeit.22 Da 

das Rehabi l itationsge ld n icht 14-ma l  ausbezahlt wurde, bestand anstel le von Son­

derzah lungen ein Zuschlag von 17 %. Durch d ie Anlehnung am Krankengeld sol lte 

einerseits die Vol lz iehung durch d ie GKK erleichtert werden und andererseits bei 

den Betroffenen der E indruck eines Pensionsbezugs vermieden werden.  Kranken­

geld  konnte maxima l  ein Jahr bezogen werden, überwiegend war die Bezugsdauer 

wesentl ich kü rzer. Das Rehabi l itationsgeld konnte im Gegensatz zum Krankengeld 

bei lang andauernden Erkrankungen über mehrere Jahre bezogen werden.  

(2) Während für I nva l id itätspensionen a ls  Bemessungsgrund lage grundsätzl ich das 

gesamte Erwerbsleben maßgeblich war und fü r Leistungen der Arbeitslosenversi­

cherung als Bemessungsgrund lage ein Jahr  herangezogen wurde, bestimmte sich 

das Rehabi l itationsge ld nach dem E inkommen nur e ines Ka lendermonats. Dies 

spiegelte die bisherige Erwerbskarriere der betroffenen Personen nicht wider:  

- Verschlechterungen im Erwerbsleben durch d ie  Erkrankung (z .B .  Reduzierung 

auf Tei lze ittätigkeit) wi rkten sich sofort in vol ler  Höhe aus. Beispie lsweise betraf 

einer der vom RH ana lysierten E inzelfä l le  e ine Person m it Ausbi ldung an e iner 

höheren kaufmännischen Schu le, d ie nach langjähriger Tätigkeit in der Lohnver­

rechnung aufgrund ihrer Erkrankung zunächst e ine Tei lzeitbeschäftigung in ei­

nem Cal l  Center und in  weiterer Folge a ls  Portier annahm.  Die Berechnung des 

Rehabi l itationsgelds ste l lte nur auf den letzten - in d iesem Fall nied rigeren ­

Verd ienst ab .  

- I rrelevant war weiters, wie lange der für d ie  Bemessungsgrund lage maßgebliche 

Zeitraum bereits zu rücklag; i nsbesondere waren dazwischen l iegende Zeiten der 

Arbeitslosigkeit nicht heranzuziehen. So lag das Rehabi l itationsgeld in  e in igen 

der ana lysierten Einzelfä l le  deutl ich über den bezogenen Leistungen der letzten 

Jahre.  Dies stand im Gegensatz zur Rege lung beim Krankengeld :  Während des 

Bezugs einer Leistung des AMS wurde das Krankenge ld an  die AMS-Leistung 

angegl ichen, damit aus einer Krankheit weder  ein finanzie l ler Vortei l  noch ein 

finanzie l ler Nachtei l  entstehen konnte. 

21 wobei die unmittelbar vorangehenden Zeiten des Krankengeldanspruches anzurechnen sind 

22 Dabei war nur auf eine Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach dem ASVG oder nach dem 

B-KUVG begründende Erwerbstätigkeiten abzustel len (d .h. nicht auf geringfügige Beschäftigungen - dies 

aufgrund einer Novelle nach dem SRÄG 2012 (ASVG-Novel le BGBI. I N r. 162/201S, § 143a Abs. 2) -, nicht 

auf Selbstversicherungszeiten (auch dies wurde erst im Nachhinein festgelegt) und nicht auf selbstständige 
Tatigkeiten). 
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7.2 

- Bei Personen, deren letzte E rwerbstätigkeit nur  e in ige Tage in  e inem Monat 

dauerte, ste l lte d ie GKK auf den tägl ichen Verd ienst an den Arbeitstagen in d ie­

sem Monat ab .  Dies führte dazu, dass Personen, d ie  i n  den letzten Jahren nur  

e in ige Tage, d iese a l lerd ings m i t  hohem Verd ienst gearbeitet hatten (etwa bei 

Ausstel lungen), wesentl ich höheres Rehabi l itationsge ld bezogen als Personen 

mit durchgängiger Erwerbstätigkeit. Die Dauer der E rwerbstätigkeit spielte fü r 

d ie  Höhe des Rehabi l itationsge lds keine Ro l le .  

Der RH  wies kritisch darauf h in, dass d ie  Bemessungsgrundlage des Rehabi l itations­

gelds mit e inem Monat sehr ku rz war, obwohl das Rehabi l itationsgeld für eine po­

tenziel l  sehr lange Dauer ausbezahlt werden konnte und  eine existenzsichernde 

Bedeutung für d ie Beziehenden hatte. Dadurch konnte es, wie der  RH aufgrund der 

Ana lyse konkreter E inzelfä l le  feststel lte, gegenüber der E rwerbska rriere der Betrof­

fenen zu großen Vor- oder Nachtei len - je nach Höhe des letzten Verd ienstes ­

kommen.  

Der RH empfah l  dem BMASK darauf h i nzuwirken, e ine längere Bemessungsgrund­

lage fü r das Rehab i l itationsgeld  zu defin ieren. 

Bedarfsregelung 

8.1 ( 1 )  Abweichend von der grundsätzl ichen Bemessung gebührte das Rehabi l itations­

ge ld jedenfa l ls in der  Höhe des Ausgleichszulagen-E inzel r ichtsatzes ( i m  

J a h r  2016 882,78 E U R  monatl ich )23. I n  d e n  J ahren 2014 und  2015 k a m  d iese Rege­

lung bei rund e inem Drittel der  oberösterreich ischen Beziehenden von Rehabi l ita­

tionsgeld24 zur Anwendung. 

(2) Bedarfserhöhende Faktoren, wie bspw. Unterha ltspfl ichten gegenüber  Kindern, 

bl ieben ebenso unberücksichtigt wie bedarfssenkende Faktoren, wie bspw. andere 

E inkommen oder Unterha ltsansprüche. Dies konnte e inerseits zu Härtefä l len (z .B.  

fü r a l le inerziehende E lterntei le, d ie Aufwendungen für Kinder daraus decken muss­

ten )  und andererseits zu überhöhten Leistungen (z .B .  für Personen mit anderen 

E inkommen) führen .  

Andere Sozia l leistungen, wie  z .B .  d ie  bedarfsorientierte Mindestsicherung und  d ie  

Ausgle ichszu lage, berücksichtigten im Unterschied dazu d ie  Fami l iensituation oder 

andere E inkommen.  

23 Ausgleichszulagen-Einzelrichtsatz pro Monat: 2014: 857,73 EUR, 2015: 872,31 EUR. Die Erhöhung bis zu 

diesem Richtsatz war gemäß § 143a Abs. 2 ASVG nur zu gewähren, solange die das Rehabilitationsgeld be­

ziehende Person ihren rechtmäßigen, gewöhnl ichen Aufenthalt im Inland hatte. 

24 ohne jene Personen, die aufgrund der Übergangsregelung des § 669 Abs. 6a ASVG ohnehin eine Leistung in 
Höhe ihrer früheren Pension erhielten 
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8.2 Der RH kritisierte a l s  n icht sachgerecht, dass bei der  Berechnung des Rehabi l itati­

onsgelds mit der U ntergrenze des Ausgle ichszu lagen richtsatzes E lemente der Be­

darfsorientierung eingeflossen waren, ohne dass der tatsächl iche Beda rf erhoben 

wurde. Somit bl ieben Fami l ie, K inder oder andere Versorgungspfl ichten unberück­

sichtigt, was zu besonderen Härten führen  konnte. Ebenso bl ieben - entgegen der 

Logik der sonstigen bedarfsorientierten Leistungen in  Österreich - auch weitere 

Einkommen oder U nterha ltsansprüche unberücksichtigt, woraus unverhältnismä­

ßig hohe Leistungen resultieren konnten .  Der RH wies darauf hin, dass d ie Regelung 

in  Oberösterre ich immerhin rund e in  Drittel der Rehabi l itationsge ldbeziehenden 

betraf und fü r mehrere Jahre gelten konnte. 

Der RH empfah l  dem BMASK, auf eine Gesetzesänderung h inzuwi rken, damit bei 

Anwendung der Mindestgrenze bei der Berechn u ng des Rehabi l itationsge lds in Zu­

kunft sowohl  bedarfserhöhende als auch bedarfssenkende Faktoren berücksichtigt 

werden können . 

Übergangsregelung 

9.1 (1 )  Nach der Ü bergangsregelung des § 669 Abs. 6a ASVG, d ie im Apri l 2014 kundge­

macht wurde und rückwirkend mit 1. Jänner 2014 in Kraft trat25, gebührte Perso­

nen, die Rehabi l itationsgeld unmittelbar im Ansch luss an  e ine befristete I nva l id i­

tätspension bezogen, d ieses im Ausmaß der zuletzt bezogenen Pension/6 und zwar 

e inschl ießl ich der  dazu geleisteten Ausgleichszu lage (§ 293 Abs. 1 ASVG) und der 

dazu geleisteten Kinderzuschüsse. Dies sol lte "einkommensmäßige Verwerfungen" 

verh indern .27 

(2) E ine Va lorisierung der weitergewährten Leistung war n icht vorgesehen. Wäh­

rend die Pension sel bst jährl ich va lorisie rt würde, blieb somit das Rehabi l itations­

geld nach § 669 Abs. 6a ASVG unverändert, auch wenn  es mehrere Jahre h indurch 

bezogen wurde. Ebenso wenig war - anders a ls bei der Pensionsle istung selbst ­

eine Anpassung a n  geänderte Umstände (z .B .  Wegfa l l  zuvor angerechneter E in­

kommensbestandtei le)  vorgesehen. Dies konnte zu erhebl ichen Härten führen. 

25 BGBI. I Nr. 30/2014 

26 Dieses wird um 11,5 % erhöht. Dadurch wird berücksichtigt, dass die Pensionsleistung im Unterschied zum 

Reha bil itationsgeld 14-mal  jährlich ausgezahlt wird und von dieser ein Krankenversicherungsbeitrag (samt 
Ergänzungsbeitrag) in  der Höhe von 5,1 % zu leisten ist, weshalb die maßgebliche Pensionsleistung zum 

einen um ein Sechstel zu erhöhen (= 16,6 %) und zum anderen um 5,1 % zu vermindern ist. Daraus  ergibt 
sich ein Erhöhungsbetrag von 11,5 % der maßgeblichen Pensionsleistung. 

27 AB 60 BlgNR xxv. GP, S. 3. 
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9.2 

Die Vol ksanwa ltschaft28 stel lte einen Fa l l  dar, in  dem zu einer Berufsunfäh igkeits­

pension in geringer Höhe keine Ausgleichszu lage gewährt wurde, wei l e ine Be­

schäftigung zu e inem Zusatze inkommen führte. Nach der Umste l lung auf Rehab i l i­

tationsgeld fiel  aufgrund e iner Versch lechterung i m  Gesundheitszustand das 

Erwerbseinkommen weg. M angels Neubeurte i lung erhöhte sich das Rehabi l itati­

onsgeld n icht. Wäre weiterh in eine Berufsunfähigkeitspension ausbezahlt worden, 

wäre die Leistung auf das N iveau  des Ausgleichszulagenrichtsatzes erhöht worden.  

Ähn l iche unbeabsichtigte Folgewirkungen würden sich bei einer Änderung der Fa­

mi l iensituation (Wegfa l l  oder Entstehen von Unterha ltspfl ichten oder Unterha lts­

a nsprüchen, z .B .  bei Ehescheidungen )  ergeben. 

(3)  Die Übergangsregel ung sol lte zwar d ie Betroffenen vor finanziel len Nachtei len 

schützen .  Sie konnte sich aber a uch nachte i l ig auswirken, weil d ie Höhe des Reha­

bi l itationsgelds a uch dann nicht angepasst wurde, wenn es höher wäre als d ie vor­

herige befristete I nva l id itätspensionsleistung.29 Dies stand  i m  Gegensatz zur Rege­

lung der Geld leistung bei freiwi l l iger Rehabi l itation (Ü bergangsgeldpO, wo der 

jewei ls höhere Betrag gewährt wurde.  Bezogen auf d ie  Personen, d ie  bei  der 

OÖGKK Rehabi l itationsgeld bezogen, waren im Jahr  2014 rd . 9 % und im Jahr  2015 

rd . 13 % a l ler  Fä l le  durch d ie Übergangsregelung gegenüber  der regulären Berech­

nung benachtei l igt.31 

Der RH war der Ansicht, dass das i n  den Gesetzesmateria l ien angegebene Ziel n icht 

erreicht wurde, lIeinkommensmäßige Verwerfungen" durch d ie Übergangsregelung 

fü r Rehabi l itationsgeldbeziehende, d ie davor befristete I nval id itätspension bezo-

28 Bericht der Volksanwaltschaft an den Nationalrat und an den Bundesrat, Kontrol le der öffentlichen Verwal­

tung 2015, 1 1 1-235 der Big xxv. GP, 5. 61 f. 

29 Eine Ausnahme bestand für jene Personen, die vor Umsetzung der Übergangsregel (§ 669 Abs. 6a ASVG) 

von der befristeten Invaliditätspension ins Rehabil itationsgeld übergetreten waren und bereits Rehabi l itati­
onsgeld bezogen hatten, das auf Basis des letzten Erwerbseinkommens höher war als die zuvor bezogene 
- und nun eigentlich fortzusetzende - Invalid itätspensionsleistung. Diese Personengruppe konnte weiterhin 

unabhängig von der Übergangsregelung das höhere Rehabilitationsgeld beziehen. 

30 Nach § 306 ASVG hat der Pensionsversicherungsträger der bzw. dem Versicherten für die Dauer der Gewäh­

rung von medizinischen Maßnahmen der Rehabi l itation oder einer Ausbildung gemäß § 198 Abs. 2 Z 1 ein 

Übergangsgeld zu leisten, wenn kein Anspruch auf Rehabilitationsgeld (§ 143a) oder Umschu lungsgeld 

(§ 39b AIVG) besteht. Das Übergangsgeld gebührt monatlich im Ausmaß der Berechnungsgrundlage; Be­

rechnungsgrundlage ist die Pension aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit, die zu 
diesem Zeitpunkt gebührt hätte. Die Berechnungsgrundlage ist für die Angehörigen der bzw. des Versicher­

ten (§ 123) zu erhöhen, und zwar für den Ehegatten/die Ehegattin oder d ie eingetragene Partnerin oder den 
eingetragenen Partner um 10 vH und für jeden sonstigen Angehörigen um 5 vH . Das Übergangsgeld nach 

Abs. 2 gebührt mindestens im Ausmaß des jeweils in Betracht kommenden Richtsatzes für die Ausgleichs­
zulage; ist das sonst gebührende Krankengeld höher, gebührt das Übergangsgeld mindestens im Ausmaß 

dieses Betrags. 

31 Das waren z.B. Konstellationen, bei denen bei der Pension ein a nderes Einkommen wie eine ausländische 

Pension oder ein Partnereinkommen angerechnet wurde und daher keine Ausgleichszulage gewährt wurde, 
bei Gewährung des Rehabi l itationsgelds eine solche Einschränkung jedoch nicht maßgeblich gewesen wäre. 
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gen hatten, zu vermeiden. Er kritisierte insbesondere das Fehlen einer Va lorisie­

rungsrege lung und die n icht vorgesehene Neubewertung von Sachverha lten, d ie 

während ei nes Pensionsbezugs zu e iner Änderung der Leistungshöhe geführt hät­

ten. Weiters wies er auf den Wertungswiderspruch zwischen dem Übergangsgeld 

(Gewährung der höheren Leistung) und der Übergangsregelung hin (Gewährung 

der Pension, auch wenn d iese nied riger war als das Krankengeld ) . 

Der RH empfah l  daher dem BMASK, auf eine Gesetzesänderung hinsichtl ich der 

Übergangsregel ung nach § 669 Abs. 6a ASVG (Rehabi l itationsge ld nach befristeter 

I nva l id itätspension) h inzuwi rken, um eine Va lorisierung und eine Neubewertung 

bei wesentl ichen Änderungen zu ermögl ichen . 

Auszahlungs- und Berechnungsmodalitäten 

10.1 Die Auszah lungs- und Berechnungsmoda l itäten des Rehab i l itationsgelds unter­

schieden sich von vergleichbaren Leistungen :  

(1 )  Die Auszah lung des  Rehabi l itationsge lds erfolgte a l le  28 Tage im Nachh inein . 

Dies füh rte zu unterschied l ichen Auszah lungstagen und somit bei den Rehabi l itati­

onsgeldbeziehenden bspw. zu Problemen bei der Bedeckung von Daueraufträgen .32 

(2) Das Rehabi l itationsgeld gebührte je Ka lendertag. Bei e iner Erhöhung a uf den 

Ausgleichszu lagenrichtsatz gebührte tägl ich dessen d reißigster Tei l .  Bei Monaten, 

d ie n icht 30 Tage hatten, unterschied sich die Leistungshöhe vom Referenzwert. 

(3 )  Das Rehabi l itationsge ld unterlag seit 1. Jänner 2014 einer Pa uscha lversteue­

rung von 36,5 %, soweit d ieser Bezug 30 EUR  tägl ich überstieg, d ie bei Auszah lung 

einzubehalten war. Das Steuerreformgesetz 2015/2016 reduzierte den Steuersatz 

auf 25 %.33 Dennoch lag die Steuerbelastung häufig über der Regelbesteuerung. 

Die Betroffenen konnten nur durch eine Arbeitnehmerveran lagung eine entspre­

chende Rückvergütung veran lassen .  

(4) Während be i  Pensionen ein Krankenversicherungsbeitrag abgezogen wurde, er­

folgte d ies bei Leistungen des AMS und beim Rehabi l itationsgeld n icht.34 Umge­

kehrt war d ie  Leistung des AMS nicht steuerpfl ichtig, d ie Pension und das Rehabi l i -

32 Das Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz (BGBI. I Nr. 2/2015) ermöglichte es den GKK, in ihrer Satzung den 

Auszahlungsrhythmus auf eine monatlichen Auszahlung ("monatlich im Nachhinein", § 104 Abs. 1 ASVG) zu 

ändern. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war geplant, das Rehabilitationsgeld monatlich im Nachhinein am 

Ersten des Folgemonats auszuzahlen. 

33 § 69 Abs. 2 EStG i .d.F .  BGBI. I Nr. 118/2015, erstmalig anzuwenden für Lohnzahlungszeiträume, die nach 
dem 31. Dezember 2015 enden. 

34 Der durch die Pensionsversicherungsträger an die Krankenversicherungsträger zu leistende Krankenversi­

cherungsbeitrag betrug 7,65 %. 
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10.2 

10.3 

tationsgeld dagegen schon.  Das Rehab i l itationsgeld unterschied sich somit sowohl  

von Pensionen a ls  auch von AMS-Leistungen. 

(5)  Obwoh l  das Rehab i l itationsge ld  typ ischerweise für über ein Jahr  gewährt 

wurde, war es - wie das Krankengeld - in  den ersten 42 Tagen nied riger a ls  i n  der 

restl ichen Zeit. 

Der RH wies kritisch darauf h in, dass d ie Auszah lungsmodal itäten des Rehabi l itati­

onsgelds in mehreren Punkten unzweckmäßig waren, wei l :  

- d ie unterschied l ichen Auszah lungszeitpunkte im Monat fü r d ie Betroffenen z .B. 

d ie  Übersicht über d ie Decku ng von Daueraufträgen erschwerten, 

- d ie  vorläufig häufig zu hohe Steuerlast weitere Maßnahmen seitens der Betrof­

fenen (z .B .  Arbeitnehmerveran lagung) erforderte, 

- der Abzug von Steuern - nicht aber von Krankenversicherungsbeiträgen vom Brut­

tobezug - es erschwerte, den erha ltenen Nettobetrag nachzuvol lziehen, sowie 

- d ie  geringere Leistung in den ersten 42 Tagen bei typischer Bezugsdauer von 

mindestens einem Jahr  wenig sachgerecht erschien.  

Der RH  empfah l  daher dem BMASK d a rauf  h i nzuwi rken, d ie  gesetz l ichen G rund­

lagen für d ie  Auszah l ungs- und Berechnungsmoda l itäten des Rehabi l itationsge lds 

zu überprüfen u nd dabei auf eine möglichst einfache Gesta ltung zu achten .  

Das BMGF wies i n  se iner  Ste l lungnahme darauf h in ,  dass d ie Auszah lungsmoda l itä­

ten des Rehabi l itationsge lds mittlerwei le durch eine verbind l iche Bestimmung der 

Mustersatzung des Hauptverbandes im Sinne der I ntention des RH  einheit l ich neu 

gestaltet worden seien .  

Durchschnitt l iche Höhe des Rehabilitationsgelds 

11.1 ( 1 )  Das Rehabi l itationsgeld betrug d u rchschnittlich 1 .157 EUR brutto35 i m  Monat. 

Im regionalen Vergleich lag es monatlich zwischen 1 .080 E U R  (Tiro l )  und 1 .226 E U R  

(N  iederösterreich) .  

35 d.h .  vor Steuern und Krankenversicherungsbeiträgen 
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11.2 

Tabelle 4:  Rehabilitationsgeldbeziehende und durchschnittliche Höhe des Rehabilitations­

gelds 2015 

Gebietskrankenkassen (GKK) I Anzahl (Stand) Beziehende1 I Durchschnittliche Höhe 

(Monat) in EUR 

a l le  GKK  18.539 1.157 

GKK Wien 3.498 1.136 

GKK N iederästerreich 1.985 1.226 

GKK Burgenland 282 1 .223 

GKK Oberästerreich 3.025 1.201 

GKK Steiermark 4.368 1 . 136 

G KK Kärnten 1.852 1 . 148 

G KK Salzburg 1 .102 1 .159 

G KK Tirol 1.580 1.080 

G KK Vora rl berg 847 1 . 183 

1 Zahlen aus 2015 It. Hauptverband (zeitliche Abgrenzung kann von LGKK abweichen) 

Quelle: Hauptverband (Datenquelle : LGKK) 

Für  "Neufä l le" ( Personen, die vorher ke ine befristete I nva l id itätspension bezogen 

hatten)36 lag das d u rchschn ittl iche Rehabi l itationsgeld im Jahr  2015 bei 

rd . 1 .240 EUR  pro Monat (bei Männern rd . 1 .379 EUR, bei Frauen rd . 1 .121 EU R) .  

Demgegenüber lag d ie durchschn ittl iche I nva l id itätspension i n  der entsprechenden 

Altersgruppe österreichweit bei einem Monatsäqu ivalent von rd . 1 . 134 EUR.37 Das 

durchschnittl iche Rehabi l itationsgeld fü r Neuzuerkennungen lag somit im Schn itt 

rd . 106 EUR  bzw. rd . 9 % über der I nva l id itätspension .38 

(2) Die Regierungsvorlage zum SRÄG 2012 rechnete m it e inem Monatsäqu iva lent 

der Pensionsleistung von 1 . 165,50 E U R  und e inem Rehabi l itationsgeld von 

rd . 1 .450 EUR (siehe Tabel le 2). Dies hätte einer Differenz von rd . 284,50 E U R  bzw. 

24 % entsprochen.  

Der RH hielt fest, dass  d ie  Ausgesta ltung des Rehabi l itationsgelds dazu führte, dass 

d ie Bruttobezüge um 9 % höher waren als d ie durchschn itt l iche I nva l id itätspension. 

Dies war zwar geringer a ls  i n  der Regierungsvorlage zum SRÄG 2012 angenommen, 

aber dennoch wesentlich höher a ls  d ie a l lgemeine Pensionserhöhung. Der RH wies 

darauf h in, dass d ie gesamte Umste l lung der " I nva l id itätspension Neu" statt E in­

sparungen von rd . 648,65 M io.  EUR voraussichtl ich zu Zusatzaufwendungen führen 

36 Das waren im Jahr 2015 rd. 4.776 Fälle, darunter 2 .194 Männer und 2.582 Frauen. 

37 Die Pensionsleistung wird 14-mal im Jahr bezogen, der Jahreswert wurde auf zwölf Monate aufgeteilt. 

38 Eine korrespondierende Erhöhung der dauerhaft gewährten Invaliditätspensionen war im betrachteten 
Zeitraum nicht erfolgt. 
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wird .  Er verwies daher  a uf seine Empfeh lung unter TZ 4 und TZ 5 e ine deta i l l ierte 

finanzie l le  Bewertung durchzuführen und gegebenenfa l l s  entsprechend gegenzu­

steuern. 

Zusammenhang mit anderen leistungen und Transparenz der leistungshöhe 

12.1 

Ersatzrate 

Bemessungsgrundlage 

Sonderzahlungen 

allgemeine Zuschläge 

Familienzuschläge 

Besteuerung 

KV-Beiträge 

Mindesthöhe: Betrag 

bei Mindesthöhe: An-
rechnung anderer Ein-
kommen 

Pensionskonto 

AZ = Ausgleichszulage 

( 1 )  I m  Vergle ich mit Leistungen der  Arbeitslosenvers icherung und  Pensions le is­

tu ngen untersch ieden s ich d ie von der Kra nkenvers icherung zu e rb ri ngenden 

Leistungen wäh rend einer berufl ichen oder mediz in ischen Rehab i l itation in  zah l­

re ichen Gesichtspunkten wesentl ich .  D ie fo lgende Tabe l le  stel lt  die U ntersch iede 

überb l icksweise da r: 

Tabelle 5: Gegenüberstellung wesentlicher Parameter bei AMS-Leistungen, Pensionen wegen 

geminderter Erwerbsfähigkeit und Rehabilitationsgeld (Stand 2016) 

Rehabilitationsgeld I Umschulungsgeld I Arbeitslosengeld (AL) I und Notstandshilfe (NH) 
Invaliditätspension 

bis zum 42. Tag 50 % der wie AL-Geld; während AL-Geld: Grundbetrag: im Wesentlichen 60 % 
BMGL, danach 60 % Rehabilitationsmaß- 55 % der BMGL, der BMGL 

nahme um 22 % erhöht NH:  92 % bzw. 95 % da-

von 

Bruttobezug letzter durchschnittliches fiktives Nettoeinkommen eines grundsätzlich lebens-
Kalendermonat unselbst- Jahres (Auswahl stichtagsabhängig), Aufwertung lange Durchrechnung der 
ständiger Tatigkeit; keine Bruttobezüge, Aufwer-
Aufwertung tung 

als Ausgleich für Sonder- keine Sonderzahlungen, kein Zuschlag, aber Sonderzahlungen: 

zahlungen 17 % monat- 50nderzahlungen in der Bemessungsgrundlage 14 Bezüge im Jahr 
licher Zuschlag berücksichtigt 

keine 1,93 EUR pro Tag während Schulung keine 

keine 0,97 EUR täglich für Kinder bzw. Partner 29,07 EUR Kinderzu-
schuss monatlich 

pauschal 25 % ab 30 EUR kein Abzug gemäß Lohnsteuertabelle 
täglich 

kein Abzug kein Abzug kein Abzug Abzug von 5,1 % 

AZ-Einzelrichtsatz (2016: Existenzminimum (2016: Ergänzungsbeitrag 60 % AZ-Einzel- oder Famili-
29,43 EUR täglich); mindestens 34,30 EUR vom AZ-Richtsatz, bzw. enrichtsatz (882,78 EUR 

mindestens bisherige bei Maßnahmenteil- mit Familienzuschlag oder 1.323,58 EUR; 
Pension nahme) 80 %, maximal jedoch 136,21 EUR pro Kind) 

80 % der BMGL 

nein nein bei AL: nein, bei NH: ja ja 

Gutschrift 100 % der bei AL: Gutschrift 70 % der BMGL, keine Gutschrift 

BMGL bei NH: Gutschrift 92 % von 70 % der BMGL 

BMGL = Bemessungsgrundlage 

Quellen: AMS; PVA; OÖGKK; RH 
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(2)  Die Tabel le zeigt, dass sich a l le  Leistungen an einer Ersatzrate von 50 % bis 60 % 

des früheren Erwerbsei nkommens orientierten .  Viele Regelungsbere iche, z .B. Be­

messungsgrund lage, Fa mi l ienzusch läge und M indesthöhe waren jedoch unter­

sch iedl ich normiert .  Die tatsächl iche Höhe der Leistung im Einzelfa l l  war daher im 

Vergleich kaum vorherzusagen .  

Der folgende Beisp ie lfa l l  zeigt d ies exemplarisch : Person A hatte aufgrund gesund­

heit l icher Beeinträchtigungen e ine  unrege lmäßige Erwerbska rriere mit unter­

schied l ich hohen Verd iensten .  Im  Jahr  2008 lag ihr  Verd ienst bei rd . 1 .000 EUR  mo­

natl ich, i m  Jahr  2009 ging sie keiner Beschäftigung nach, im Jahr  2010 konnte sie 

über mehrere Monate rd . 1 .600 EUR  monatl ich verd ienen.  Anfang des Jahres 2011 

wurde sie a rbeitslos. 

Das AMS griff auf d ie Bemessungsgrundlage des Jahres 2008 zu rück, s ie erh ielt 

rd . 16 EUR tägl iches Arbeitslosengeld und später rd. 15 EUR  Notstandshi lfe pro Tag. 

Auch während eines längeren Krankenstandes (von September 2014 bis Jul i  2015) 

bezog sie Krankengeld in  d ieser Höhe. Da Krankengeld nur für e in Jahr bezogen 

werden konnte, stel lte Person A im Jahr  2015 einen Antrag auf I nva l id itätspension 

und erhielt Rehabi l itationsge ld zugesprochen. Bemessungsgrund lage für d iese 

Leistung war der  letzte sozia lversicherungspfl ichtige Erwerbsmonat, der  im 

Jahr  2010 lag .  Das so errechnete Rehabi l itationsge ld betrug 36,38 EUR  netto täg­

l ich, somit mehr a ls d ie doppelte Höhe der bisherigen AMS-Leistung.39 Im Fa l le  ei­

ner Genesung würde sie bis zu einer etwaigen Arbeitsaufnahme erneut Notstands­

h i lfe von rd . 15 EUR  tägl ich erhalten .  Im Fa l le  e iner berufl ichen Rehabi l itation wäre 

d ie Geld le istung rd . 20 EUR pro Tag (Arbeitslosengeld zuzüglich 22 % Zuschlag wäh­

rend Schu lungsmaßnahmen) .  

(3 )  Der RH vergl ich be i  den insgesamt 51 Fä l len aus dem Zuständ igkeitsbereich der 

OÖ GKK40 die Leistungshöhen des Rehabi l itationsgelds, e iner fiktiven I nva l id itäts­

pension bei Pensionsantritt im Jahr  2016 (11Dauerleistung") sowie eines fi ktiven Ar­

beitslosenge lds bei Genesung nach dem Bezug von Rehabi l itationsgeld im Jahr  2016 

("Genesung") . In 92 % der Fä l le  war das Rehabi l itationsgeld höher als die Leistung 

des AMS. Bei rd . 61 % der Fä l le  war das Rehabi l itationsgeld auch höher als die fik­

tive Inval id itätspension (ohne E inberechnung etwaiger Ausgleichszulagen)  und bei 

39 Die tatsächliche Vol lziehung gestaltete sich noch erheblich komplexer, da zunächst eine Zeit der Selbstver­

sicherung (Person A arbeitete gegen ein minimales Entgelt fü r eine karitative Organisation) herangezogen 

wurde, was aufgrund einer Entscheidung des Hauptverbands dann rückwirkend korrigiert wurde. Davor 

erhielt Person A das Rehabil itationsgeld in Höhe der Mindesthöhe, d.h. 29,08 EUR (entsprechend der Rege­

lung zum Ausgleichzulagenrichtsatz). 

40 Basis der Stichprobe waren oberösterreichische Rehabilitationsgeldbeziehende im Zeitraum 2014 bis April 

2016. Von den 51 Versicherten waren 22 Männer und 29 Frauen. Der jüngste Versicherte war 19 Jahre alt, 

der ä lteste Versicherte 51; das durchschnittliche Alter betrug 42 Jahre. Bei den 51 Fällen handelte es sich 

um 22 Neugewährungen von Rehabi l itationsgeld, 29 Personen hatten bereits vorher eine befristete Invali­
ditätspension bezogen. 
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rd. 78 % war die Pension höher a ls  die AMS-Leistung. Die monatl iche durchschnitt­

l iche Höhe, bezogen a uf d ie  Stichprobe, betrug beim Rehab i l itationsge ld 

1.225,90 E U R, bei der fiktiven I nva l id itätspension (ohne etwaige Ausgleichszu la­

gen)  1 .098,18 EUR  und beim Arbeitslosengeld 818,49 EUR. I n  der überwiegenden 

Anzah l  der Fä l le  ging dem Bezug des Rehabi l itationsgelds entweder der  Bezug einer 

Leistung des AMS oder der Pensionsversicherung voraus, nur  e in geringer Tei l  der  

Betroffenen befand s ich d i rekt vor dem Bezug des Rehabi l itationsgelds i n  e inem 

Beschäftigungsverhältnis. 

Der RH wies kritisch da rauf h in, dass fü r die Betroffenen die Unterschiede zwischen 

den verschiedenen Leistungen (Rehabi l itationsgeld, Umschulungsgeld, AMS-Leis­

tungen, I nva l id itätspension) und ihre Gründe n icht nachvol lz iehbar waren .  Dies 

konnte in konkreten Entscheidungssituationen (z.B. wann ein Antrag geste l lt wer­

den sol lte) zu Nachtei len führen.  

Der RH wies weiters darauf h in, dass d ies eine systematische Steuerung der Anreiz­

effekte für Rehab i l itation und Wiedere intritt i n  den Arbeitsmarkt verh inderte. Der 

RH bewertete die mögl ichen hohen Sprünge zwischen den untersch ied l ichen Leis­

tungen als n icht in a l len Fä l len sachl ich gerechtfertigt. Er  wies insbesondere darauf 

h in, dass zwar das Kra n kenge ld während einer Arbeitslosigkeit auf d ie  Höhe der  

AMS-Leistung abgestim mt war, n icht aber das (ansonsten wie Krankengeld kon­

stru ierte) Rehab i l itationsge ld .  

Der  RH empfah l  dem BMASK, d ie  Effekte der  unterschiedl ichen Berechnungspara­

meter der AMS-Leistungen, der I nva l id itätspension und des Rehabi l itations- bzw. 

U mschu l ungsge lds zu überprüfen und a uf e ine Rege lung h inzuwirken, d ie sach­

fremde Effekte mögl ichst vermeidet, d ie Untersch iede transparent u nd nachvol l ­

z iehbar da rlegt und e ine systematische Anreizsteuerung ermögl icht. 

Berechnung der Invaliditätspension 

13.1 (1) Die Leistung bei Pensionen wegen geminderter Erwerbsfähigkeit (§  261 ASVG 

bzw. §§ 5 und 6 APG) wurde im Wesentl ichen wie folgt berechnet:  Bemessungs­

grund lage war der  Durchschnitt der bis zum E intritt der  I nva l id ität bestehenden 

(aufgewerteten) Versicherungszeiten .41 D ie Anrechnung sogenannter Zurechnungs­

monate fingierte, dass ohne E intritt der Inva l id ität bis zum 60. Lebensjahr  m it der­

selben Bemessungsgrund lage weiter gearbeitet würde. Aufgrund der bis dah in  er­

re ichbaren Ste igerungspunkte bzw. der  Abschläge bei Antritt einer Pension zum 

60.  Lebensjahr  ergab s ich daraus e ine Pension, d ie  i m  Wesentl ichen (bei gutem 

41  Die Bemessungsgrundlage ergibt sich technisch gesehen aus der Gutschrift am Pensionskonto, die derzeit 

von der sogenannten "Kontoerstgutschrift" dominiert wird (deren Berechnungslogik a l le Regel ungen der 

Parallelrechnungen bzw. Übergangsbestimmungen inkludiert). Zu den Berechnungsschritten im Einzelnen 
siehe Teschner/Widlar/Pöltner, Kommentar ASVG - Allgemeine Sozialversicherung, § 6 APG, Anmerkung 3. 
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Versicherungsverlauf vor E intreten der I nva l id ität) rd . 60 % der Bemessungsgrund­

lage ausmachte.42 

(2)  Aufgrund der Zurechnung von Monaten bis zum 60. Lebensjahr ergab sich für 

jüngere Versicherte aus einer Verlängerung ihrer Erwerbstätigkeit nicht zwingend 

ein Vortei l .  Wenn sich d ie Bemessungsgrund lage durch die zusätz l iche Versiche­

rungszeit im Schn itt versch lechterte (z. B . durch Weiterarbeit i n  Tei lzeit gegenüber 

bisheriger Vol lze itarbeit), konnte s ich soga r ein Nachtei l  ergeben. Die Reformen zur 

Alterspension der letzten Jahre regelten dagegen, dass zusätzl iche Arbeitszeit je­

denfa l ls  zu einer höheren Pensionsleistung führen sol lte. 

(3) Das "typische" Bi ld der Inva l id ität veränderte sich im Lauf der Zeit, wie mehrere 

Projekte des BMASK zum Thema " Inva l id ität im Wandel" zeigten .  

Gegenüber p lötzl ich eintretender, schicksa lhafter I nva l id ität (z .B .  durch eine plötz­

l iche Erkrankung oder e inen Unfa l l )  nahm die Bedeutung chronischer oder psychi­

scher Erkrankungen, bei denen d ie Erwerbsunfäh igkeit sch leichend eintreten kann, 

zu .  Tei lweise (z .B. bei depressiven Symptomen) wäre eine - auch eingeschränkte 

- Bete i l igung am Erwerbs leben fü r d ie Stab i l is ierung des Gesundheitszustands 

durchaus positiv zu bewerten .  H i nsichtlich der Höhe der I nva l id itätspension konnte 

es für die Betroffenen aber günstiger sein, mögl ichst schnel l  e ine Pensionsleistung 

in  Anspruch zu nehmen. 

Zur Beurte i lung, ob tatsächl ich e ine Erwerbsunfähigkeit gegeben war, erfolgte eine 

deta i l l ierte gutachterl iche Prüfung durch d ie Pensionsversicherungsträger. D iese 

lehnten über SO % der Pensionsanträge (bei Neugewährungen) ab (siehe dazu Ab­

bi ldung 1) .  

(4 )  Andere Leistungssysteme sahen tei lweise eine geschützte Bemessungsgrund­

lage für bestimmte Personenkreise vor, z .B .  e inen Schutz der Bemessungsgrund­

lage bei Arbe itslosigkeit ab  einem bestimmten Lebensa lter (§ 21 Abs. 8 AIVG) .  Dies 

ermöglichte e ine Weiterarbeit ohne R is iko e iner Verschlechterung bestehender 

Ansprüche. 

Der RH sah einen Wertungswiderspruch zwischen den Reformen der Alterspension, 

wonach zusätz l iche Zeiten der Erwerbstätigkeit jedenfa l l s  pensionserhöhend be­

wertet wurden, und der Rege lung der I nva l id itätspension, wonach zusätz l iche Er-

42 Gegenüber einer Pension zum 60. Lebensjahr können fünf Jahre mit 1,78 % Steigerungsbetrag weniger er­

reicht werden, weiters fallen max. 13,8 % Abschläge an. Insgesamt war nach § 261 Abs. 5 ASVG eine Begren­
zung bei 60 % vorgesehen, nach APG ergab sich derselbe Effekt durch die Begrenzung der Anzahl der Zu­

rechnungsmonate bzw. die genaue Berechnung (Teschner/Widlar/Pöltner, ASVG, § 6 APG, Anmerkung 4). 

Die Darstel lung des RH bezieht sich auf die Altersgruppe, für die nunmehr das Rehabil itationsgeld relevant 

werden kann, bei sehr jungen bzw. sehr alten Personen ka nn sich durch eine Begrenzung der Zurechnungs­

monate bzw. geringere Abschläge eine abweichende Pensionshöhe ergeben. 
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werbszeiten auch zu Nachtei len führen  konnten. Er a nerkannte den Grundsatz, das 

Risiko der I nva l id ität umfassend zu versichern, sah jedoch kritisch, dass bei chron i­

schen Erkrankungen, bei denen der  Zeitpunkt des E intritts der Berufsunfäh igkeit 

schwer zu bestimmen war, e ine frühzeitige Pensionierung finanz ie l l  günstiger fü r 

d ie  Betroffenen sein konnte a l s  e ine weitere Arbeitsleistung. 

Der RH empfah l  daher dem BMASK, im Rahmen seiner Ü berlegungen zur I nva l id ität 

im Wandel  auch zu prüfen, inwieweit bei der Berechnung der I nva l id itätspension in 

Fäl len l a ngsa m ei ntretender Versch lechterungen des Gesundheitszustands finanzi­

e l le An reize für e ine möglichst la nge Erwerbskarriere gesetzt werden können .  

Konsequenzen der Teilversicherung 

14.1 (1) Während sie Rehabi l itationsgeld bezogen, waren die Betroffenen weiterhin pen­

s ionsversichert. Die Gutschriften auf dem Pensionskonto entsprachen einer Beitrags­

leistung auf Basis der für das Rehabi l itationsgeld verwendeten Bemessungsgrund­

lage. Wie bereits unter TZ 5 dargeste l lt, waren die längerfristigen finanziel len 

Auswirkungen d ieser Regelung vor der Beschlussfassung nicht geprüft worden.  

(2) Der RH  ermittelte a uf Bas is  von Berechnungen der PVA für von ihm ana lysierte 

E inze lfä l le,43 dass sich der Bezug des Rehabi l itationsgelds bei elf Neufä l len negativ 

und bei s ieben Neufä l len positiv auf d ie Höhe der Brutto-Pension a uswirkte. I n 

besonderen Konste l l ationen konnten a uch erheblich größere Veränderungen auf­

treten, wie das folgende Beispiel zeigt :  

Person B erkrankte während ihrer  Studienzeit mit etwa 23 Jahren p lötz l ich und 

wurde pflegebedürftig und erwerbsunfäh ig. E ine Pensionsle istung würde unter Be­

rücksichtigung a l ler  Versicherungsmonate erm ittelt werden (d .h .  letztl ich aus dem 

Durchschnitt der Verd ienste) . Das Rehabi l itationsgeld - und damit d ie Bemessungs­

grund lage für d ie  Pensionsbeiträge während des Rehabi l itationsge ldbezugs - orien­

tierte sich jedoch nur am letzten Erwerbsmonat. Im Fa l le von Person B war d ieser 

Monat eine Feria lpraxis und sch lechter bewertet a ls der Durchschnitt der insge­

samt gea rbeiteten Zeiten .  Das Rehabi l itationsge ld wäre (ohne Bedachtnahme auf 

d ie  Mindestgrenze des Ausgleichszu lagenrichtsatzes) somit deutl ich nied riger ge­

wesen a ls e ine Pensionsleistung. Bei e iner (angesichts des Kra nkheitsverlaufs n icht 

unwahrschein l ichen) späteren Zuerkennung einer dauernden I nva l id itätspension 

wäre d ie Pension niedriger a ls  bei sofortiger Zuerkennung einer Dauerleistung, da 

d ie  zusätz l iche Versicherungszeit zu e iner Versch lechterung der durchschnittl ichen 

Beitragsgrund lage füh ren würde.  Bereits nach e in igen Jah ren  Rehabi l itationsge ld­

bezugs wäre die Pension von rd . 700 E U R  monatl ich um rd . 230 E U R  monatl ich ge-

43 Die PVA verglich die fiktiv aufgewertete dauernde I nva l iditätspension mit einer fiktiven Erstgewäh rung 

einer dauernden Invaliditätspension zum 1 .  September 2016. Etwaige Ausgleichszulagen wurden dabei 
nicht berücksichtigt. 
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sunken.  Dies war bei der Zuerkennung von Rehabi l itationsgeld statt e iner Dauer­

leistung für die betroffene Person in keiner Weise tra nspa rent. 

(3) Für  Personen, d ie  d irekt nach e iner befristeten I nva l id itätspension Rehabi l itati­

onsgeld bezogen, gab es eine Schutzbestimmung (§ 26 Abs. 3 APG), um bei e iner 

erneuten Pensionsle istung eine Leistungsverminderung gegenüber der (va lorisier­

ten) früheren Pension auszusch l ießen. D ie Berücksichtigung der jähr l ichen 

Va lorisierung war in der Schutzbestimmung a l lerd ings großzügiger a ls bei der tat­

säch l ichen Pensionsa npassung.44 

Zwischen dem ersten und dem weiteren Bezug einer Pensionsleistung eingetretene 

Veränderungen in der Rechtslage ( insbesondere d ie  Durchfüh rung der Pensions­

konto-Erstgutsch rift) konnten zu weiteren Verbesserungen füh ren (durch d ie 

Schutzbestimmung jedoch nicht zu Versch lechterungen) .  I n  E inzelfä l len der Stich­

probe des RH lagen diese Verbesserungen bei bis zu rd. 30 % der früheren Pension 

(mehrere hundert Euro, wobei tei lweise auch weitere Erwerbstätigkeiten während 

des Rehabi l itationsge ldbezugs wirksam wurden) .  

Bezogen auf a l le  Weitergewährungsfä l le der Stichprobe war die nach Bezug des 

Rehabi l itationsge lds fi ktiv berechnete I nva l id itätspension um durchschnittl ich 

rd . 8 % höher a ls d ie aufgewertete frühere Pension .4s Aus den Er läuterungen zur 

Regierungsvorlage ging nicht hervor, dass dieser Effekt beabsichtigt war. 

Der RH h ie lt es fü r i ntransparent und unzweckmäßig, dass weder  für den Bund 

noch für d ie betroffene Person d ie Auswirkung der Weiterversicherung wäh rend 

des Bezugs von Rehabi l itationsgeld auf d ie Höhe einer Dauerleistung erkennbar 

war. Er  wies darauf h in, dass bei  den vom RH ana lysierten E inzelfä l len, d ie  zuvor 

eine I nva l id itätspension bezogen hatten, die fiktive Dauerle istung im Schn itt um 

rd . 8 % anstieg. Er sah keine sach l iche Rechtfertigung fü r eine günstigere Va lorisie­

rung des Schutzbetrags nach § 26 APG gegenüber der tatsäch l ichen Pensionsva lo­

risierung. Umgekehrt konnte in E inzelfä l len eine erhebl iche Verschlechterung der 

Pension für d ie  Betroffenen durch den Rehabi l itationsgeldbezug eintreten .  

44 Die in den Jahren 2013 und 2014 um 1 bzw. 0,8 o/.-Punkte verringerte Pensionsanpassung (§ 666 Abs. 3 ASVG) 

war nicht berücksichtigt; ebenso wenig die im ersten Jahr ausgesetzte Valorisierung nach § 108h ASVG. 

45 Es ist nicht klar, inwieweit die Stichprobe des RH diesbezüglich repräsentativ ist. 8 % einer durchschnitt­

l ichen Pensionsleistung von rd . 1 .000 EUR monatlich bei 14 Bezügen im Jahr entspricht einer Erhöhung 

um rd. 1 .000 EUR im Jahr pro Person. Bei rd. 1 1 .000 Weitergewähru ngsfä l len im Jahr 2015 entspräche 

dies rd. 11 Mio. EUR im Jahr insgesamt, das jeweils bis zum Lebensende der Betroffenen. Somit wäre eine 
erhebliche Belastung für den Bund die Folge. 
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Der RH verwies auf seine Empfeh lungen zu TZ 5 und TZ 7, wonach das BMASK einer­

seits e ine Berechnung der fi nanzie l len Folgen der Tei lversicherung vornehmen 

sol lte, andererseits a uf eine Ausdehnung der Bemessu ngsgrund lage hi nwirken 

sol lte .  Die Regelungen über die Schutzklausel sol lten überprüft werden . 

Betreuung der Beziehenden von Rehabilitationsgeld 

Allgemeines 

15 ( 1 ) Ein wesentl icher inha lt l icher Schwerpunkt der  )nva l id itätspension Neu" lag da­

rin, durch Maßnahmen der Rehabi l itation mehr Personen nach schweren Erkran­

kungen ins Arbeitsleben zurückzubringen .  Nach der Rechtslage vor dem SRÄG 2012 

nahm die Sozia lversicherung keine zusätz l iche systematische Betreuung für Perso­

nen in befristeter Pension bis zum nächsten Begutachtungstermin vor, der bis zu 

24 Monate nach Zuerkennung der Pension lag. Durch das SRÄG 2012 sol lte ein sys­

tematisches "Ca se Management" e ine durchgängige Betreuung sicherste l len .  

(2)  Laut § 143b ASVG ("Case Management") hatten die Krankenversicherungsträger 

d ie Betroffenen "" .  umfassend zu unterstützen, um einen dem Stand der medizini­

schen Wissenschaft entsprechenden Behandlungsprozess fü r den Übergang zwi­

schen einer Krankenbehand lung und der Rehab i l itation zur Wiederherstel lung der 

Arbeitsfäh igkeit sicherzustel len und für einen optima len Ablauf der notwendigen 

Versorgungssch ritte zu sorgen .  In d iesem Rahmen ist die versicherte Person wäh­

rend  der Krankenbehandlung sowie der mediz in ischen Rehab i l itation zur Wieder­

herste l lung der Arbeitsfäh igkeit bei der  Koord in ierung der weiter zu setzenden 

Schritte zu unterstützen und dah ingehend zu begleiten, dass nach e iner entspre­

chenden Bedarfserhebung ein ind ividue l le r  Versorgungsp lan erstel lt  und durch d ie 

e inzel nen Le istungserbringeri nnen umgesetzt wi rd ." E ine weitere Konkretisierung 

enthielt das Gesetz n icht. 

(3) Wie unter TZ 4 festgeste l lt, sol lten durch die " Inva l id itätspension Neu" bis zu 

90 % der betroffenen Personen wieder in  den Arbeitsmarkt i ntegriert werden.  Im  

Jahr  2015 wurde nur  rd . 12  % der  Beziehenden das  Rehab i l itationsgeld wegen 

Wegfa l l s  der I nva l id ität ("Genesung") entzogen.  Die OECD hie lt im Jahr  2015 in ih­

rem Bericht zu d ieser Thematik fest, dass die U mste l l ung der I nva l id itätspension 

selbst kei nen positiven E influss haben werde, wenn sie n icht neue Formen der In­

tervention für die Betroffenen und deren Aktivierung schaffe. Die Gewährung e iner 

unbefristeten Geld leistung für den Krankheitsfa l l  ohne zusätzl iche Betreuung habe 

nach Erfah rungen aus anderen Ländern in  der Regel soga r zu einer größeren Zah l  

an  Leistungsem pfängerinnen und -empfängern geführt. 
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Der RH untersuchte daher a m  Beispiel Oberösterreichs, wie d ie Betreuung in der 

Praxis erfolgte und welche Verbesserungsmögl ichkeiten bestanden (siehe fo lgende 

TZ 16) . 

Case Management: Kostentragung 

16.1 (1 )  Gemäß § 143c ASVG hatten d ie Pensionsversicherungsträger den Krankenversi­

cherungsträgern d ie Kosten fü r das Rehabi l itationsgeld sowie d ie anteil igen Verwal­

tungskosten zu ersetzen .  Es war jedoch zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht 

k lar, wer d ie Kosten des (ase Managements der  Krankenversicherungsträger zu 

tragen hatte: 

- Das (ase Management stellte nach Ansicht der OÖGKK Verwa ltungshandeln zur 

Koord ination des Versorgungsprozesses und Begleitung der bzw. des Versicher­

ten dar. (ase Managerinnen und Manager seien n icht kurativ tätig. 

- I n  e inem a l s  "Er lass" bezeichneten Schreiben46 vom Jänner 2014 vertrat das 

BMASK die Ansicht, dass d ie  Kosten des (ase Managements n icht Tei l  der  antei­

l igen Verwaltungskosten seien. Daher vergüteten d ie Pensionsversicherungsträ­

ger den d iesbezügl ichen Aufwand nicht. 

- I m  Dezember 2015 "präz isierte" das BMASK "ergänzend", dass fü r d ie  Jahre 

2016 und 2017 d ie Pensionsversicherungsträger den Krankenversicherungsträgern 

10 Mio. EUR Kostenersatz für das (ase Management leisten sol lten .47 

(3 )  Zur Höhe des Verwaltungskostenersatzes vere inbarten d ie F inanzleitungen der 

Pensions- und Krankenversicherungsträger (analog zum Kinderbetreuungsgeld )  

e ine Akontierung von 2 % des Aufwands fü r Rehabi l itationsgeld (d .h .  für  das  

Jahr  2014 rd .  1,83 Mio. EUR  und fü r das Jahr  2015 rd . 4,93 Mio. EUR) .  Die Kranken­

versicherungsträger meldeten Verwaltungskosten fü r das  Jahr  2014 von 

3,92 Mio. EUR und für das Jahr  2015 von 7,61 Mio.  EUR. Die gemeldeten Verwa l­

tungskosten betrugen zwischen 0,58 % (Steiermärkische G KK) und 6,29 % (N ieder­

österreichische GKK) des Aufwands für Rehabi l itationsgeld .  Im Jahr  2015 wiesen 

die G KK in  ihrer Kostenrechnung rd . 10,43 Mio.  EUR  aus. Die GKK und die PVA hat­

ten die Höhe der zu ersetzenden Verwaltungskosten zur Zeit der  Gebarungsüber­

prüfung noch nicht abgestimmt.  Die Differenz zwischen den akontierten und den 

gemeldeten Verwa ltungskosten fü r d ie Jahre 2014 und 2015 hatte die PVA noch 

nicht begl ichen. 

46 Erlass BMASK-21111/0001-I I/A/2/2014 "Kostenersatz für das Casemanagement" vom 24. Jänner 2014 

47 Erlass BMASK-21111/0001-II/A/2/2015 "ASVG-Krankenversicherung Erlass Casemanagement Inva liditäts­
pension Neu" vom 17. Dezember 2015 
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16.2 Der RH kritisierte, dass d ie  neue Leistung der Sozia lversicherung mit Kosten von 

mehreren M i l l ionen Euro jäh rl ich e ingeführt worden war, ohne gleichzeitig K larheit 

bezügl ich der Kostentragung zu schaffen.  Der RH kritisierte weiters, dass d ie  Höhe 

der Verwa ltungskosten nicht a bgestimmt und der gesetzl ich vorgesehene Verwa l­

tungskostenersatz durch d ie  Pens ionsversicherungsträger noch n icht vollständ ig 

erfolgt war. Sch l ießl ich h ie lt  der  RH  d ie  pauscha le  Festlegung eines Kostenersatzes 

von 10 Mio. E U R  in e inem Schreiben des BMASK für problematisch. Er h ie lt e ine 

gesetz l iche Pauscha l rege lung oder e ine ana lytische Herleitung des Betrags ent­

sprechend der bestehenden gesetzl ichen Rege lung (E rsatz des tatsächl ichen Auf­

wands) für nötig. 

Der RH empfah l  dem BMASK rechtlich klarzustel len, wer die Kosten des Case Manage­

ments im Zusammenhang mit dem Rehabil itationsgeld zu tragen hat und wie die zu 

ersetzenden Verwaltungskosten zu ermitteln  sind. 

Case Management : Ergebnisziele 

17.1 

17.2 

E ine Zie lvorgabe an  das Case Ma nagement bzw. an  d ie  GKK, weiche Leistungen 

konkret d u rch das Case Management erbracht bzw. weiche E rgebnisse erreicht 

werden sollten, feh lte. Die Vorgabe e iner  Genesungsquote h ielten Vertreterinnen 

und Vertreter der übe rprüften Ste l len a ls  Zie l  fü r ungeeignet, da d iese sta rk von der 

Personengruppe abhängig wäre, d ie d ie  PVA auswählte. Ebenso gab es keine Ziel­

setzung im S inne e iner konkreten Beeinflussung der therapeutischen Behandlung 

(weder Case Management noch chefärzt l icher Dienst du rften kurativ tätig werden) .  

Das BMASK hie lt i n  e inem Schreiben a n  d ie  Sozia lversicherungsträger fest, dass d ie  

PVA nur  für  jene Fä l le e inen Kostenersatz an  d ie  G KK leisten sol lte, bei denen min­

destens d rei Betreuungsgespräche erfolgten.  

Der RH kritisierte, dass d ie E rwartungen a n  das Case Management nicht konkreti­

siert waren. Er wies darauf h in, dass d ies gemeinsam mit der ungeklärten Verant­

wortung für d ie  Kostentragung und  der offenen Diskussion über die richtige Zie l­

gruppe für d ie Maßnahmen des Case Managements eine Kosten-Nutzen-Ana lyse 

unmöglich machte. 

Der RH h ielt auch die Vorgabe von mindestens d rei  Betreuungsgesprächen im Jahr  

für n icht ausreichend, um e ine zufr iedenstel lende Qua l ität des  Case Managements 

sicherzuste l len . 
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Der RH empfah l  dem BMASK, gemeinsam mit der OÖGKK, den übrigen Krankenver­

sicherungsträgern und der PVA die Merkma le eines erfolgreichen Ca se Manage­

ments zu definieren . 

Ca se Management : Definit ion des Auftrags 

18.1 (1)  Die Krankenversicherungsträger entwickelten ein Arbeitspapier zur einheitl ichen 

Umsetzung des Case Managements und verwendeten dazu ein Konzept, das sich an 

Bedarfserhebung, Versorgungsp lanung, Implementierung und Eva lu ierung orien­

tierte. Entsprechend der Definition der österreich ischen Gesel lschaft für Care und 

Case Management48 sollte entlang des gesamten Betreuungsverlaufs der Patientin 

bzw. des Patienten quer zu den Grenzen von Versorgungseinrichtungen ein Versor­

gungspaket erhoben, geplant, implementiert, koord iniert und eva luiert werden.  

Nach der Zuerkennung des Rehabi l itationsgelds durch d ie PVA sol lte i m  zuständ i­

gen Krankenversicherungsträger ein Erstgespräch zwischen Versicherter bzw. Versi­

chertem, Case Management und gegebenenfa l l s  ärztl ichem Dienst der GKK statt­

fi nden .  N ach Abklärung der  Ist-Situation und Festste l l ung eventue l ler  

Versorgungsbedürfn isse sowie -defizite und vorhandener Ressourcen sol lten e in  

Versorgungsplan erstel lt und geeignete Maßnahmen und ind ividuel le Z ie le  fü r d ie 

Versicherte bzw. den Versicherten vereinbart werden.  Die Umsetzung der Maßnah­

men und Erreichung der Ziele wurden in Folgeterminen vom Case Management 

kontrol l iert und bei Bedarf angepasst. Das Case Management unterstützte d ie  ver­

sicherte Person für d ie Dauer des Rehabi l itationsge ldbezugs in  organ isatorischen 

Belangen.  

(2) Konkrete Vorgaben für d ie Betreuerinnen und Betreuer, z .B.  wie häufig sie Kon­

takte mit den Versicherten haben sol lten, welche konkreten Ziele bzw. Maßnah­

men vere inbart werden sol lten, welche Bereiche (nur  Gesundhe it, auch Betreu­

ungspfl ichten, Wohnsituation, etc. )  sie in d ie Betreuung aufnehmen sollten oder 

wie sie mit anderen I nstitutionen (z.B. Tagesstrukturen der Länder für Menschen 

mit psychischen Erkrankungen) kooperieren sol lten, waren darin n icht enthalten .  

(3)  D ie  bzw. der Versicherte war dazu verpfl ichtet, an der Umsetzung der med iz in i­

schen Maßnahmen und der Durchführung des Case Managements mitzuwirken.  

Andernfa l l s  konnte der Krankenversicherungsträger den Bezug des Rehabi l itations­

gelds ruhend ste l len bzw. die PVA das Rehabi l itationsgeld entziehen. 

48 Grundlagenpapier der österreichischen Gesellschaft für Care und Case Management 
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18.2 

(4) Der RH ana lysierte im Rahmen seiner Gebarungsüberprüfung das Case Manage­

ment der OÖG KK. Er zog dazu eine Zufa l lsstichprobe49• Die Auswertung der Stich­

probe ergab: 

- Innerhalb e ines Jahres erfolgten im M ittel 15 Arbeitsschritte je  betreuter Per­

son, wobei neun zu einem Kundenkontakt füh rten und vier umfassende Betreu­

ungsgespräche darstel lten .  Pro Person wendete d ie  OÖGKK im Schnitt fü r das 

Case Management rund sechs Stunden im Jahr  auf.50 

- I n  rd . 50 % der Fä l l e  vereinbarte das Case Management konkrete Ziele m it den 

Versicherten, bei rd . 40 % der Versicherten nur  a l lgemeine Ziele  (z .B .  Verbesse­

rung des Gesundheitszustands).  Bei 10 % der Versicherten51 wurden a us unter­

schiedl ichen Gründen keine Ziele vereinbart. 

- E ine laufende medizinische Versorgung war durch die jewei l igen behandelnden 

Ärztinnen und Ärzte in a l len  Fä l len gegeben. I n  etwa der Hä lfte der Fä l le  verein­

barte das Case Management Maßnahmen, d ie  d ie Versicherten vorher n icht in  

Anspruch genommen hatten .  I n  e in igen Fä l len umfassten d ie  neu vereinbarten 

Maßnahmen auch wesentl iche mediz in ische Angebote (z.B. Konsu ltation einer 

Fachärztin bzw. e ines Facharztes). 

- Bei rd. 20 % der Fä l le  lagen - unabhängig vom Gesundheitszustand - Lebens­

umstände vor, d ie  e ine Wiederherste l lung der Arbeitsfäh igkeit wesentl ich er­

schwerten, wie z .B .  Betreuungspfl ichten oder Obdach losigkeit. 

- Bei rd . 14 % der Fä l le  gab es ein angebotsseitiges Versorgungsproblem (z .B .  

kei ne Therapiemögl ichkeiten in der Muttersprache, Wartezeiten auf medizin i­

sche Behand lungen oder feh lende Plätze für d ie  spezifische Erkrankung (z .B .  

Bu l imie) ) .  

Der RH anerkannte, dass d ie  Krankenversicherungsträger ein Papier zur ei nheit l i­

chen Umsetzung des Case Managements erstel lt hatten.  Der RH  h ie lt es jedoch für 

zweckmäßig, konkreter festzu legen, wie das Case Management erfolgen sol lte, z .B .  

h insichtl ich der  Kontaktdichte, der  Betreuungsfe lder bzw. Rehab i l itationshinder-

49 Basis der Stichprobe waren oberösterreichische Rehabilitationsgeldbeziehende im Zeitraum 2014 bis April 

2016. Von den 51 Versicherten waren 22 Männer und 29 Frauen. Der jüngste Versicherte war 19 Jahre alt, 

der älteste Versicherte 51; das durchschnittliche Alter betrug 42 Jahre .  Bei den 5 1  Fä l len handelte es sich 

um 22 Neugewährungen von Rehabilitationsgeld, 29 Personen hatten bereits vorher eine befristete Invali­

ditätspension bezogen.  

50 Die Bandbreite zwischen einzelnen Fä l len war groß. Die maximale Betreuungszeit einer Person betrug 

rd. 16 Stunden. 

51 Gründe hierfür waren z.B., dass d ie versicherte Person verstorben ist oder dass aus medizinischer Sicht die 
Formulierung von Zielen nicht notwendig war. 
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18.3 

nisse außerha lb der Krankenbehand lung sowie h insichtl ich des U mgangs mit ande­

ren Betreuungseinrichtungen .  

Der  RH empfah l  der OÖGKK da rauf zu achten, dass fü r möglichst a l le  Rehabi l itati­

onsgeldempfängeri n nen und -empfänger rea l istische und konkrete Ziele vere in­

bart werden .  

Der RH empfah l dem BMASK neuerl ich (TZ 17), d ie  Merkmale eines erfolgreichen 

(ase Managements zu defin ieren; weiters empfah l  er, dabei auch festzu legen, wie 

intensiv die Betreuung sei n sol lte und welche Betreuungsbereiche fü r die GKK re le­

vant sind . 

Der RH empfah l  dem BMASK, der PVA, der OÖGKK und dem AMS darauf h i nzuwir­

ken, dass d ie im (ase Management identifizierten Rehabi l itationshindern isse (z .B .  

mangelnde Therapieplätze, fehlende U nterstützung in sozia len F ragen etc . )  nach 

Maßgabe einer sach l ichen Prioris ierung a usreichend ad ressiert werden.  

(1 )  Das BMGF unterstützte d ie  Empfeh lung des RH.  

(2) Die OÖGKK stimmte in  i h rer Ste l l ungnahme der Empfeh l ung des RH zu und 

führte weiters aus, d iese E m pfeh lung stehe in Verbindung m it der Empfeh lung an 

das BMASK zur  Definition der Zielgruppe.  I n  einem ersten Schritt sol lte d ie Defin i­

tion der Zielgruppe geschärft werden.  Menschen, bei denen e ine Besserung des 

Gesundhe itszustands nicht sehr wahrschein l ich sei, sol lten n icht in das Rehabi l ita­

tionsgeld m it (ase Management kommen.  Für  Personen, bei denen eine Wiederer­

langung der Arbeitsfäh igkeit a bsehbar sei, könnten i m  Rahmen des jährl ichen (ase 

Managements rea l istische und konkrete Zie le bzw. Etappenziele vere inbart wer­

den.  Dabei sol lte in Abhängigkeit von der Prognose zur Wiederer langung der Ar­

beitsfähigkeit eine Differenzierung erfolgen und somit e in an  Intensität abgestuftes 

(ase Management ermöglicht werden.  

Die OÖGKK tei lte weiters m it, dass sie bereits Maßnahmen getroffen habe; so sei 

ein Projekt zur treffsicheren Rehabi l itation von Bezieheri nnen und Beziehern von 

Rehabi l itationsge ld mit psych iatrischer Grunderkrankung sowie ein Pi lotprojekt 

zum Arbe itstra in ing fü r Bezieherinnen und Bezieher von Rehabi l itationsge ld be­

gonnen worden .  
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Zielgruppe 

E ntscheidungskriterien 

19.1 ( 1 )  Die PVA gewährte von Anfang 2014 bis M itte 2015 Dauerleistungen ( I nva l id i ­

tätspension) nur, wen n  mit a n  Sicherheit grenzender Wahrschein l ichkeit ausge­

schlossen werden konnte, dass e ine Besserung des Gesundheitszustands e intreten 

kann .  Es gab mehrere H inweise dara uf, dass die PVA durch d ie  sehr restriktive Ge­

währung der Dauerleistung Personen auf das Rehab i l itationsgeld verwies, bei de­

nen die Wahrschein l ichkeit der Wiedererlangung der Arbeitsfäh igkeit sehr gering 

war. 2015 führte das BMASK eine E i nschau zum Thema " I nva l id itätspension Neu" 

durch.  Dar in beurtei lte das BMASK kritisch, dass durch Fä l le, bei denen von einer 

Besserung des Gesundheitszustands n icht ausgegangen werden könne, der  E rfolg 

des Projekts " I nva l id itätspension Neu" stark geschmälert werde, frustrierte Auf­

wendungen entstünden und gegen d ie I nteressen der Betroffenen agiert werde.52 

Weitere Maßnahmen setzte das BMASK bis zur Zeit der  Gebarungsüberprüfung 

a l lerd ings n icht. Während die fi nanz ie l len Er läuterungen zum SRÄG 2012 von 

rd . 5 .500 Rehabi l itationsge ldbeziehenden im Jahr  ausgegangen waren, ergab e ine 

Hochrechnung der PVA und des RH,  dass bei  konstanter Zuerkennungspraxis im 

Jahr 2018 tatsächl ich rd . 16.500 Neufä l l e  Rehabi l itationsge ld  beziehen würden. 

Personen, d ie Rehabi l itationsgeld  bezogen, gi ngen nicht in d ie  Statistik über Pensi­

onsantritte e in .  

(2)  Im Ju l i  2015 erkannte der Oberste Gerichtshof (OGH), dass der Bewertungsmaß­

stab  der PVN3 (Ausschluss der Besserung des Gesundheitszustands mit a n  Sicher­

heit grenzender Wahrschein l ichkeit notwendig) n icht korrekt war. Für  die Zuerken­

nung e iner I nva l id itätspension genüge vie lmehr, dass e ine Besserung des 

Gesundheitszustands n icht sehr wahrschein l ich sei .  Die PVA übernahm d iese For­

mu l ierung in d ie  entsprechende interne Weisung. Der chefä rztl iche Dienst der  PVA 

wies im Rahmen der gegenständ l ichen Gebarungsüberprüfu ng den RH darauf h in, 

dass d ie Beurtei lung der Wah rsche in l ichkeit e iner Verbesserung e ine sehr abstrakte 

E inschätzung sei .  Es sei kei neswegs k lar, in welchen Fä l len d ie  geänderte Formu l ie­

rung der abstrakten Voraussetzung e ine andere Entscheidung rechtfertige. Ein E in­

schaubericht des BMASK h ielt fest, dass d ie PVA n icht beabsichtige, ihre Vorge­

hensweise i nha lt l ich zu ä ndern, sondern d ie weitere Entwickl ung der Jud ikatur 

a bwarten würde. 

52 Laut BMASK gab es auch Fälle, bei denen von der PVA auch Personen mit offensichtlicher Dauerinvalidität 
ein Rehabilitationsgeld zuerkannt wurde. Laut PVA wurde auch hoffnungslosen Fä l len das Rehabilitations­

geld zuerkannt, damit nicht die Aussichtlosigkeit der Wiedergesundung der Bezieherin bzw. des Beziehers 

betont wurde. 

53 OGH 10 ObS 40/15b vom 30. Juli 2015 
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19.2 

Von den im Jahr 2015 erled igten Klagen gegen eine Entziehung von Rehabi l itations­

geld wegen Gesundung waren nach einer Auswertung der PVA 82 Personen bzw. 

48,5 % erfolgreich (d .h .  d ie Kläger erhie lten in der Folge weiterhin Rehabi l itations­

ge ld ) .54 

(3 )  Der Krankenversicherungsträger konnte jene Fä l le, bei denen das Case Manage­

ment bzw. der ärztl iche Dienst d ie Wiederer langung der Arbeitsfähigkeit für un­

wahrschein l ich hie lt, der PVA fü r e ine Dauerleistung vorschlagen. Dies erfolgte je­

doch nur in Ausnahmefäl len .  Die PVA konnte den Patientinnen und Patienten bzw. 

den GKK Anregungen fü r die Verbesserung der Betreuung machen (z .B .  Optimie­

rung der Medikation, P rüfung einer Operation), musste jedoch keine konkreten 

Vorsch läge machen. Die PVA nahm in den Bescheiden an d ie Betroffenen eine Ka­

tegorisierung in  vier Cl uster vor. Zwei davon ("Gewöhnung an den Leidenszustand 

b le ibt abzuwarten", "medizinische Rehab i l itationsmaßnahme ist zweckmäßig") 

wurden sehr se lten verwendet, d ie überwiegende Anzahl  der Fä l le  fiel entweder in 

die Kategorie "Krankheitsver lauf abwarten" oder "weitere Therapiemaßnahmen 

ble iben abzuwarten".55 Der RH konnte keinen wesentl ichen Einfl uss d ieser Cluste­

rung auf die weitere Vorgehensweise der OÖGKK festste l len .  

(4)  Da mehr Personen Rehabi l itationsge ld bezogen, reduzierte s ich d ie Anzah l  der 

Pensionsantritte (und erhöhte das rechnerische Durchschnittsa lter). Solange je­

doch ke ine Genesung bzw. Wiedereingl iederung in den Arbeitsmarkt gelang, be­

wirkte d ies nur  eine scheinbare Verbesserung der Nachha ltigkeit des Pensionssys­

tems. Vie lmehr entstand ein erhöhter Aufwand du rch d ie im Durchschnitt höhere 

Geld leistung sowie d ie zusätz l iche Betreuung im Case Management. 

Der RH hie lt eine optima le  Definition der maßgebl ichen Zielgruppe für entschei­

dend für den Erfolg der I nva l id itätspension Neu .  Dazu war es erforderl ich, die vom 

OGH verwendete abstrakte Formul ierung der Zielgruppe in  operative Vorgaben, 

übe r  deren I nterpretation und Auswirkung E inhel l igkeit zwischen den bete i l igten 

Akteuren vorliegt, umzusetzen .  

Der  RH empfah l  daher dem BMASK, der  PVA und der OÖGKK, gemeinsam die Defi­

nition der Zielgruppe für das Rehabi l itationsgeld bzw. das Case Management zu 

verbessern. 

54 Es gab 2015 169 Klagen; bei 82 der Verfahren erhielt der Kläger danach weiterhin Rehabil itationsgeld. Bei 

der Rechtslage vor 2012 war für eine Fortsetzung des Bezugs nach Ablauf der Befristung der Pension ein 

Antrag auf Weitergewährung zu stel len. Daraufhin erfolgte eine neue medizinische E inschätzung. Nach dem 

SRÄG 2012 wurde das Rehabil itationsgeld unbefristet gewährt, im Fal le einer Besserung des Gesundheits­
zustands war es zu entziehen. 

55 Dabei handelte es sich um Personen, bei denen entweder der Verlauf einer Krankheit (z.B. einer Krebserkran­

kung) abzuwarten war, bevor eine endgültige Beurtei lung erfolgen konnte, oder bei bereits feststehender 
Problematik (z.B. Gelenksproblemen) eine bestimmte Maßnahme (z.B. eine Operation) abzuwarten war. 
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19.3 Die OÖGKK stimmte der Empfeh lung des RH zu. 

Regionale Unterschiede 

20.1 

20.2 

20.3 

Verschiedene Statistiken zeigten deutliche regionale Untersch iede i nnerha l b  Öster­

reichs: Der Antei l  der  Rehabi l itationsge ldbeziehenden in den e inzelnen Bundeslän­

dern unterschied sich deutl ich vom Antei l  an  der Gesamtbevölkerung; er lag z.B.  i n  

der  Steiermark um rd . 9 Prozentpunkte höher, i n  N iederösterreich um rd . 9 Pro­

zentpunkte n ied riger. Auch bei den Quoten der Personen, denen das Rehabi l itati­

onsgeld entzogen wurde, wei l  I nva l id ität n icht mehr vorlag, zeigten sich hohe Un­

tersch iede : S ie lagen zwischen 6 % in  Vora rl berg und 22 % in N iederösterreich.  

Weiters waren auch d ie  U rsachen für den Bezug des Rehabi l itationsgelds regiona l 

sehr untersch ied l ich :  Der Ante i l  der  psych isch Erkrankten an  den Rehabi l itations­

geldbeziehenden lag zwischen 46 % im Burgen land und 65 % in  der Steiermark.56 

N ach Ansicht des RH sprachen d ie  statistischen Auffä l l igkeiten im regionalen Ver­

gle ich dafü r, dass d ie  Landesste l len das Rehabi l itationsge ld untersch ied l ich ge­

währten. 

Er  empfah l  der PVA, Maßnahmen zur  Sicherste l l ung einer e inheit l ichen Entschei­

dungspraxis zwischen den Landesstel len zu setzen . 

Die PVA führte in  ihrer Ste l lungnahme aus, statistische Auffä l l igkeiten im regionalen 

Vergleich seien ihr seit Jahren bekannt und beträfen al le Antragsgründe. Seit der 

Zusam menführung der Vorgängerinnenanstalten im Jahr  2003 seien zah l reiche 

Maßnahmen für eine e inheitl iche Vorgehensweise getroffen worden.  Es bestehe e in 

Begutachtungsp lan, der 2017 überarbeitet worden sei, ein "Glossar zum Leistungs­

ka l kü l  in ä rztl ichen Gutachten für d ie  PVA"; seit 2015 würden "Peer Reviews" der 

Begutachtungen durchgeführt. Mit der Etablierung eines neuen Dokumentations­

systems der psychisch-geistigen Leistu ngsfähigkeit ("M ELBA") a b  1 .  Jän­

ner 2017 werde d ie Treffsicherheit, Transparenz und Nachvol lziehbarkeit i n  der Be­

urte i lung weiter verbessert. Weiters würden d ie seit Oktober 2015 i mplementierten 

e lektronischen Prozesse, d ie kontinuierl ich erweitert würden, einen wesentlichen 

Beitrag zu einer einheit l ichen Vorgangsweise in  Begutachtung und Entscheidung 

leisten . D ie Maßnahmen würden von I nformations- bzw. Schu lungsveransta ltungen 

begleitet. 

56 Die OECD stellte 2015 fest, dass die Fähigkeit der Pensionsversicherung, jene Personen auszuwählen, die 

tatsächlich von Rehabil itationsmaßnahmen profitieren können, von entscheidender Bedeutung für den Er­

folg des Projekts " Invaliditätspension Neu" war. Sie wies in diesem Zusammenhang auf bislang ungeklärte 

Unterschiede bei der regionalen Verteilung h in . OECD, Mental Health and Work Austria (2015) (mit einem 
Kapitel über das SRÄG 2012), S. 54. 
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Die regionalen Untersch iede bei den Zuerkennungen seien Gegenstand regelmäßi­

ger Ana lysen durch das Contro l l i ng und An lass zu Erörterungen m it den LandessteI­

len und den Mitgl iedern der Kontrol lversammlung der PVA. Aus den bisherigen 

Ergebn issen der Ana lysen leitete die PVA ab, dass n icht eine untersch ied l iche Ent­

scheidungspraxis zugrunde l iege, sondern zah l reiche äußere regionale Faktoren, 

wie länd l icher/urbaner Raum, regionaler Arbeitsmarkt, Anzahl der Personen mit 

M igrationsh intergrund, kulture l le  Gepflogenheiten, Inanspruchnahme und Qua l i ­

tät der mediz in ischen Versorgung vor Ort, etc. maßgebl ich seien. 

Erkrankungen und Behandlungsformen 

21.1 (1 )  Der Antei l  der Personen m it psychischen Erkrankungen an den Neugewährun­

gen von I nva l id itätspensionen war von rd . 10 % i m  Jahr  1995 auf rd. 35 % im 

Jah r 2013 gestiegen . Der Antei l  der Beziehenden von Rehabi l itationsgeld lag noch 

wesentlich höher: Von den Erstbeantragenden hatten 62 % eine psychische Erkran­

kung, bei den Weitergewährungsfä l len 79 %.57 Dies war u.a. darauf zurückzuführen, 

dass Personen m it psychischen Erkrankungen häufiger keine Dauerleistung erhiel­

ten, sondern e ine vorübergehende Inva l id ität angenommen wurde. Al lerd ings ver­

bl ieb d ieser Personenkreis länger in der I nva l id ität. 

(2)  E ine Beurte i lung der Versorgung von Personen m it psychischen Erkrankungen 

war n icht Gegenstand der Gebarungsüberprüfung. Es gab jedoch H inweise auf Ver­

sorgungsprobleme. So bezogen über rd . 800.000 Personen in Österreich Psycho­

pharmaka, d ie Anzah l  der Personen in psychotherapeutischer Behandlung war je­

doch wesentl ich n iedriger ( rd .  60.000 Personen) .  Die gesetzl ich vorgesehenen 

Gesamtverträge über d ie Versorgung mit Psychotherapie waren seit 1993 ausstän­

d ig. Der überwiegende Antei l der Medikamentenverschreibungen, und zwar auch 

der Erstverschreibungen, für Psychopharmaka erfolgte n icht durch Fachä rztinnen 

bzw. Fachärzte für  Psychiatrie, sondern durch A l lgemeinmediz iner innen und -me­

d iz iner. 

(3 )  Die Maßnahmen des 5RÄG 2012 lösten etwa ig bestehende Versorgungspro­

b leme n icht: Das Case Management du rfte n icht i n  d ie  mediz in ische Behand lung 

e ingreifen, d ies oblag weiterh i n  den behandelnden Ärztinnen und Ärzten .  Ebenso 

durfte der chefärztl iche Dienst der Kasse n icht kurativ tätig werden .  

Im  5RÄG 2012 gewährte der Gesetzgeber zwar den Versicherten e inen  d urchsetz­

baren Rechtsanspruch auf mediz in ische Rehabi l itation gegen d ie  Pensionsversiche­

rung, d ie tatsäch l ichen Angebote der PVA beschränkten sich aber i n  der Regel auf 

ei nze l ne, spez ifische Maßnahmen, wie z.B. stationäre Aufenthalte für e in ige Wo-

57 Im Jahr 2015 gab es insgesamt 18.546 Rehabilitationsgeld-Anspruchsberechtigte. Davon waren 7.274 Neu· 

gewährungen und 11 .272 Weitergewährungen aus einer befristeten Invaliditätspension. 

III-411 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)52 von 88

www.parlament.gv.at



R 
-

I nva l id itätspension Neu H 

21.2 

ehen. E ine Kombination m it berufl ichen Maßnahmen war n icht vorgesehen. Die 

Ana lyse der vom RH überprüften E inzelfä l le  bei der OÖGKK zeigte, dass d ie Behand­

lung der Beziehenden von Rehabi l itationsgeld überwiegend im  Rahmen der Kran­

kenbehand lung und n icht als mediz in ische Rehabi l itation durch die PVA erfolgte. 

Der RH h ie lt fest, dass weder  d ie  Gewährung e ines ind ividue l l  du rchsetzbaren 

Rechtsanspruchs a uf mediz in ische Rehabi l itation noch d ie  E i nfüh rung des Case 

Managements e inen d i rekten E influss a uf die vorhandenen Versorgungskapazitä­

ten hatte. Insbesondere im Bereich der psychiatrischen Ind ikationen gab es H in­

weise auf Versorgungsprob leme. 

Der RH verwies auf seine Empfeh lung unter TZ 18, darauf h inzuwi rken, dass d ie im 

Ca  se  Management identifizierten Rehab i l itationshindernisse a usreichend adres­

siert werden, und empfah l  ergänzend, dabei  Verbesserungen insbesondere bei der  

Versorgung psych ischer E rkrankungen zu prüfen .  

Kooperation zwischen den Trägern 

22.1 (1) Durch d ie  getei lte Zuständ igkeit zwischen Pensionsversicherungsträgern (Ent­

scheidung über Berufsunfähigkeit), Krankenversicherungsträgern (Case Manage­

ment) und AMS (berufl iche Reha bi l itation bzw. U mschu lung) war deren Zusam­

menarbeit für e ine erfolgreiche Betreuung der Betroffenen essentiel l .  Grund legend 

waren in  strategischer H insicht die versch iedenen Versicherungsinteressen, Kern­

kom petenzen und Ressourcen :  

- Nur  d ie Pensionsversicherungsträger hatten e in  Versicherungsinteresse, d ie  In­

va l id ität zu vermeiden (um Pensionsauszah lungen zu verringern), s ie verfügten 

a ufgrund der Rege lung zum Bundesbeitrag auch über mehr finanzie l le Ressour­

cen a ls d ie  Krankenversicherungsträger. 

- I n  berufl icher und mediz in ischer  H ins icht verfügten aber AMS und Krankenver­

s icherungsträger über mehr Informationen und Erfahrung. Nur  d ie Krankenver­

sicherungsträger hatten z .B .  I nformationen über  d ie  Abrechnungen aus dem 

bisherigen Krankheitsverlauf. 

Das SRÄG 2012 hatte auf d iese unterschied l ichen I nteressenslagen reagiert, indem es 

der PVA d ie Zuständ igkeit für d ie Entscheidung über d ie Gewährung von Pensionen, 

medizin ischer Rehabil itation oder beruflicher Rehabil itation zuordnete, die Durch­

führung jedoch an  das AMS und die Krankenversicherungsträger delegierte. 
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(2)  Das BMASK richtete eine Steuerungsgru ppe unter Betei l igung des BMASK, des 

Hauptverbands, der PVA, des AMS, der Wiener GKK und der OÖGKK ein, die e ine 

Reihe von operativen Umsetzungsproblemen lösen konnte. E ine operative Zielver­

einbarung, i n  der ein Gesamtzie l der Reintegration formul iert, du rch e in  Mengen­

gerüst unterstützt und auf d ie jeweil igen Träger heruntergebrochen wurde, gab es 

nicht. Auch eine gemeinsame Eva luierung war n icht vorgesehen, vielmehr erstellte 

jeder Träger e inen eigenen Eva lu ierungsbericht zu seinen Aufgaben .58 

Der RH hie lt fest, dass durch d ie geteilte Verantwortung bei unterschiedl ichen Ver­

sicherungsi nteressen d ie  Zuordnung einer konkreten Verantwortung schwierig 

war: Die GKK und das AMS konnten jewei ls  darauf verweisen, dass sie nur mit von 

der PVA ausgewählten Personen a rbeiten konnten .  Die PVA wiederum konnte dar­

auf verweisen, dass d ie  Umsetzung der Betreuung der Personen weitgehend d u rch 

andere E inrichtungen erfolgte. Der RH kritisierte, dass eine konkrete Zielvere inba­

rung zum Ausgleich der unterschiedl ichen Interessen fehlte, ebenso eine gemein­

same ex-post Eva lu ierung. 

Der RH empfah l  dem BMASK sicherzuste l len, dass d ie Gesamtverantwortung für 

die Erre ichung der Ziele der Rehab i l itation klar zugeordnet wi rd und im Fa l l e  e iner 

Delegation der Durchführung d ie  Zuständ igkeiten k lar  geregelt s ind.  Es wäre auf 

eine gemeinsame Zielvereinbarung und Eva l u ierung zwischen BMASK, Pensions­

versicherungsträgern, Krankenversicherungsträgern und AMS hinzuwirken.  

(1 )  Durch die Betei l igung von PVA, GKK und AMS entstand auch e ine Vielzah l  von 

Schn ittstel len im Verwaltungsablauf. Der Gesetzgeber regelte die Informationswei­

tergabe zwischen den Rechtsträgern in den §§ 459i und 459h ASVG. Darin war insbe­

sondere der Austausch von "Gutachten und Festste l lungen, die der berufskundl ichen 

Beurtei lung der versicherten Person zugrunde l iegen" vorgesehen. Der Hauptver­

band sol lte zwischen den Trägern koordin ieren und erl ieß dazu Richtl in ien .59 

(2) In der Praxis ergaben sich mehrere Probleme in der  Abwicklung: 

- So erfolgte ke ine zeitnahe I nformation über gerichtl iche Verfahren (z .B .  Zurück­

ziehung einer Klage, wei l  l aut Gerichtsgutachten eigentlich gar keine Berufsun­

fähigkeit bestand ) .  

- Befunde von Rehabi l itationsein richtungen der PVA wurden n icht automatisch 

an das Case Management der Krankenversicherung weitergeleitet. 

58 Im März 2016 legte der Hauptverband dem BMASK den Eva luierungsbericht gemäß § 669 Abs.4 ASVG für 
das Kalenderjahr 2015 vor. 

59 § 31 Abs. 5 Z 36 u nd Z 37 ASVG 
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- Die elektronische Übermittlung der Gutachten von der PVA an  die Krankenver­

sicherungsträger funktionierte im Prüfungszeitrau m  nur  i n  rd. 60 % der Fä l le .  

Die PVA gab an,  an  technischen Lösungen zu arbeiten .  

- Der U mfang der m itgetei lten I nformation hing von der Gesta ltung der Gutach­

ten ab  ( insbesondere davon, welche Inha lte aus Vorgutachten erneut darge­

stel lt wurden), e in gleiches Vorgehen in gleichen Fä l len war n icht sicherge­

stellt.60 

(3 )  Bei Ruhendste I lung und Beendigung des Rehabi l itationsgeldbezugs stellte d ie  

PVA einen Bescheid aus .  Diese Bescheide wurden der versicherten Person zuge­

stellt, n icht a ber dem AMS. 

Der RH kritisierte d ie Probleme bei der operativen Abwicklung. 

Der RH empfah l  dem BMASK, der PVA, der OÖGKK und dem AMS, die operativen 

Probleme bei der Zusammenarbeit bzw. beim Datenaustausch ( i nsbesondere d ie 

gegenseitige I nformation über Gerichtsverfahren, d ie  e lektron ische Übermittlung 

der  Daten, d ie K larste I lung des zu übermittelnden Inha lts) mögl ichst rasch zu lösen .  

Berufliche Rehabilitation 

Anzahl der Personen in berufl icher Rehabil itation 

24.1 (1) Bereits seit dem Budgetbegleitgesetz 2011 bestand kein  Anspruch auf eine In­

va l id itätspension, wenn e ine berufl iche Rehabi l itation zweckmäßig und zumutbar 

war. Durch das SRÄG 2012 gestaltete der Gesetzgeber d ie Rah menbedingungen 

dafür teilweise neu ( insbesondere durch d ie Neuausrichtung der Geld leistung wäh­

rend der beruflichen Rehabi l itation und d ie Ü bertragung der Zuständigkeit für de­

ren Durchführung an  das AMS). Durch die berufl iche Rehabi l itation und eine da­

durch bewirkte längere Verbleibdauer im Erwerbsleben sol lte bereits bis 2018 das 

Bundesbudget um rd . 224,40 Mio.  EUR entlastet werden (Wegfa l l  von Pensionen, 

zusätz l iche Sozia lvers icherungsbeiträge und Steuereinnahmen; siehe TZ 5) . 

Das BMASK g ing in den finanzie l len Erläuterungen zum SRÄG 2012 von 1 .815 Neu­

zugängen zur berufl ichen Rehabi l itation im Jahr  2014 und 3 .729 Neuzugängen i m  

J a h r  2018 aus. Das Berufl iche Bi ldungs- u n d  Rehab i l itationszentrum (BBRZ), das i m  

Auftrag des AMS d ie berufliche Rehabi l itation für den relevanten Personenkreis 

60 Zum Beispiel variierte die Information der Krankenversicherungsträger bei posttraumatischen psychischen 

Störungen je nachdem, ob in der Pensionsversicherung im letzten G utachten die Ursachen des Traumas 
beschrieben waren oder lediglich auf ein (nicht übermitteltes) Vorgutachten verwiesen wurde. 
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organisierte,51 verzeichnete jedoch für den Zeitraum Februar  2014 bis Apr i l  2016 

nur 152 Umschu lungsgeldbeziehende. 

Die PVA verwies bis Apri l  2016 nur 624 Personen gemäß § 307a Abs. 2 ASVG zur 

Prüfung der Zumutbarkeit und Zweckmäßigkeit der berufl ichen Rehabi l itation an 

das BBRZ. Von d iesen Personen erschienen 566 Personen bei dem dafür vorgese­

henen mehrwöchigen Ei nstufungsprogramm. Bei 143 Personen beurtei lte das 

BBRZ d ie Maßnahmen der berufl ichen Rehabi l itation a l s  nicht zumutbar bzw. n icht 

zweckmäßig, 140 Personen schieden bereits während des E instufungsprogram ms 

aus (z .B .  wegen Erkrankung).  Für e ine berufl iche Rehabi l itation geeignet befand 

das BBRZ 264 Personen. Bis Apri l  2016 traten d ie berufl iche U mschu lungsmaß­

nahme 163 Personen an, 152 davon m it Bezug von Umschu l ungsgeld .52 Bis Ende 

2015 konnten erst 13 Personen d ie berufl iche Rehabi l itation erfolgreich mit dem 

Beginn eines Dienstverhältn isses beenden. 38 Personen (dre imal  so vie le)  brachen 

d ie Maßnahme ab.  I n  den übrigen Fä l len l iefen d ie Maßnahmen noch. 

Der RH bemerkte kritisch, dass das BMASK bei der Konzeption des SRÄG 2012 von 

mehreren tausend Personen ausgegangen war, d ie e ine berufl iche Rehab i l itation 

a bsolvieren würden, tatsächl ich jedoch in den Jahren 2014 und 2015 nur maximal 

152 Personen eine entsprechende Maßnahme antraten .  Der RH h ielt d iese Abwei­

chung fü r so gravierend, dass eine Überprüfung der Grundannahmen des 

SRÄG 2012 angezeigt war. 

Der RH wies weiters darauf h in,  dass einerseits bere its mit rd . 600 d ie  i n  Frage kom­

menden Personen deutl ich unter den Schätzungen des SRÄG 2012 lagen, a nderer­

seits viele Personen im Rahmen des Verfahrens aussch ieden. Dies deutete aus Sicht 

des RH darauf h in, dass e inerseits d ie gesetzl iche Defin ition der Zielgruppe mit den 

Erwartungen n icht übereinsti mmte, andererseits d ie Motivation oder Fäh igkeiten 

der  betreffenden Personen für d ie vorgesehenen Maßnahmen häufig nicht aus­

reichten .  

Der RH empfah l  daher dem BMASK, e ine grund legende Überprüfung der Ro l le  der 

beruflichen Rehabi l itation im Konzept )nva l id itätspension Neu" vorzunehmen . 

(1 )  E in Hauptgrund fü r die geri nge Zah l  der Personen in berufl icher Rehabi l itation 

im Sinne des SRÄG 2012 war die restriktive Defin ition der Zie lgruppe im Gesetz: 

I nva l id ität erforderte gemäß § 255 Abs. 1 ASVG, dass d ie Arbeitsfähigkeit der Be­

troffenen auf weniger als d ie  Hä lfte derjenigen e iner gesunden Person in jenen 

61 Das BBRZ und die vertraglichen Verhältnisse zwischen PVA, AMS und BBRZ waren nicht Gegenstand dieser 
Prüfung. 

62 Für die übrigen Personen kam die alte Rechtslage zur Anwendung. Dies war jedoch eine auslaufende Rege· 
lung und betraf am 1. Jänner 2014 jene Personen, die das SO. Lebensjahr vollendet hatten (im Folgejahr 
jene, die das 51. Lebensjahr vollendet hatten etc.) . 
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Berufen, auf d ie sie verwiesen werden konnten, hera bgesunken war.63 Da d ie Ver­

weisberufe du rch die Entwicklung der Jud ikatur relativ breit defin iert waren, be­

deutete die Unfäh igkeit, für den ausgeübten Beruf "typische" Tätigkeiten zu erbrin­

gen, häufig noch keine Berufsunfäh igkeit. 

- So konnte bspw. ein Maurer, der  n icht mehr schwer heben konnte, auf Fachver­

käufer verwiesen werden.  Berufsunfäh igkeit lag für i hn  z .B .  dann vor, wenn er 

n icht mehr stehen konnte. Dann war jedoch häufig auch e ine Umschu lung nur  

noch schwer vorstel lbar. 

- Bei Angestel lten konnte das Verweisfe ld  a uch Berufe entha lten, d ie  der bisheri­

gen kol lektivvertragl ichen Beschäftigungsgruppe unmittelbar nachgeordnet wa­

ren .  Dadurch bewirkten bspw. stressbedingte Faktoren häufig ke ine Berufsunfä­

higkeit. Personen, d ie  aus psychischen Gründen berufsunfähig waren (z .B .  wei l  

d i e  erforderl iche Konzentrationsfähigkeit oder Sel bstmotivation auch für e ine 

"einfache" Tätigkeit nicht mehr ausreichend war), waren häufig a uch n icht mehr 

fü r e ine U mschulung geeignet. 

- Personen, d ie keinen Berufsschutz64 gemäß § 255 ASVG genossen ( i nsbeson­

dere ungelernte Kräfte), konnten auf den a l lgemeinen Arbeitsmarkt verwiesen 

werden, d .h .  auf a l le  mögl ichen Berufe (wie z.B. Portier oder Museumsperso­

na l ) .  Sie wurden daher n icht zur  U mschu lung zugelassen .  Zur  Zeit der  Geba­

rungsüberprüfung fand ein P i lotprojekt ( REHA 4 I NTEGRATION)  statt, bei dem 

eine berufl iche Rehab i l itation auch fü r d iesen Personen kreis erprobt werden 

sol lte . 

Der RH  wies darauf h in, dass d ie gesetzl ichen Voraussetzungen für e ine U mschu­

lung in Verbindung mit der  Jud ikatur  zum Berufsschutz bzw. zu den Verweisfe ldern 

den Personen kreis so einschränkten, dass sich nur  ein sehr geringes Anwendungs­

fe ld fü r die berufl iche Rehabi l itation ergab. Auch die OECD hatte in  e iner Studie i m  

J a h r  2015 z u r  Regelung des Berufsschutzes kritisch angemerkt, dass gering qua l ifi­

z ierte Personen damit weitgehend von der berufl ichen Rehabi l itation ausgesch los­

sen würden .  

Der RH empfah l  dem BMASK, im Rahmen der unter TZ 4 bzw. TZ 5 empfohlenen 

Eva luation insbesondere d ie  Definition der Zie lgruppe fü r berufl iche Rehabi l itation 

im H inb l ick a uf den Berufsschutz zu untersuchen. 

63 oder leidensbedingte Krankenstände ( inklusive Kuraufenthalte) in der Höhe von sieben bzw. acht Wochen 

pro Jahr aufgrund der Gesundheitsbeeinträchtigung zu erwarten waren 

64 Berufsschutz: Waren die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, also war z.B. eine Arbeiterin in den letzten 

15 Jahren mindestens 7,5 Jahre in einem erlernten oder angelernten lehrberuf oder als Angestellte tätig, 
so durfte sie nur auf eine ähnliche Tcitigkeit in diesem Berufsfeld verwiesen werden. Zur Auswirkung des 

Berufsschutzes auf die Pensionsantrittsstatistik siehe TZ 34. 
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Umsetzung der beruflichen Rehabilitation 

Dauer der Maßnahmen und Erfolgsquoten 

26.1 

26.2 

(1 )  Während d ie Regierungsvorlage von einer Umschu l ungsdauer von zwölf Mona­

ten ausging, dauerten d ie Maßnahmen im Schn itt über zwei Jahre.6s Dies war inso­

fern wenig überraschend, a ls in der Regel eine Qua l ifikation auf Ebene eines Lehr­

a bsch l usses er langt werden sol lte und d ie Ausbi ldungen dafü r überwiegend 

m indestens zwei Jahre dauerten.  

(2)  Von den 125 Pe rsonen, welche bis Dezember 2015 Maßnahmen der berufli­

chen Rehabi l itation begonnen hatten, hatten erst 13 d ie  Maßnahmen abgesch los­

sen - 38 Personen hatten d ie  Ma ßnahme abgebrochen (z .B .  wegen Erkrankung) .  

Der RH h ie lt fest, dass i n  jenen Fä l len, in  denen tatsäch l ich berufl iche Rehabi l itation 

erfolgte, d ie  Maßnahmen im Schnitt fast doppelt so lange wie in der Regierungsvor­

lage angenommen dauerten und d ie Maßnahmen wesentlich öfter abgebrochen 

als erfolgreich beendet wurden.  

Der RH empfah l  daher dem BMASK, im Rahmen der unter TZ 4 und TZ 5 empfoh le­

nen Eva luation auch d ie Maßnahmendauer und d ie hohe Abbruchsquote einer kri­

tischen Ü berprüfung zu unterziehen. 

Zuständige Stellen 

27.1 (1) Nach der Rechtslage vor dem SRÄG 2012 war d ie PVA sowohl  für die Entschei­

dung über die Berechtigung bzw. Verpfl ichtung zur berufl i chen Rehabi l itation a ls  

auch fü r d ie Durchführung der konkreten Maßnahmen zuständig. D ie  Reform 2012 

sah dagegen eine Aufgabentei lung vor: 

Die PVA gab neben der Entscheidung, dass berufliche Rehabi l itation zumutbar und 

zweckmäßig war, bis zu drei relevante Zielberufe im Bescheid vor, we lche sie im 

Rahmen des Prognose- und Berufsfindungsverfahrens ermittelte. 66 Bei  d iesem Pro­

zess war das AMS einzubinden, das d ie Arbeitsplatzcha ncen in den ins Auge gefass­

ten Berufen abstrakt - d .h .  ohne Rücksicht auf d ie konkrete Person - zu beurte i len 

hatte. 

65 Die durchschnittliche voraussichtliche berufliche Rehabi litationsdauer der bisher einbezogenen 175 Perso­
nen lag bei 850 Tagen. 

66 Alternative Angebote wurden z.B. von einzelnen G KK, dem Arbeitgeber oder dem AMS angeboten - diese 

beruhten jedoch auf Freiwil l igkeit (zur freiwilligen beruflichen Rehabi l itation - siehe TZ Z9). 
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I n  weiterer Folge ging d ie Zuständ igkeit a uf das AMS über. Die betroffene Person 

hatte dort e inen Antrag auf d ie Ge ld leistung Umschu lungsge ld zu ste l len. Dafür war 

d ie  U msetzung der berufl ichen Rehabi l itation erforderl ich und d ie  betroffene Per­

son hatte mit dem AMS einen der von der PVA definierten Zie lberufe auszuwählen.  

Oe facto übertrug das AMS - ebenso wie zuvor d ie  PVA - die operative Betreuung 

weitgehend an  das BBRZ. Dieses verrechnete dann d ie vere inba ren  Tarife a n  das 

AMS, das wiederum einen E rsatz von der PVA erhie lt (d iese erhielt über den Bun­

desbeitrag d ie M ittel letztl ich vom Bund bzw. dem BMASK). Im  Fa l le  von Komp l i ka­

tionen (z.B. zwischenzeitl ichen Erkrankungen der Betroffenen während der Maß­

nahmen) konnte ledig l ich d ie  PVA e ine grundsätz l iche Entscheidung über 

Weiterführung oder Rücknahme der Maßnahme treffen.  

D ie Berechnung, Gewährung und Auszah lung des U mschu lungsge lds sowie d ie  

Durchführung oder  Beauftragung der Schu lungsmaßnahmen und d ie  Betreuung 

der Betroffenen erfolgten seit dem SRÄG 2012 durch das AMS.  Damit sol lte insbe­

sondere bei den Betroffenen der E indruck des Verbleibs auf dem Arbeitsmarkt ge­

genüber der Pensionsnähe überwiegen.  

Gemäß § 16 Arbeitsmarkt-Finanzierungsgesetz hatte die PVA dem AMS die Maßnah­

menkosten zu ersetzen. Das AMS bezifferte den bis zum 30. Juni  2016 entstandenen 

Aufwand für Bi ldungsmaßnahmen und Kursnebenkosten mit rd . 9,30 Mio. EUR. Die 

PVA ersetzte dem AMS auch für einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Bezug von 

Rehabi l itations- oder Umschu lungsgeld d ie Hälfte der Aufwendungen für "sonstige 

der Arbeitsmarktintegration dienende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen", die für 

d iese Versicherten anfielen. 

(2) Das AMS investierte (auf Basis der Erwartungen h insichtl ich des Mengengerüs­

tes der  Regierungsvorlage) in den J ah ren  2014 bis 2015 rd . 1 M io. EUR in  d ie  An­

passung der EDV, um das Umschu lungsge ld auszah len zu können.67 Aufgrund der 

dezentra len Struktu r  des AMS und der geringen Anzah l  der zu betreuenden Perso­

nen konnte bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung des RH wenig entsprechende 

Routine aufgebaut werden.  

Der RH  verkannte n icht, dass durch d ie  Zuständ igkeit des AMS für d ie  Betroffenen 

vermittelt werden sol lte, dass sie weiterhin am Arbeitsmarkt orientiert sein sollten. 

Er  hielt jedoch fest, dass die bestehende Struktur  der Behördenzuständ igkeiten 

folgende Nachte i le  aufwies: 

67 Entwicklungskosten 2014: 913.646,07 EUR, 

jährliche Kosten ab 2014: 42.670,30 EUR, 

Entwicklungskosten 2015: 15.635,62 EUR. 
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- Die Aufte i lung der Verantwortung auf zwei Ste l len (d ie PVA war mangels Zustän­

d igke it zur Durchführung der berufl ichen Rehabi l itation nicht vol l  verantwort­

l ich, das AMS mangels eigener Auswahl der Betroffenen ebenfa l l s  n icht), 

- d ie hohen I nvestitionskosten fü r IT trotz der geringen Zah l  der zu betreuenden 

Personen, 

- d ie mangelnde Routine in  der Vol lz iehung a ufgrund der dezentra len Entschei­

dungsstruktu r und der geringen Personenanzah l ,  

- d ie Notwend igkeit, zwischen mehreren Institutionen Daten auszutauschen, 

- die atypische Zuständ igkeit des AMS für n icht arbeitsfäh ige Personen sowie 

- die Verlängerung der Verrechnungskette bzw. F inanzierungsstruktur (BBRZ -

AMS - PVA - BMASK). 

Der RH verwies auf seine Empfeh lung zu TZ 22 an das BMASK, darauf h inzuwi rken, 

dass die Gesamtverantwortung fü r die Erreichung der Ziele der Rehabi l itation klar 

zugeordnet wird und im Fa l l e  einer Delegation der Durchführung die Zuständ igkei­

ten klar gerege lt s ind.  

Umschulungsgeld 

28.1 

28.2 

Die Höhe der Geld leistung während der berufl ichen Rehabi l itation (Umschu lungs­

ge ld)  orientierte sich a n  der Höhe des Arbeitslosengelds, wobei während der Maß­

nahme ein Zusch lag von 22 % gebührte (siehe TZ 12) . Umschulungsgeldbeziehende 

waren vol lversichert und erwarben während der Bezugsdauer Pensionsansprüche. 

Die Rechts lage vor dem SRÄG 2012 sah ein sogenanntes Übergangsge ld vor, das 

grundsätzl ich an  der Höhe der I nva l id itätspension orientiert war. 

Wie unter TZ 12 ausgeführt, konnte das Umschu lungsgeld - je nach Entwicklung 

der Erwerbskarriere - aufgrund der untersch ied l ichen Bemessungsgrund lagen so­

wohl höher a ls auch niedriger a ls  das Übergangsgeld ausfa l len .  

Der RH wiederholte se ine E m pfeh lung an  das BMASK unter TZ 12, die Untersch iede 

zwischen den Geldleistungen auf ihre sachl iche Rechtfertigung und ihre Zweckmä­

ßigkeit zu überprüfen.  

III-411 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)60 von 88

www.parlament.gv.at



R 
-

I nva l id itätspension Neu H 

Freiwill ige berufliche Rehabil itation 

29.1 

Anzahl der Personen 

Zeitpunkt 

( 1 )  Neben der "verpfl ichtenden" berufl ichen Rehabi l itation für Personen, d ie  einen 

Antrag auf Inva l id itätspension gestel lt hatten (§  253e ASVG), bot d ie  PVA a uch 

- ohne Gewährung eines Rechtsanspruchs - eine "freiwi l l ige" berufl iche Rehab i l i ­

tation (§  303 ASVG) auf Basis eines Antrags a uf Rehabi l itation ano  Im Jahr 2014 nah­

men 50893 Personen diese Leistung in  Anspruch o 

(2)  Die Rahmenbedingungen fü r d ie  "freiwi l l ige" berufl iche Rehabi l itation nach 

§ 303 ASVG untersch ieden sich in  wesentlichen Punkten von der "verpfl ichtenden" 

berufl ichen Reha bi l itation fü r Personen, d ie einen Antrag a uf e ine Berufsunfäh ig­

keitspension gestel lt hatten o  

Tabelle 6 :  Gegenüberstellung wesentlicher Parameter beruflicher Rehabilitation nach 

Rechtsgrundlage 

° 0110 b flo h 

I 
"Verpflichtende berufliche 

I 
flo h d b flo h FrelWI Ige eru IC e 

R h bOI' 0 11 h SRAooG 
"Verp IC ten e eru IC e 

R h bOlo 0 § 303 
e a l ltauon nac 

R h bOlo 0 11 h § 253 e a l ltauon 
2012 bzw. § 39b AIVG 

e a l ltauon nac e 
ASVG 

( b  h 1964) 
ASVG (geboren vor 1964) 

ge oren nac 

rdo 509001 rdo 2701 

vor Invaliditätspensionso 
nach Invaliditätspensionsantrag 

antrag 

Intention der versicherten Person Rehabilitation Pension 

Sperrfrist für einen (neuerlichen) 
Invaliditätspensionsantrag 

nein 
ja (ausgenommen bei Nachweis einer Verschlechterung des 
Gesundheitszustands) 

Rechtsanspruch nein ja 

Zuständigkeit PVA PVA und AMS PVA 

Geldleistung Übergangsgeld Umschulungsgeld Übergangsgeld 

1 gemäß § 79c ASVG-Bericht für 2014 

Quellen: ASVG; RH 

Die Tabel le zeigt, dass jene Formen der berufl ichen Rehabi l itation, bei denen d iese 

erst nach E intreten der subjektiv wahrgenommenen gem inderten Arbeitsfähigkeit 

und dem Ste l len e ines I nva l id itätspensionsantrags begann und d ie  I ntention der 

versicherten Person im Antragsverfah ren auf eine Pensionsleistung gerichtet war, 

m it unter 300 Fäl len deutl ich in der  Minderzah l  b l ieben; d ie  Anzah l  der  Personen in  

"freiwi l l iger" berufl icher Rehab i l itation betrug rd o  509000 D ie  Gewährung e ines 

Rechtsanspruchs, d ie Auftei lung der  Zuständ igkeit zwischen PVA und AMS und d ie  

Neudefinition der Ge ld le istung (vom Übergangsge ld zum U mschu l ungsge ld, ohne 

eindeutige Aussage, ob  d ies e ine Erhöhung oder  eine Senkung der Geld le istung 

bedeutete) bewirkten bisher keine  Erhöhung der Fa l lanzah l .  
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29.2 

Für Personen, die aufgrund eines Antrags auf eine I nva l id itätspension an  einer 

Maßnahme der berufl ichen Rehabi l itation tei lnahmen, ga lt eine 18-monatige 

Sperrfrist68 für e inen neuerl ichen Antrag auf eine solche Pensionsleistung. Dies be­

traf nicht Personen, die an e iner freiwi l l igen berufl ichen Rehab i l itation nach 

§ 303 ASVG tei lnahmen.  

Der  RH hie lt es  für zweckmäßig, d ie wesentl ich höhere Anzah l  der Personen in  frei­

wi l l iger berufl icher Rehabi l itation nach § 303 ASVG in d ie Überlegungen zur Eva lu­

ierung der berufl ichen Rehabi l itation nach dem SRÄG 2012 einzubeziehen. 

Zusa m menfassend empfah l  der  RH dem BMASK, eine grund legende Eva lu ierung 

der berufl ichen Rehabi l itation im Rahmen des Konzepts des SRÄG 2012 vorzuneh­

men und dabei insbesondere d ie  Defin ition der Zielgru ppe im H inbl ick auf den Be­

rufsschutz, die längere Maßnahmendauer und die höhere Abbruchsquote a ls  bis­

her erwartet sowie die Erfah rungen aus der freiwi l l igen berufl ichen Rehabi l itation 

zu berücksichtigen . 

Aktuelle Entwicklungen 

30.1 (1) Am 29. Februa r 2016 fand e in  sogenannter "Pensionsgipfel" zwischen den Re­

gierungsparteien statt, dessen Ergebn isse die Bundesregierung am 1. März 2016 

beschloss. Das entsprechende Ergebnispapier hielt fest: "Nach zwei Jahren seit I n­

krafttreten der Reformmaßnahmen (des SRÄG 2012) zeigt sich ( . . .  ), dass erhebl i­

cher Hand lungsbedarf besteht, um die Wiedereingl iederung von vorübergehend 

arbeitsunfäh igen Menschen in den Arbeitsmarkt bestmögl ich zu gewährleisten." 

Dennoch wurde vere inbart, dass - abgesehen von den unten angeführten Maß­

nahmen - in der laufenden Legislaturperiode keine weiteren Maßnahmen im Pen­

sionsbereich getroffen würden .  Als Maßnahmen wurden i nsbesondere folgende 

Punkte angesprochen: 

- Zentra ler  Aspekt sei es, I nva l id ität auf Ebene der Krankenversicherungsträger zu 

vermeiden ( Früh intervention, Verbesserung der Versorgung von psych ischen 

Fä l len, Disease Management Programme).  

- Der bereits angestoßene Bewusstse inswa ndel ( Rehabi l itation vor Pension) 

sol lte a l lgemein verstärkt werden ( insbesondere du rch Herausstreichen der Re­

habi l itation auch auf dem Antragsformular, das zuvor primär a ls  Pensionsa ntrag 

verstanden wurde) . 

68 § 362 ASVG 
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- Die Kooperation der bete i l igten Träger sol le intensiviert werden.  
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- Neue Methoden der Rehabi l itation sol lten umgesetzt werden (Verbindung von 

medizinischer und beruflicher Rehabi l itation, Förderung von berufl icher Tätig­

keit gleichzeitig mit mediz in ischer  Rehabi l itation, Rehabi l itation auch fü r Men­

schen ohne Berufsschutz, Rehabi l itationsplan  auch für berufl iche Rehab i l ita­

tion) .  

Weiters sol lte e in  "Rehabi l itationsmonitoring" geschaffen werden, be i  dem der Er­

folg von Rehabi l itation nachvol lz iehba r  dargeste l lt werden sol lte, i nsbesondere un­

ter E inbeziehung der Wiedereingl iederung in den Arbeitsmarkt. I m  Rahmen einer 

Studie sollte erarbeitet werden, inwieweit s ich berufliche Rehab i l itation an  der 

Nachfrage a m  Arbeitsmarkt orientierte. Nach langem Krankenstand sollte e in be­

sonderes Wiedereingl iederungsmodel l  (auf freiwi l l iger Basis) geschaffen werden.  

(2)  Die Reduktion von Pensionierungen aus Krankheitsgründen war auch bere its 

Gegenstand von umfassenden Ana lysen sowohl  von der OECD a ls  auch von WIFO 

und I HS.69 

E in internationaler Vergleich zeigte dabei,  dass Österreich h insichtlich der  Ausga­

ben für Arbeitsunfähigkeit (gemessen am B IP )  im M ittelfe ld  lag. Bei der  Anzah l  der  

Personen in  Inva l id itätspension (zwischen 20 und 64 Jahren)  lag Österreich sogar 

überdurchschn ittl ich gut: I n  e inem Ranking von 22 OECD-Staaten lag Österreich 

auf dem 5. Platz. Die OECD wies d iesbezüglich a l lerd ings auf d rei  in  Österreich be­

sondere Punkte h in :  

- Es müsse berücksichtigt werden, dass Personen, d ie  bereits i n  (vorzeitigen)  AI­

terspensionen waren, n icht in der Statistik aufschienen. Das hieß, dass die groß­

zügige Rege lung der vorzeitigen Alterspensionen etwaige I nva l id itätsprobleme 

tei lweise verdeckte. 

- Die Rate der Personen in  I nva l id itätspension war bei den jüngeren Personen i m  

internationalen Vergle ich sehr n iedrig, bei d e n  ä lteren Personen dagegen hoch. 

Typ ischerweise würden rund d re ima l  mehr ä ltere Personen als jüngere Perso­

nen Inva l id itätspensionen beanspruchen, in Österreich dagegen elfmal  so viele .  

Als Erklärungsansatz führte d ie  OECD im Wesent l ichen leichtere Zugangsrege­

lungen fü r Ältere ( insbesondere h insichtl ich des Berufsschutzes) an .  

69 WI FO, Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit, Status quo, internationale Erfahrungen und Reformpers­

pektiven (April 2016); I HS, Invaliditätspension aufgrund psychischer Erkrankungen (Februar 2016); OECD, 
Mental Health and Work Austria (2015) (mit einem Kapitel über das SRÄG 2012). 
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30.2 

- Die Zah l  der negativ entschiedenen Anträge war sehr hoch . Die auf eine Ableh­

nung folgenden Erwerbska rrieren waren jedoch wenig erfolgreich: Im Schnitt 

a l ler  Ablehnungen waren d ie  Betroffenen innerha l b  von fünf Jahren nach der 

Ablehnung nur  0,5 Jahre wieder i n  Beschäftigung, ansonsten überwiegend in 

Arbeitslosigkeit bzw. doch (nach neuerl ichen Anträgen)  in Pension. 

Die OECD wies weiters a uf mehrere im Vergleich zu den Maßnahmen anderer Län­

der feh lende E lemente der Regelung der " I nva l id itätspension Neu" h in, insbeson­

dere auf 

- eine fehlende Strategie zur E inbeziehung von Arbeitgebern und Arbeitsmedizi­

nerinnen und -medizinern bei Prävention von I nva l id ität und Wiedereingl iede­

rung ins Arbeitsleben, 

- den Umstand, dass d ie bloße Ablehnung von Pensionsanträgen ( insbesondere 

mangels Berufsschutzes) d ie  Probleme nicht löse, im Gegentei l  stünde sie einer 

Umschu lung oder mediz in ischen Rehabi l itation häufig eher entgegen, 

- gegebenenfa l ls feh lende Anreize zur Aufnahme einer Beschäftigung im H inbl ick 

auf d ie Höhe der Geld leistungen bei Erwerbsunfäh igkeit, 

- d ie Problematik, dass eine Gesamtverantwortung weiterhin feh le, 

- den Mangel an Eva lu ierungen über d ie tatsächl ichen Erfolge der Maßnahmen 

der mediz in ischen Rehabi l itationsmaßnahmen, 

- d ie geringe Relevanz der E rreichung von Rehabi l itationszie len für d ie behan­

del nden Ärztinnen und Ärzte. 

Der RH hie lt kritisch fest, dass die " Inva l id itätspension Neu" voraussichtl ich statt 

der geplanten E insparungen von rd . 648,62 Mio. EUR bei unveränderten Rahmen­

bed ingungen zu einem Zusatzaufwand von rd. 100 Mio.  EUR  bis rd . 200 Mio.  EUR  

führen wird (siehe TZ 5) . Er  begrüßte insofern d i e  Auffassung de r  Bundesregierung, 

dass erheb l icher Hand lungsbedarf besteht. Auch nach Auffassung des RH sol lte die 

Neuregelung der Inva l id itätspension einen Beitrag zur Nachha ltigkeit des Pensions­

systems le isten und eine sachgerechte Versorgung der Betroffenen sichern . 

Der RH begrüßte daher, dass d ie Bundesregierung ein ige wesentl iche Punkte für 

eine Reduktion von Inva l id ität im Ergebn ispapier angesprochen hatte ( insbeson­

dere Frühi ntervention, Mon itoring, verbesserte Rehabi l itation) . E r  wies jedoch kri­

tisch darauf h in, dass zur Zeit der Gebarungsüberprüfung noch keine konkreten 

Maßnahmen umgesetzt waren  und d ie  Beschlüsse der Bundesregierung weitere 
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wichtige Punkte n icht oder nur  seh r  a l lgemein a nsprachen. Der RH erinnerte in  

d iesem Zusammenhang an  seine Festste l l ungen, wonach 

- d ie Anzah l  der  betroffenen Personen sich völ l ig anders a ls  geplant entwickelt 

hatte und H inweise auf eine unzweckmäßige Defin ition der Zie lgruppen für me­

d iz in ische bzw. berufl iche Rehabi l itation bestanden, 

- d ie Maßnahmen der berufl ichen und medizin ischen Rehabilitation trotz längerer 

Dauer und höherer Kosten bisher wesentl ich geringere Erfolge bei der Genesung 

und der Wiedereingl iederung am Arbe itsmarkt a ls geplant gebracht hatten, 

- d ie  Gesta ltung der Geld leistungen, i nsbesondere des Rehabi l itationsgelds, zu 

wesentl ichen Verwerfungen für d ie Betroffenen gefüh rt hatte und 

- die organisatorischen Rahmenbedingungen zum Feh len einer klaren Gesamtver­

antwortung und ungelösten operativen Problemen (Kostenersatz Case Manage­

ment, Datenübermittlung, etc.) geführt hatten. 

Der RH  wies weiters auf d ie Feststel l ungen der OECD hin,  welche d ie Bundesregie­

rung n icht im Ergebnispapier aufgegriffen hatte, insbesondere 

- d ie weitgehend fehlende E inbeziehung der Dienstgeber bzw. der a rbeitsmedizi­

n ischen Betreuung sowie 

- d ie  mangelnden Angebote für Personen, deren Pensionsanträge a bgelehnt wur­

den, und d ie  Bedeutung des Berufsschutzes dabei .  

Der  RH wiederholte daher  seine Empfeh lung, d ie  wesentl ichen Annahmen und d ie  

finanz ie l len Auswirkungen von " Inva l id itätspension Neu"  mit  den aktue l l  zur Verfü­

gung stehenden Daten erneut zu prüfen (siehe TZ 4, TZ 5) und bei den wesentl i­

chen Problemfe ldern Gegensteuerungsmaßnahmen einzule iten .  

Dazu wären nach Ansicht des RH wesentl iche Entscheidungen h insichtlich der Ziel­

gruppe der Rege lungen (siehe TZ 19), der Gesta ltung der Geld leistungen (siehe TZ 7 

bis TZ 14), der inha lt l ichen Betreuung ( insbesondere Ausrichtung auf konkrete Ziele 

und k lare Kostenverantwortung) (siehe TZ 15 ff.) und des organisatorischen Umfelds 

(Herste l lung e iner k laren Gesamtverantwortung) (s iehe TZ 22, TZ 23) erforderl ich. 

Weiters sol lten d ie bisher n icht bzw. wenig berücksichtigten Themen (Angebote für 

Personen ohne Berufsschutz sowie fü r Personen, deren Inva l id itätspensionsantrag 

abgelehnt wurde, E inbeziehung von Dienstgebern bzw. a rbeitsmedizin ischer Be­

treuung) bea rbeitet werden . 
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Es wäre sowohl denkbar, d ie Anzah l  der betroffenen Personen durch Neuformu l ie­

rung der Zuga ngskriterien wieder auf d ie  in den Erläuterungen beschriebene Ziel­

gru ppe, die m it großer Wahrschein l ichkeit innerha lb  ei nes Jahres gesunden, zu 

beschränken.  Andererseits könnten die Rahmenbedingungen (z .B .  Regelungen zur 

Va lorisierung, Eingehen auf geä nderte Umstände bei den M indestgrenzen, etc.) auf 

die hohe Zah l  überwiegend länger kranker Personen ausgerichtet werden.  D iese 

strategische Entscheidung wäre wichtig, um auch fü r d ie  vol lziehenden Ste l len kon­

krete und real istische Zielsetzungen (Genesungsrate, I ntegration in den Arbeits­

markt) zu ermögl ichen. 

Auswirkungen der " Invaliditätspension Neu" auf das 

Pensionsantrittsalter 

Gesamtentwicklung des Pensionsantrittsalters 

31.1 (1 )  Im  Regierungsprogramm 201370 legte d ie Bundesregierung eine Erhöhung des 

Pensionsantrittsa lters von 58,4 (2012) auf 60, 1 Jahre (2018) a ls maßgebl iches Ziel 

fest.7' Die Erre ichung d ieses Ziels sol lte auch durch Umsetzung der Reformen der 

" Inva l id itätspension Neu" erfolgen .72 Die Bundesregierung tei lte jedoch das zu er­

re ichende Pensionsantrittsalter n icht nach Pensionsa rt bzw. Geschlecht auf. Ebenso 

wenig legte sie fest, wie mit den Beziehenden von Rehab i l itationsgeld bei der Be­

rechnung des Ind ikators umzugehen war. 

(2) Die folgende Grafik  zeigt d ie  tatsächl iche Entwicklung des Pensionsantrittsa lters 

i n  den Jahren 2000 bis 2015 mit und ohne Berücksichtigung der Rehabi l itations­

ge ldbeziehenden. 

70 BKA, Arbeitsprogramm der ästerreichischen Bundesregierung für die Jahre 2013 bis 2018 (2013) S. 63 ff. 

71 Außerdem: 

Beschäftigungsquote Männer 

Beschäftigungsquote Männer 

Beschäftigungsquote Frauen 

Alter 55 bis 59 von 68,1 % (2012) auf 74,6 % (2018), 

Alter 60 bis 64 von 2 1,6 % (2012) auf 35,3 % (2018), 

Alter 55 bis 59 von 47,9 % (2012) auf 62,9 % (2018) 

72 Die finanziel len Erläuterungen zur Regierungsvorlage des SRÄG 2012 führen aus: "Das - auch im internati­
onalen Vergleich - frühe Zugangsalter zu den Pensionen in Österreich ist vor a l lem auf den (frühen) Zugang 
bei den Invaliditätspensionen zurückzuführen." 
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31.2 

Abbildung 3: Entwicklung Pensionsantrittsalter 2000 bis 2015, Eigenpensionen gesamt 
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Wie aus der Grafik erkennbar  ist, 

- stieg das Antrittsalter zwischen 2005 und 2010 i m  Wesentlichen n icht, sondern 

bl ieb bei rd. 58, 1 Jahren konstant; 

- zwischen 2011 und 2013 stieg es le icht auf 58,5 Jahre an;  

- in  den Jahren 2014 und 2015 stieg es stärker auf 60,2 Jahre an .  

Der  stärkere Anstieg des Pensionsantrittsalters i n  den  Jahren 2014 und 2015 war 

auch darauf zurückzuführen, dass d ie Zuerkennungen von Rehabi l itationsgeld (da 

sie keine Pension ierungen mehr darste l lten) in der Statisti k n icht mehr entha lten 

sind . Unter E inberechnung der Rehabi l itationsgeld beziehenden ergäbe sich a l ler­

d i ngs immer noch eine Erhöhung auf rd . 59, 1 Jahre und damit e ine stärkere Erhö­

hung des Pensionsantrittsa lters a ls i n  den Vorjahren . 

Der RH wies darauf h in, dass aufgrund der N ichtberücksichtigung der Beziehenden 

von Rehabi l itationsgeld der im Regierungsprogramm a ls  Ziel gesetzte Anstieg des 

Pensionsantrittsa lters auf 60, 1 Jahre bereits im Jahr  2015 erreicht war; unter E in­

berechnung der Rehabi l itationsge ldbeziehenden jedoch noch n icht.73 Auch in  d ie­

sem Fa l l  wäre jedoch ein stärkerer Anstieg a ls  i n  den Vorjahren zu beobachten (auf 

rd . 59,1 Jahre) .  

73 Eine Festlegung dazu war im Regierungsprogramm nicht enthalten. Die offiziellen Werte zum Pensionsan­

trittsalter enthalten nur Pensionsantritte im engeren Sinn (also keine Daten über Personen, die aus dem 

Erwerbsleben in das Rehabilitationsgeld übertreten) .  
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Da d ie Bundesregierung d ie Berechnung des Ind ikators n icht festgelegt hatte, war 

d ie  bisherige Zielerreichung n icht eindeutig. Der RH untersuchte zum besseren Ver­

ständn is daher im Folgenden wesentl iche U rsachen der dargestel lten Entwicklung 

und bewertete ihren Einfluss auf das Ziel der finanzie l len Nachha ltigkeit des Pensi­

onssystems. 

Zusammensetzung der Pensionsantritte 

32.1 ( 1 )  Das durchschnittl iche Pensionsantrittsa lter errechnete sich aus  Daten über sehr 

unterschied l iche Personengruppen:  

- Personen, d ie aus Krankheitsgründen eine I nva l id itätspension antraten ( Pensi­

onsantrittsa lter 2015 im Schn itt rd. 52 Jah re74), 

- Personen, d ie zum gesetzl ichen Pensionsalter i n  Pension gingen (d .h .  Männer 

mit 65 und Frauen mit 60 J ahren, gegebenenfa l l s  soga r später) sowie 

- aus vorzeitigen Alterspensionen, z .B .  "Hacklerrege lung" oder Schwerarbe iterre­

ge lung ( Pensionsantrittsalter a l ler vorzeitigen Alterspensionen i m  Schn itt rd . 

61,6 Jahre) .  

Die folgende Abbi ldung zeigt den Ante i l  d ieser Pensionsarten an a l len Pensionsan­

tritten im Zeitverlauf. 

74 unter Einbeziehung der Rehabilitationsgeldbeziehenden 
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32.2 

Abbildung 4: Antei l  der Pensionsarten an den Pensionsantritten 2004 bis 2015 
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Die Grafik zeigt, dass sich der Ante i l  der genannten Personengruppen im Zeitverlauf 

verschob: 

- Selbst vor E inführung des Reha bi l itationsge lds sank der Antei l  der  Inva l id itäts­

pensionen zwischen 2004 und 2013 relativ kontinuierl ich von rd. 40 % a uf rd . 

26 %, durch d ie  " I nva l id itätspe nsion Neu" sank er rechnerisch weiter auf rd . 

22 %.75 

- Der Ante i l der  vorzeitigen Alterspensionen stieg zunächst von rd . 37 % im 

Jahr  2004 a uf rd . 43 % im Jahr  2013 a n, erst in den Jahren 2014 und 2015 sank 

er ( infolge der  Änderungen bei der "Hacklerregelung") auf rd .  33 %. 

- Korrespondierend dazu stieg der Ante i l  der regu lären Alterspensionen von 23 % 

im Jahr  2004 auf rd . 45 % im J ah r  2015. 

Der RH h ie lt fest, dass d ie Zielerreichung der Bundesregierung zum Pensionsan­

trittsalter erheblich davon abh ing, wie häufig und m it welchem Alter d ie Betroffe­

nen Inva l id itätspensionen, vorzeitige Alterspensionen oder reguläre Alterspensio­

nen in  Anspruch nahmen .  Die Mögl ichkeiten, das Pensionsantrittsa lter zu 

beeinflussen, wie insbesondere d u rch d ie Verbesserung der Gesundheit der  Bevöl­

kerung, Änderungen bei der Zumutba rkeit der  Arbeit bei Krankheit oder d ie Ermög­

l ichung vorzeitiger Pension ierung bei  langer Arbe itszeit, waren je nach Pensionsart 

75 Unter Einbeziehung der Rehabilitationsgeldzuerkennungen wäre der Anteil in den Jahren 2014 u nd 2015 

mit 27 % bzw. 28 % relativ konstant. 
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sehr versch ieden.  Dennoch hatte die Bundesregierung keine eigenen Ziele für die 

jewei l igen Pensionsarten festge legt. Es bl ieb somit offen, welche Mögl ichkeiten in  

welchem Ausmaß zur Zielerreichung beitragen sollten, insbesondere auch in  wei­

chem Ausmaß Maßnahmen der Rehabi l itation beitragen sollten. Für eine Beurtei­

l ung, inwieweit d ie " I nva l id itätspension Neu" zum Ziel der Erhöhung des Pensions­

antrittsa lters beitrug, fehlte somit eine wesentl iche Grund lage. 

Der RH h ie lt es fü r unzweckmäßig, dass ke ine spezifischen Ziele h insichtl ich krank­

heitsbedingter Pensionen und Alterspensionen vorlagen .  

Der  RH empfah l  daher dem BMASK, im Zuge der  Weiterentwickl ung der  fü r d ie Be­

urtei lung der finanziel len Nachhaltigkeit des Pensionssystems (siehe TZ 36, TZ 37) 

maßgeblichen Ind ikatoren auch die unterschied l ichen E lemente des Pensionsan­

trittsa lters gesondert zu berücksichtigen .  

Maßgebliche Faktoren im Bereich der Invaliditätspension 

Statist ik 

33.1 ( 1 )  Die Zah l  der Antritte von Inva l id itätspensionen ging in  den Jahren 2004 bis 2015 

wesentl ich zurück. Die PVA wies in d iesem Zusammenhang auf den Erfolg von Re­

habi l itationsmaßnahmen h in .  Maßgeblich waren jedoch auch Ei nfl üsse, d ie keines­

wegs auf eine Verbesserung des Gesundheitszustands der Bevölkerung sch l ießen 

l ießen, z.B. 

- Verzerrungen der Erledigungsanzah l  zwischen e inze lnen Jahren aufgrund von 

Arbeitsrückständen nach der Fusion der Pensionsversicherung der Arbeiter und 

der Pensionsversicherung der Angeste l lten ( i nsbesondere e ine Erledigung von 

rd. 5 .000 Anträgen aus dem Jahr  2003 im Jahr  2004), 

- Verzerrungen hinsichtl ich der  Zuordnung von verschiedenen Formen des Aus­

scheidens aus dem Erwerbsleben (d ie bis 2013 existierende befristete I nva l id i­

tätspension ging in  d ie Statistik ein, das ab  2014 maßgebliche Rehabi l itations­

gel d  jedoch n icht), 

- Auswi rkungen rechtl icher Änderungen (z .B .  Änderungen bei Sperrfristen und 

be im Berufs- bzw. Tätigkeitsschutz, s iehe TZ 34) . 

Eine bere in igte Statistik lag dazu n icht vor.76 

16 Die Statistik Austria erstellte a llerdings ein Monitoring, das ein um die Bevölkerungsentwicklung bereinigtes 

Pensionsantrittsalter ermittelte (das sich aber nicht wesentlich von der unbereinigten Statistik unterschied). 

Es wären Verzerrungen im Pensionsantrittsalter denkbar, wenn bestimmte Jahrgänge besonders stark oder 

schwach waren, was jedoch in den letzten Jahren nicht der Fa l l  war. 

III-411 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)70 von 88

www.parlament.gv.at



R 
-

I nva l id itätspension Neu H 

33.2 Der RH kritis ierte, dass eine Statistik über d ie  Pensionsa ntritte feh lte, d ie  über eine 

bloße Zäh l ung h inaus eine U rsachenanalyse und  Bereinigung um Verzerrungen 

enthielt. Dies erschwerte e ine E inschätzung der tatsächl ich erzielten Fortschritte. 

Es wäre nach Ansicht des RH für d ie  Steuerung des Pensionssystems wesentlich, zu 

unterscheiden, ob sich der Gesundheitszustand der Bevölkerung verbesserte, Re­

habi l itationsmaßnahmen erfolgreich waren, die PVA die Anträge langsamer bear­

beitete oder gesetzl iche Änderungen d ie Zuerkennung e iner Pension erschwerten .  

Der  RH empfah l  dem BMASK, im Rahmen eines geeigneten Pensionsmonitorings 

(siehe TZ 36) über d ie b loße Zäh lung der Antritte h inaus auch eine Bereinigung um 

Verzerrungen und  nach Möglichkeit eine Ana lyse von U rsachen für Veränderungen 

vorzunehmen. 

Effekte rechtl icher Veränderungen 

34.1 ( 1 ) Die Mögl ichkeit, eine I nva l id itätspension anzutreten, richtete sich nicht nur nach 

gesundheitl ichen Kriterien, sondern auch nach dem sogenannten Berufsschutz. Das 

Ausmaß gesundheit l icher E inschränkungen, das für eine Zuerkennung einer I nva l idi­

tätspension vorl iegen musste, wu rde dabei auf bestimmte berufliche Tätigkeiten 

bezogen. War d ie bzw. der Versicherte überwiegend in erlernten (angelernten) Be­

rufen tätig, ga lt sie bzw. er nach § 255 Abs. 1 ASVG a ls  i nva l id/ berufsunfähig, wenn 

ihre bzw. seine Arbeitsfäh igkeit a uf weniger a ls d ie Hä lfte derjenigen einer gesunden 

versicherten Person von ähn l icher Ausbi ldung ( . . .  ) herabgesunken war. Bestand 

kei ne bestimmte Ausbi ldung (kein "Berufsschutz"), so galt jemand erst dann a ls  i n­

va l id, wenn sie bzw. er gar keine zum utba re, a m  Arbeitsmarkt noch bewertete Tätig­

keit mehr a usüben konnte. E in  gleicher Gesundheitszustand konnte a lso für be­

stimmte Personen I nva l id ität bedeuten, für a ndere n icht. Die Defin i tion des 

Berufsschutzes hatte somit entscheidende Bedeutung.77 

(2) Um d ie Aufhebung der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfä­

higkeit abzufedern, erhöhte der Gesetzgeber im Jahr  2000 den Berufsschutz für be­

stimmte Personengruppen: Auch ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

die während der letzten 15 Jahre über zehn Jahre h inweg eine bestimmte Tätigkeit 

ausgeübt hatten, genossen demnach ab dem 57. Lebensjahr Berufsschutz. M it der 

Pensionsreform 2012 wurde d iese Regelung verschärft: Es sol lte statt dem 57. Le­

bensjahr in den Jahren 2013 und 2014 das 58. Lebensjahr, in den Jahren 2015 und 

2016 das 59. Lebensjahr sowie ab 2017 das vol lendete 60. Lebensjahr maßgeblich 

sein. 

77 Hatte jemand Berufsschutz in einem Bereich, der besonders hohe Anforderungen stellte, so konnte Invali­
dität schon vorliegen, wenn nur verhältnismäßig geringe gesundheitliche Einschränkungen vorlagen. 
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Diese gesetzl iche Änderung wirkte sich massiv auf d ie tatsächl ichen Pensionsan­

tritte aus: G ingen im Jahr  2012 noch rd . 4.000 57-Jährige gesundheitsbedingt in 

I nva l id itätspension, waren es im Jahr  2013 nur noch rd . 1 .600, somit um 2.400 Per­

sonen weniger. Diese Änderung machte rd. 75 % des Rückgangs an  I nva l id itätspen­

sionen in  d iesem Jahr  aus .  Ähn l iche Effekte zeigten sich auch bei der Änderung im 

Jahr  2015. Wie unter TZ 36 näher ausgefüh rt, lagen keine Ana lysen vor, wie sich 

d iese Änderungen auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hatten .  

(3)  Weiters erschwerte der  Gesetzgeber die Antragste I lung auf  I nva l id itätspension 

durch Verlängerungen der sogenannten Sperrfrist: Nach Ablehnung eines Antrags 

auf I nva l id itätspension konnte - außer im Fa l l  e iner wesentl ichen gesundheitl ichen 

Änderung - innerha lb einer bestimmten Frist kein weiterer Antrag gestellt werden.  

Diese Frist betrug bis zum Jahr 2011 ein J ahr, seither 18 Monate. Weiters gab es 

auch bei  Zurückziehung einer Klage auf Zuerkennung einer I nva l id itätspension ( in  

der Praxis insbesondere im Fa l l  e ines ungünstigen Gerichtsgutachtens) eine Sperr­

frist fü r die E inbringung neuer Anträge. Diese wurde im Jahr  2014 von neun Mona­

ten auf zwölf Monate verlängert.18 Auch über d ie Auswi rkungen d ieser M aßnah­

men lagen keine Ana lysen vor (z.B. eine Längsschn ittbetrachtung über  die weitere 

Entwicklung der betroffenen Personen am Arbeitsmarkt bzw. h ins ichtl ich ihrer Ge­

sundheit) .  

(4) Die folgende Grafik zeigte d ie Entwick lung des Antrittsalters bei Pensionen we­

gen geminderter Erwerbsfäh igkeit m it und ohne Berücksichtigung der Personen i m  

Rehabi l itationsge ld .  

78 § 362 Abs. 3 ASVG. Weiters beeinflussten verschiedene andere Faktoren die Anzahl der Anträge auf Invali· 

ditätspension: z.B. die Einführung der "Gesundheitsstraße", einer zwischen AMS und PVA abgestimmten 
Vorgehensweise bei Zweifeln an der Arbeitsfähigkeit (seit 2010). 
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34.2 

Abbildung 5: Entwicklung Pensionsantrittsalter 2000 bis 2015, Invaliditätspensionen 
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Wurde d ie Zuerkennung von Rehabi l itationsgeld nicht berücksichtigt (b laue Lin ie 

ab  2014), so stieg das durchschnittl iche Pensionsantrittsa lter stark an, da Personen 

unter 50 J ahren kaum mehr i n  d ie  Statistik eingingen .  

Be i  Mitberücksichtigung von Rehabi l itationsgeldbeziehenden war dagegen im  We­

sent l ichen keine E rhöhung des Pensionsantrittsa lters zu beobachten.  Das durch­

schnittl iche Pensionsantrittsa lter lag mit 52 Jahren im Jahr  2015 soga r deutl ich un­

ter jenem etwa im Jahr  2003 mit 53,4 Jahren .  

Der  RH  wies darauf h in, dass  der Gesetzgeber i n  den letzten Jahren wesentl iche 

Rahmenbedi ngungen für den Zugang zu I nva l id itätspensionen verändert hatte und 

dabei d ie Zumutbarkeit der Arbeitsleistung für Menschen mit Beeinträchtigungen 

strenger geregelt hatte. Demgegenüber war (bei Berein igung um d ie unterschied l i­

che Zuordnung von Rehabi l itationsgeld beziehenden) bei den Personen, d ie trotz­

dem eine I nva l id itätspension erh ie lten, kei ne Erhöhung des Antrittsa lters bei I nva­

l id itätspensionen erfolgt. 

Der RH war daher der Ansicht, dass d ie  gesetzl ichen Verschärfungen gegenüber 

den Erfolgen der Rehabi l itation den stärkeren E influss auf das Pensionsantrittsa lter 

hatten, obwohl das Ziel der " I nva l id itätspension Neu" die Aktivierung und Wieder­

eingl iederung in den Arbeitsmarkt durch Rehabi l itation war. Er verwies dazu auf die 

Ana lysen der OECD (siehe TZ 30), nach denen Österreich bezogen auf d ie Bevölke­

rung relativ wenige Inva l id itätspensionistinnen und -pensionisten hatte, dafür a ber 

eine hohe Zah l  an vorzeitigen Alterspension isti nnen und -pensionisten und e ine 

hohe Zah l an  Personen m it abgelehntem I nva l id itätspensionsantrag, d ie n icht am 

Arbeitsmarkt i ntegriert s ind .  
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Der RH ana lysierte daher i n  der Folge die Veränderungen bei der vorzeitigen Alters-. . 

pension und der Auswirkung der Verschärfungen auf den Arbeitsmarkt und ver­

wies auf seine Empfeh l ungen zur Setzung spezifischer Ziele und eines spezifische­

ren Monitorings. (TZ 32, TZ 36) 

Vorzeit ige Alterspensionen 

35.1 (1 )  Vorzeitige Alterspensionen ermögl ichten es, auch ohne gesundheit l iche E in­

sch ränkung eine Pension vor dem Regelantrittsalter i n  Anspruch zu nehmen.  Als 

G rund dafü r stellte der Gesetzgeber im Zeitablauf auf unterschiedl iche Kriterien ab, 

z .B .  eine lange Verwei ldauer im E rwerbsleben, ( körperl ich) schwere Arbeit oder 

sch lechte Chancen am Arbeitsmarkt. 

Bis zu den Pensionsreformen der Jahre 2000 bzw. 2003 war für Personen mit durch­

gängigem Versicherungsverlauf der Pensionsantritt mit 55 bzw. 60 Jahren der sta­

tistische Regelfa l l ; mehr a ls  d ie Hä lfte der Alterspensionierungen erfolgte vorzeitig. 

M it den Pensionsreformen der J ah re 2000 bzw. 2003 sol lte dies stark reduziert 

werden/9 insbesondere die vorzeitige Alterspension wegen langer Versicherungs­

dauer wurde aus dem Dauerrecht entfernt. Led igl ich a ls  zunächst vierjäh rige Über­

gangsfrist bis 2008 bot d ie  Langzeitversichertenregelung für bereits pensionsnahe 

Jahrgänge eine ähn l iche Alternative. 

Die folgende Grafik zeigt d ie Anzah l  der Antritte einer vorzeitigen Alterspension in  

den Jahren 2004 bis 2015. 

79 Zu den vorzeitigen Alterspensionen zählten: 

vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit 
(§ 253a ASVG; außer Kraft getreten mit Ablauf des 31. Dezember 2003), 

vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 

(§ 253b ASVG; außer Kraft getreten mit Ablauf des 30. Juni 2004), 

Gleitpension 

(§ 253c ASVG; außer Kraft getreten mit Ablauf des 31. Dezember 2003). 
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Abbildung 6:  Vorzeitige Alterspensionen - Pensionsantritte 2004 bis 2015 
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(2) Wie aus der Grafik ersichtl ich, sank in den Jahren 2004 bis 2013 entgegen den 

Zielen der Pensionsreformen d ie Zah l  der Antritte von vorzeitigen Alterspensionen 

n icht, es kam soga r zu einer Erhöhung. Dies war vor a l lem darauf zu rückzuführen, 

dass die "Hacklerregelung" im Jah r  2008 verlängert und sogar du rch die Anrech­

nung versch iedener Ersatzzeiten ( insbesondere beitragsfreie Berücksichtigung des 

Bezugs von Krankengeld, Berücksichtigung sogenannter "Ausübungszeiten"; Be­

rücksichtigung von Schu l- und Stud ienzeiten bei Nachkauf) erweitert wurde.so Der 

RH stellte im Jahr  2011 fest, dass 2009 d iese Ausweitungen für rund ein Viertel der 

Fä l le  anspruchsbegründend für d ie Langzeitversichertenpension waren und erheb­

l iche Zusatzaufwendungen (rd .  172,6 M io. EUR  im Jahr  2009) verursachten.  Bei AI­

terspensionen stieg dementsprechend zwischen 2005 und 2013 das durchschnittli­

che Pensionsantrittsalter n icht. 

80 SRÄG 2008, BGBI. I N r. 129/2008 
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35.2 

Abbildung 7: Entwicklung Pensionsantrittsalter 2000 bis 2015 - Alterspension 
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I m  Jahr  2011 schränkte der GesetzgeberS! d ie Regelung wieder e in .  Die an rechen­

baren Monate wurden reduziert und die Anzah l  der erforderl ichen Versicherungs­

monate und das Antrittsa lter schrittweise erhöht (auf 62 Jahre fü r Männer ab dem 

Jahrgang 1954, fü r Frauen ab  dem Jahrgang 1965) .  Diese Änderungen bewirkten 

erstma ls mit dem Jahr  2014 einen Rückgang der Anzah l  der Pensionsantritte nach 

der "Haeklerregelung". 

Der RH wies da rauf h in, dass im österreich ischen Pensionssystem lange Zeit der 

vorzeitige Pensionsantritt gegenüber jenem zum gesetz l ichen Regelantrittsalter 

tatsächl ich überwog. Der RH h ielt kritisch fest, dass die Verlängerung und Auswei­

tung der "Hacklerregelung" im Jahr  2008 dem Ziel einer Anhebung des Pensionsan­

trittsalters entgegenstand und bis zum Jahr  2013 einen Rückgang der Anzah l  der 

vorzeitigen Alterspensionen und eine entsprechende Erhöhung des Pensionsan­

trittsalters maßgebl ich verhinderte. Dies stand nach Ansicht des RH auch in  Wider­

spruch zu den zum Tei l  erhebl ichen Verschärfungen im Dauerrecht fü r d ie jüngere 

Bevölkerung. Der RH wies weiters darauf h in, dass die OECD Substitutionsverhä lt­

n isse zwischen vorzeitigen Alterspensionen und I nva l id itätspensionen sah:  Die An­

zahl der I nva l id itätspensionen war im i nternationalen Vergleich auch desha lb  rela­

tiv gering, da viele Betroffene bereits eine vorzeitige Alterspension in Anspruch 

nehmen konnten .  

Der  RH empfah l  daher  dem BMASK darauf hinzuwi rken, dass d ie  Möglichkeiten der 

vorzeitigen Alterspensionen n icht wie im Jah r  2008 neuerl ich über Gebühr  ausge­

weitet werden . 

81 Budgetbegleitgesetz 2011 (75. ASVG-Novel le  u nd Parallelnovellen), § 617 Abs. 13 ASVG. Zum Beispiel zähl­
ten Krankengeldmonate nicht mehr, ebenso wenig nachgekaufte Schul- u nd Studienzeiten.  
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Monitoring im Kontext des Arbeitsmarkts 

36.1 (1) E in Monitoring, inwieweit Pe rsonen, d ie  a ufgrund veränderter Rege lungen 

(Sperrwirkung, geringerer Berufsschutz) keinen Anspruch auf I nva l id itätspension 

mehr hatten, i n  Beschäftigung verbl ieben, erfolgte n icht. Ebenso war eine soge­

nannte IILängsschn ittbetrachtung" (z.B. Ana lyse der Entwicklung der E rwerbstätig­

keit von Personen nach Rehabi l itation oder nach a bgelehnten Anträgen a uf I nva l i ­

d itätspension) n icht verfügba r. Somit b l ieb letzt l ich unk lar, ob d ie a b  2013 

verschärften Rege lungen zu einer tatsächl ichen Entlastung der öffentl ichen F inan­

zen führten oder ledigl ich zu e iner Versch iebung zwischen Leistungen des Pensi­

onssystems und der Arbeitslosenversicherung. 

Gerade in der Finanzierungsstruktur der Pensionsversicherung, i n  der Dienstneh­

mer- und Dienstgebervertreterinnen und -vertreter über die Pension ierungen ent­

scheiden und der Bund über den Bundesbeitrag zusätzl iche Aufwendungen finan­

ziert, wäre es für den Bund essentiel l , sich über d ie tatsächl ichen Auswirkungen 

von Veränderungen im Pensionsantrittsverha lten einen vertieften a na lytischen 

Überblick zu verschaffen.  

(2 )  Im Jahr  2014 legte das BMASK einen Entwurf eines Sozia lrechtsänderungsgeset­

zes zur Begutachtung vor,82 in dem gemäß Regierungsprogramm der Hauptverband 

beauftragt werden sol lte, e in  Beschäftigungs- und Pensions-Monitoring durchzu­

füh ren. Dieses sol lte neben der Beobachtung der Frühpensionen und des Arbeits­

markts d ie Feststel lung des laufenden Zielerreichungsgrads (faktisches Pensionsa l­

ter, Beschäftigungsquote) sowie ein Maßnahmen-Monitoring umfassen .  Damit 

sol lte festgestel lt werden, welchen Beitrag d ie  gesetzten arbeitsmarkt- und pensi­

onsreformatorischen Maßnahmen zur Zielerreichung geleistet hatten .  Weiters soll­

ten branchenspezifische I nformationen gesam melt werden, um eine fundierte Dis­

kussion und sachgerechte Entscheidung über d ie  a b  dem Jahr  2016 bzw. 2017 

geplanten Bonus- bzw. Malus-Regelungen zu ermöglichen .83 

Der Min isteria lentwurf wurde zur Begutachtung versandt, aber in der Folge nicht 

a ls Regierungsvorlage dem Nationa l rat zur Beschlussfassung vorgelegt. E ine ent­

sprechende gesetzl iche Änderung unterblieb. 

82 M E  Sozia lversicherungs-Änderungsgesetz 2014 26/ME xxv. GP 

83 Die tatsächliche Entwicklung der Beschäftigung Älterer soll nun verbindlich gemessen und durch das Sozial­

ministerium veröffentlicht werden. Wird der Zielwert nicht erreicht, greift folgendes System: Unternehmen, 
die bei der Beschäftigung Älterer ü ber ihrem Branchenvergleich (ÖNACE 2-Steller) liegen, erhalten ab 
1 .  Jänner 2018 einen Bonus in Form einer zusätzlichen Senkung der lohn nebenkosten in Höhe von 0, 1 Pro­

zentpunkte des FLAF. Unternehmen, die unter dem Branchenvergleich liegen, müssen bei Beendigung von 

Dienstverhältnissen die Auflösungsabgabe in doppelter Höhe leisten (Angaben Oktober 2015) . 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgbIAuth/BGBLA_2015_1_144/BGBLA_2015_1_144.pdf (abgerufen 
am 9. November 2016) 
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36.2 Der RH kritisierte, dass ke in übergreifendes Monitoring zwischen Pensionierungen 

und Arbeitsmarkt vorlag. Er hielt dies für wesentlich, um d ie tatsächl ichen finanzi­

e l len Auswirkungen von rechtl ichen Änderungen und faktischen Entwicklungen 

beobachten zu können, insbesondere, ob eine tatsächl iche Entlastung der öffentl i­

chen F inanzen oder led igl ich eine Verschiebung zwischen Leistungen des Pensions­

systems und der Arbeitslosenversicherung erfolgte. 

Der RH rief weiters in Er innerung, dass er bereits 200884 auf das Zusammenwirken 

von Dienstgebern und Versicherungsträgern zur Erhöhung des faktischen Pensions­

antrittsa lters h i ngewiesen hatte. Durch d ie Verschärfung der Zumutbarkeitsbestim­

mungen im Rahmen des Berufsschutzes bzw. der verpfl ichtenden berufl ichen Re­

habi l itation im Rahmen des SRÄG 2012 wurde d ie Verantwortung der jewei l igen 

einzelnen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer betont. Wie auch die OECD fest­

geste l lt hatte, wäre eine E inb indung der Dienstgeber ein wesentl iches Erfolgskrite­

rium für eine gel ingende Prävention, Rehabi l itation und Wiedereingl iederung in 

das Arbeitsleben. Der RH hielt ein geeignetes Mon itoring auch fü r eine fund ierte 

Entscheidung über d ie Wah rung eines Gle ichgewichts zwischen den Beiträgen von 

Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern sowie Dienstgebern zu einem nachha lti­

gen Pensionssystem für wesentl ich.  

Der RH empfah l daher dem BMASK, ein den Arbeitsmarkt und d ie Pensionsantritte 

umfassendes Mon itoring einzu richten . 

Finanzielle Aspekte unabhängig vom Pensionsantrittsalter 

37.1 I n  mehreren Bereichen war die Entwicklung des Pensionsantrittsa lters ke ine geeig­

nete Kennza h l  für die fi nanziel len Belastungen des Pensionssystems durch neue 

Pensionsantritte : 

( 1 )  Das Ansteigen des Pensionsantrittsa lters beruhte auch auf dem Effekt, dass Per­

sonen im Ausland m it Versicherungszeiten in  Österreich a ufgrund der zunehmen­

den zwischenstaatl ichen Kooperation (z . B. der EU-Osterweiterung) vermehrt Pen­

sionen aus Österreich in Anspruch nehmen konnten . Da sie wegen des im Ausland 

unter U mständen höheren Pensionsantrittsa lters erst später i n  Pension gehen 

konnten, stiegen in Österreich sowohl  das durchschnittliche Pensionsantrittsa lter 

als auch der Aufwand .  Das Antrittsa lter für reguläre Alterspensionen lag z .B .  bei 

Frauen, die im Ausland in Pension gingen,ss im Jahr  2015 bei rd . 63, 1 Jahren; im 

84 "Einführung des Pensionskontos" (Reihe Bund 2011/8) 

8S Theoretisch könnte der Pensionsa ntritt in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeitpunkten er· 
folgen, wenn die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Praktisch ist der Pensionsantritt in der 

Regel mit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben verbunden. 
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37.2 

U nterschied dazu bei innerstaatl ichen Pensionen bei rd . 60,7 Jahren .8G Der Ante i l  

der zwischenstaatl ichen Pensionsantritte87 an  a l len  Pensionsa ntritten betrug im 

Jahr  2004 noch rd . 16 %,  i m  Jahr  2015 bereits rd . 26,5 %. Während s ich d ies be i  

bloßer Betrachtung des Pensionsantrittsa lters a ls  Vortei l  darstellte, waren d ie fi­

nanzie l len Auswi rkungen nachtei l ig. 

(2) Die "Hacklerregelung" ermögl ichte n icht nur  einen früheren Pensionsantritt, 

sondern für verschiedene Personengruppen auch eine höhere Pensionsleistung ge­

genüber der sonst in Anspruch genommenen Pensionsform (z. B .  e iner Korridorpen­

sion). Dies hatte unabhängig vom Einfluss der Regelung auf das Pensionsa ntrittsalter 

auch - und zwar auf Dauer - finanzie l le Auswirkung auf das Pensionssystem. 

(3 )  Umgekehrt waren Korridorpensionen versicherungsmathematisch so berech­

net, dass e in  früherer Pensionsantritt a ufgrund der geringeren  Pensionshöhe keine 

nachtei l igen Folgen auf das Pensionssystem haben sol lte. Die vermehrte I nan­

spruchnahme von Korridorpensionen bedeutete somit e in  n iedrigeres Pensionsan­

trittsa lter, aber kei ne finanzie l le Mehrbelastung. 

(4) Das faktische Pensionsantrittsa lter bei Frauen lag bei regulären Alterspensionen 

über dem gesetzl ichen Antrittsalter, wei l freiwi l l ig länger gearbeitet werden kon nte 

(bzw. das Erreichen der Altersgrenze kei n  Kündigungsgrund war). Dafü r fiel jedoch 

nach geltender Rechtslage ein Bonus a n .88 Ein späterer Pensionsantritt erhöht so 

zwar das du rchschn ittl iche Pensionsantrittsa lter, füh rt aber n icht unbedingt zu ei­

ner fi nanziel len Entlastung des Pensionssystems. 

Der RH wies darauf hin, dass in  wesentl ichen Bereichen ( insbesondere Korridor­

pensionen, Alterspension bei Frauen, zwischenstaatl ichen Pensionen, "Hacklerre­

gelung") das Pensionsantrittsalter a l le in  keine geeignete Ken nzahl  fü r den Einfluss 

der neuen Pensionsantritte auf die nachha ltige F inanzierba rkeit des Pensionssys­

tems da rste l lte. 

Der RH  empfah l daher dem BMASK, eine genauere Systematik von maßgebl ichen 

Ind ikatoren zu entwicke ln, d ie Aussagen über d ie  Entwicklung der  Nachha ltigkeit 

des Pensionssystems zu lassen . 

86 In Verbindung mit den vorzeitigen Alterspensionen lag der Gesamtschnitt für Alterspensionen für Frauen in 

Auslandsfällen bei 63,0 Jahren, innerstaatlich bei knapp unter 59,8 Jahren und insgesamt bei 60,2 Jahren. 

87 Das kann sowohl Personen betreffen, die in Österreich gearbeitet haben und derzeit im Ausland leben und 

dort in Pension gehen, als auch umgekehrt Personen in Österreich, die ausländische Versicherungszeiten 

erworben haben (de facto etwa gleich verteilt). 

88 Nach der Rechtsprechung des EuGH ist das Erreichen des gesetzlichen Pensionsantrittsalters für Frauen kein 
Kündigungsgrund, da dies verbotene Geschlechterdiskriminierung wäre. Für einen späteren Pensionsantritt 

erhalten Frauen einen jährlichen Bonus von 4,2 % .  
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Zusammenfassung zum Pensionsantrittsalter 

38 Der RH h ielt zusammenfassend fest, dass d ie Beurtei lung, ob das Regierungsziel 

der Anhebung des fa ktischen Pensionsantrittsa lters erreicht wurde, statistisch und 

defin itorisch ambiva lent war. Tatsäch l ich maßgeblich wäre jedoch n icht d ie Ent­

wicklung d ieser e inen Kennzah l, sondern d ie ganzheitl iche Beurte i lung, ob e ine 

tatsächl iche finanziel le Verbesserung erreicht wurde. 

- Diesbezüglich wies der RH zunächst darauf h in, dass d ie Zah l  der vorzeitigen 

Alterspensionen durch die Neuregelung der "Hacklerregelung" tatsäch l ich zu­

rückgegangen war und begrüßte d iese Entwicklung. 

- Weiters wies der RH darauf h in, dass im Bereich der I nva l id itätspension zwar  ein 

Rückgang zu beobachten war, d ieser aber stä rker auf Verschärfungen der 

Rechtslage a ls  auf Erfo lge der Rehabi l itation bzw. des Gesundheitszustands der 

Bevölkerung zurückgehen dürfte. Zur Beurtei lung der Auswi rkungen d ieser Ent­

wicklung auf die finanziel le Nachha ltigkeit der Republ i k  wäre eine genauere Ur­

sachenana lyse und ein Monitoring der Entwickl ung a m  Arbeitsmarkt erforder­

l ich, um feststel len zu können, ob die entsprechende Personengruppe tatsäch l ich 

länger in  Beschäftigung verbl ieb oder ledigl ich vom Pensionssystem in  die Ver­

sorgung durch d ie Arbeitslosenversicherung verschoben wurde. 

- In  mehreren Aspekten konnte d ie Entwickl ung des Pensionsantrittsalters über­

haupt kei nen Aufschl uss über d ie  Auswirkungen der Neuantritte auf d ie fi nanzi­

el le Nachha ltigkeit geben (z .B .  Korridorpension, i nternationale Pensionen, etc. ) .  

Zusammenfassend h ielt der RH fest, dass folgende E lemente fü r d ie Verbesserung 

der Arbeit an einem nachha ltigen Pensionssystem erforderl ich waren:  

- Eine genauere Ausrichtung der I nd ikatoren auf die Zie lsetzung der nachha ltigen 

Finanzierung (n icht die isol ierte Fokussierung auf das Pensionsantrittsa lter), 

- ein Pensionszugänge und Arbe itsmarkt übergreifendes Monitoring (und daraus 

abgele itet eine Pensionen und Arbeitsmarkt gemeinsam überbl ickende Strate­

gie), 

- eine d ifferenzierte Betrachtung sowie Zie lsetzung zum Regelpensionsa lter, zu 

den Mögl ichkeiten einer vorzeitigen Alterspension und zu Pensionen wegen ge­

minderter Erwerbsfähigkeit, 

- eine Berein igung der Statistik um Verzerrungen (z .B. Erled igungsverzögerungen 

i n  der PVA) bzw. eine deta i l l iertere Ana lyse der U rsachen von Veränderungen, 
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- Zurückhaltung bei der Gewährung von vorzeitigen Alterspensionen (Lernen a us 

den Erfah rungen der IIHacklerregelung") und 

- d ie Beachtung eines Gleichgewichts der Beiträge der einzelnen Generationen 

und von Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern sowie Dienstgebern zur nach­

ha ltigen F inanzierung des Pensionssystems. 
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Schlussem pfehlungen 

39 

BMASK 

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfeh lungen hervor: 

(1) Es wären die wesentl ichen Annahmen zur ) nva l id itätspension Neu" mit den 

aktuel l  zur Verfügung stehenden Daten erneut zu prüfen und a l lenfa l l s  zu 

aktua l isieren.  (TZ 4) 

Dabei wären 

- d ie Parameter möglichst vol lständig (z .B .  h insichtl ich der Kosten des Case 

Managements und der mediz in ischen Betreuung) und  rea l istisch ( insbe­

sondere hinsichtl ich der Genesungsrate) anzusetzen; (TZ 4) 

- d ie finanziel len Auswirkungen der " I nva l id itätspension Neu" mit den ak­

tuel l  zur Verfügung stehenden Daten erneut zu berechnen; (TZ 5) 

- auch d ie langfristigen Auswi rkungen der Maßnahmen zu bewerten ( i nkl .  

Berücksichtigung der  Auswirkung einer weiteren Versicherung der  Reha­

bi l itationsgeldbeziehenden) . (TZ 5) 

(2)  Um sicherzustel len, dass d ie  ) nva l id itätspension Neu" einen Beitrag zur Si­

cherung der Nachha ltigkeit des Pensionssystems leistet, wären bei den we­

sentl ichen Prob lemfeldern Gegensteuerungsmaßnahmen einzu leiten .  (TZ 5, 

TZ 31) 

Das betraf insbesondere 

- d ie Defin ition der Zielgruppe für das Rehabi l itationsge ld bzw. das Case­

Management, (TZ 19) 

- der Gesta ltung der Geldleistungen, (siehe TZ 7 bis TZ 14) 

- die inha lt l iche Betreuung ( i nsbesondere Ausrichtung auf konkrete Ziele 

und klare Kostenverantwortung, (TZ 15 ff.) 
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- das organ isatorische U mfeld (Herste l lung einer kla ren Gesamtverant­

wortung) (TZ 22, TZ 23) und 

- die Berücksichtigung bisher fehlender Themen, insbesondere einer Ein­

beziehung der Dienstgeber bzw. der a rbeitsmedizinischen Betreuung 

und eines Angebots fü r Personen ohne Berufsschutz sowie für Personen, 

deren I nva l id itätspensionsantrag a bgelehnt wurde. (TZ 31) 

(3)  Es wäre auf eine Gesetzesänderung zur Berechnung des Rehabi l itationsgelds 

h inzuwirken und dabei 

- eine längere Bemessungsgrund lage für das Rehabi l itationsgeld einzu­

führen, (TZ 7) 

- bei Anwendu ng der Mindestgrenze in Zukunft beda rfserhöhende und 

auch bedarfssenkende Faktoren zu berücksichtigen, (TZ 8) 

- bei der Ü bergangsregelung (Rehabi l itationsgeld nach befristeter I nva l i­

d itätspension) eine Va lorisierung und eine Neubewertung bei wesentl i­

chen Änderungen zu ermögl ichen, (TZ 9) 

- die Auszah lungs- und Berechnungsmoda l itäten möglichst einfach zu ge­

stalten (TZ 10) und 

- die Effekte der unterschied l ichen Berechnungsparameter der AMS-Leis­

tungen, der I nva l id itätspension und des Rehabi l itations- bzw. Umschu­

lungsgelds zu überprüfen und a uf eine Rege lung h inzuwirken, die sach­

fremde Effekte möglichst vermeidet, d ie Unterschiede transpa rent und 

nachvol lz iehbar darlegt und e ine systematische Anreizsteuerung ermög­

l icht. (TZ 12) 

(4) Es wäre zu prüfen, inwieweit bei der Berechnung der I nva l id itätspension in 

Fä l len langsam eintretender Versch lechterungen des Gesundheitszustands 

finanziel le Anreize für e ine mögl ichst lange Erwerbskarriere gesetzt werden 

können.  (TZ 13) 
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Es wäre auf Verbesserungen bei der Betreuung der Personen i m  Rehab i l ita­

tionsgeld hinzuwirken, insbesondere 

- gemeinsam mit der OÖGKK und der PVA die Merkmale eines erfolgrei­

chen Case Managements zu defin ieren und dabei festzulegen, wie i nten­

siv die Betreuung sein sol lte und welche Betreuungsbereiche re levant 

sind, (TZ 17, TZ 18) 

- gemeinsam mit der OÖGKK und der PVA d ie Defin ition der Zielgruppe für 

das Rehabi l itationsgeld bzw. das Case Management zu verbessern, (TZ 19) 

rechtl ich k larzuste l len, wer die Kosten des Case Managements im Zusam­

menhang mit dem Rehabi l itationsgeld zu tragen hat und wie d ie zu erset­

zenden Verwaltungskosten zu erm itte ln  sind, (TZ 16) 

sicherzuste l len, dass d ie Gesamtverantwortung für die Erreichung der 

Ziele der Rehabi l itation klar zugeordnet wird und im  Fa l le e iner Delegati­

on der Durchführung die Zuständigkeiten klar geregelt s ind.  Es wäre auf 

e ine gemeinsame Zielvereinbarung und Eva lu ierung zwischen BMASK, 

Pensionsversicherungsträgern, Krankenversicherungsträgern und AMS 

h inzuwi rken, (TZ 22) 

- gemeinsam m it OÖGKK, PVA und AMS darauf h inzuwirken, dass d ie im 

Case Management identifizierten Rehabi l itationshindernisse (z .B .  man­

gelnde Therap ieplätze, fehlende U nterstützung in  sozia len Fragen, etc.) 

nach Maßgabe ei ner sachl ichen Priorisierung a usreichend adressiert 

werden, d ies insbesondere im Bereich der Versorgung psych ischer Er­

krankungen (TZ 18, TZ 21) und 

- gemeinsam mit OÖGKK, PVA und AMS die operativen Probleme bei der 

Zusammenarbeit bzw. beim Datenaustausch ( insbesondere d ie gegen­

seitige I nformation über Gerichtsverfahren, d ie e lektron ische Ü bermitt­

lung der Daten, d ie K larste I lung des zu überm ittelnden I nha lts) mögl ichst 

rasch zu lösen. (TZ 23) 
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Es wäre eine grund legende Ü berprüfung der Rol le  der berufl ichen Rehabi l i ­

tation im Konzept " I nva l id itätspension Neull vorzunehmen. (TZ 24) 

Dabei wäre insbesondere 

die Defin ition der Zielgruppe fü r berufl iche Rehabi l itation im H inbl ick a uf 

den Berufsschutz zu untersuchen, (TZ 25) 

d ie  längere Maßnahmendauer und höhere Abbruchsquote a ls  erwartet 

zu berücksichtigen (TZ 26) und 

d ie Erfahrungen aus der freiwi l l igen beruflichen Rehab i l itation zu berück­

sichtigen .  (TZ 29) 

(7)  Es wäre d ie E inbindung der Neuregelung der Inva l id itätspension in  d ie  Be­

mühungen zur Sicherung der Nachha ltigkeit des Pensionssystems k larer zu 

definieren, insbesondere 

spezifische Ziele für d ie  Entwicklung des Pensionsantrittsalters bei Alters­

pensionen, vorzeitigen Alterspensionen und I nva l id itätspensionen zu 

entwicke ln und dabei darauf zu achten, dass d ie Mögl ichkeiten der vor­

zeitigen Alterspensionen n icht über Gebühr ausgeweitet werden, (TZ 32, 

TZ 35) 

im Rahmen eines geeigneten Pensionsmonitorings über d ie bloße Zäh­

lung der Antritte h inaus auch e ine Bere in igung um Verzerrungen und 

nach Mögl ichkeit eine Ana lyse von U rsachen für Veränderungen vorzu­

nehmen, (TZ 33) 

e in den Arbeitsmarkt und d ie Pensionsantritte umfassendes Monitoring 

einzurichten (TZ 36) und 

eine genauere Systemati k von maßgebl ichen Ind ikatoren zu entwickeln, 

d ie Aussagen über d ie  Entwickl ung der Nachha ltigkeit des Pensions­

systems zulassen. (TZ 37) 
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OÖGKK 

PVA 

(8) Es wären im Rahmen d es Case Managements m it möglichst a l len  Rehabi l ita­

tionsgeldempfängerinnen und -empfängern rea l istische und konkrete Ziele 

zu vereinbaren. (TZ 18) 

(9) Es wären Maßnahmen zur  Sicherste l lung einer einheit l ichen Entscheidungs­

praxis zwischen den Landesste l len zu setzen .  (TZ 20) 

R 
-

H 
Der 

Rechnungshof 

Wien, i m  Ju l i  2017 

Die Präsidenti n :  

(c� '7 ) {r e-L-
Dr. Margit Kraker 
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